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0. Vorwort zum Agglomerationsprogramm 4. Generation  

Die Agglomeration Brig-Visp-Naters steckt aktuell in einem starken wirtschaftlichen Wachstum. Die 
Konzerne Lonza und Scintilla rekrutierten in den vergangenen Jahren mehr als 1000 neue Fachkräfte 
und mit der Coronakrise werden noch weitere 1000 Stellen geschaffen. Dies stellt die Region vor 
grosse strukturelle Herausforderungen. Die Agglomeration Brig-Visp-Naters ist gefordert. 

Seit der 1. Generation verfolgt die Agglomeration mit ihren Massnahmen das Ziel einer qualitätsvollen 
Siedlungsentwicklung. Hohe Lebensqualität, hohe Standortattraktivität und eine wirksame Zusammen-
arbeit zwischen den Agglomerationsgemeinden stehen dabei im Zentrum und waren selten so wichtig 
wie heute. 

Die Agglomeration verfolgt mit ihrer Vision einer "mediterranen Alpenstadt" das Ziel, den Raum, in 
dem wir uns aufhalten und bewegen, sorgfältig und zukunftsorientiert zu nutzen und zu gestalten. 
Die Massnahmen des Agglomerationsprogrammes der 4. Generation (im Folgenden abgekürzt durch 
AP4G) bilden dabei die konkreten Werkzeuge zur Umsetzung dieses Zukunftsbildes.  

Mit der Erarbeitung des interkommunalen Richtplanes wurden die hierfür formulierten strategischen 
Leitsätze und Teilstrategien inhaltlich wie räumlich kartographisch konkretisiert. Prioritäre Verdich-
tungsgebiete befinden sich entlang der strukturierenden ÖV-Achsen im Talgrund. Entwicklungs-
schwerpunkte zum Wohnen und Arbeiten wurden definiert. 

Es sollen attraktive öffentliche Räume geschaffen werden. Dies geschieht in einem ersten Schritt durch 
die Aufwertung der öffentlichen Räume der Zentrumsgebiete. Mit den Massnahmen des AP4G werden 
Verkehr und Siedlung besser aufeinander abgestimmt und Begegnungsorte gestärkt. Der öffentliche 
Verkehr sowie der Langsamverkehr innerhalb der Agglomeration werden weiter ausgebaut, koordi-
niert und optimal ans übergeordnete Verkehrsnetz angeschlossen. Es sollen Städte der kurzen Wege 
geschaffen und so der motorisierte Individualverkehr verträglich abgewickelt und gestaltet werden. 

Weiter sollen die Massnahmen des AP4G die Landschaft im Talboden und im Siedlungsgebiet aufwer-
ten. Dabei soll insbesondere die Rhone, als verbindendes Element zwischen den Gemeinden der Ag-
glomeration, verstärkt zugänglich gemacht werden. Sie bildet ein wichtiges Naherholungsgebiet für 
die gesamte Agglomerationsbevölkerung. Der Rotten ist ein durchgängiger "Frischluftkorridor", wel-
cher in einer Zukunft mit ausgeprägteren sommerlichen Hitzeperioden im vermehrt urbanen Talgrund, 
von grosser Bedeutung sein wird. Die Projekte werden dabei bestmöglich mit der dritten Rhonekorrek-
tion abgestimmt. 

Gerade in der aktuellen, dynamischen Zeit des wirtschaftlichen Wachstums und der klimatischen Ver-
änderungen zeigt sich die Bedeutung der Agglomeration Brig-Visp-Naters stärker denn je. 
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1. Einführung 

1.1. Eine Grundhaltung für die Agglomeration im Oberwallis 

Die Gemeinden Brig-Glis, Visp und Naters bilden den Kern der dynamischen Agglomeration im multi-
funktionalen Talboden des Oberwallis. Als Lebens-, Kultur- und Wirtschaftsraum für gegen 50'000 
Einwohner beherbergt die Agglomeration ein starkes und vielfältiges Unternehmenssubstrat, mit ei-
nem Schlüsselplayer, der Lonza. Die Agglomeration ist Drehscheibe im nationalen und internationalen 
Verkehr im Alpenraum, in Ost-West wie auch in Nord-Süd-Richtung; und als solches auch eine Dreh-
scheibe im Tourismus. Die grossen Tourismusgebiete und -regionen des Ober- und Mittelwallis werden 
von Brig und Visp aus erschlossen. Die Agglomeration ist dabei nicht nur Hub und Umschlagspunkt, 
sondern durchaus auch selbst ein touristisches Ziel. 

Der multifunktionale Talboden von Raron bis Bitsch wird immer städtischer. Die Siedlungskerne der 
Stadtgemeinden wachsen. Der Druck auf die Natur und auf die öffentlichen und gemeinsamen Räume 
wächst. Die Mobilität, wie in allen Agglomerationen der Schweiz, wird intensiver und komplexer. Die 
Mobilität und das tägliche Leben weichen immer mehr den administrativen Grenzen aus und brauchen 
eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Akteuren.  

Seit Mitte der 2000er Jahre haben die Gemeinden der Agglomeration die Chance des Programms 
Agglomerationsverkehr des Bundes genutzt, um Projekte zu realisieren, die eine grenzüberschreitende 
Bedeutung hatten. Der Ansatz der "Zusammenarbeit" wurde im Laufe der Jahre verstärkt, wobei ins-
besondere der Kanton Wallis sich stärker einbrachte.  

Seit die letzte Generation des Agglomerationsprojekts beim Bund eingereicht wurde, sind wichtige 
Schritte unternommen worden, insbesondere die Erarbeitung eines interkommunalen Richtplans, der 
es ermöglicht hat, die räumliche Vision der Agglomeration zu vertiefen und diese in einem für die 
Behörden verbindlichen Instrument zu verankern. 

Mit der Ausarbeitung des interkommunalen Richtplans und der Weiterarbeitung des Agglomerations-
programms wollen die Akteure der Agglomeration, Ausdruck des Willens der Bevölkerung, die städti-
schen Qualitäten in ihrer Agglomeration verbessern und die Impulse von Grossprojekten wie der NEAT 
oder der nationalen Strasseninfrastrukturen maximal nutzen.  

Mehr urbane Qualitäten, mehr Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, dem Kanton und Bund, 
mehr Koordination zwischen Siedlung und Verkehr, mehr Landschaftsaufwertung für die Bevölkerung 
und den Tourismus sind die Motivationen für das Agglomerationsprogramm. Die Akteure verfolgen 
die Weiterentwicklung einer     mediterranen Alpen-Agglomeration     für das Oberwallis. 
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1.2. Perimeter der Agglomeration und des Agglomerationsprogramms 

1.2.1. BeSA-Perimeter 

Die in der Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und weiterer für 
den Strassenverkehr zweckgebundener Mittel1 (MinVV) definierten beitragsberechtigten Gemeinden 
der Agglomeration "Brig-Visp-Naters" sind folgende (inkl. BFS Gemeindenummern): 

Ausserberg (6191) Eggerberg (6004) Raron (6199) 

Baltschieder (6281) Lalden (6286) Ried-Brig (6008) 

Bitsch (6173) Mörel-Filet (6203) Termen (6010) 

Brig-Glis (6002) Naters (6007) Visp (6297) 

Bürchen (6193) Niedergesteln (6198) Zeneggen (6299) 

1.2.2. Agglomerationsperimeter 

"Historischer" Perimeter der Agglomeration 

Zu Beginn des Prozesses des Agglomerationsprogramms wurde der Perimeter basierend auf der BFS-
Definition 2000 der Agglomerationen festgelegt. Der Perimeter umfasst demnach 10 Gemeinden. Die 
Gemeinde Zeneggen hat sich seit dem Anfang dazu entschieden, sich nicht am Agglomerationspro-
gramm zu beteiligen. Sie war die kleinste Gemeinde des BFS-Perimeter 2000 mit ca. 250 Einwohne-
rinnen und Einwohner, liegt hoch über dem Tal der Vispa und positioniert sich als touristisch geprägte 
Gemeinde im ländlichen Raum.  

Der Perimeter der Agglomeration beinhaltet daher, seit der ersten Generation und bis 2021, folgende 
Gemeinden: 

Baltschieder Eggerberg Ried-Brig 

Bitsch Lalden Termen 

Brig-Glis Naters Visp 

Es ist anzumerken, dass die Gemeindefusion zwischen Mund, Birgisch und Naters, die am 01.01.2013 
in Kraft getreten ist, den Perimeter des Agglomerationsprogramms erweitert hat. 

Begrenzung des Perimeters in der Höhe 

Die Herausforderungen in der Agglomeration liegen hauptsächlich in der Talebene. Die alpinen Ge-
biete in den Gemeinden (z.B. Naters) sind weniger mit den typischen Herausforderungen einer Agglo-
meration konfrontiert. Die Leitsätze und Massnahmen des Agglomerationsprogramms betreffen des-
halb vor allem die Bereiche unter 1‘000 Meter über Meer. Dieser Bereich entspricht funktionalräumlich 
der Definition einer Agglomeration. 

 
1 RS 725.116.21 
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Abbildung 1: Gemeinden der Agglomeration Oberwallis und des BeSA-Perimeters 

 

Abbildung 2: Perimeter des Agglomerationsprogramms  
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Erweiterung des Perimeters der Agglomeration 

Der Unterschied zwischen Agglomerations- und BeSA-Perimeter haben, im Lauf der Erarbeitung der 4. 
Generation des Programmes, zu Überlegungen und Diskussionen geführt. Der Stand im Juni 2021 ist 
folgender: 

• Die im Agglomerationsprogramm beteiligten Akteure sind der Meinung, dass ein Fokus auf die 
urbanen Herausforderungen weiterhin richtig ist und dass die Begrenzung des Perimeters in der 
Höhe sich daher bestätigen lässt. 

Von den Gemeinden, die zum BeSA Perimeter gehören, aber derzeit nicht in der Agglomeration 
beteiligt sind, haben zwei Gemeinden, Niedergesteln und Raron, einen Teil ihres Gemeindege-
bietes in der Talebene und weisen wichtige funktionale Verbindungen zu den drei Agglomerations-
zentren auf. Gespräche über eine Einbindung dieser Gemeinden in das Agglomerationsprogramm 
wurden im Jahr 2020 formell eingeleitet. Der politische Prozess war, anfangs 2021, jedoch noch 
nicht so weit fortgeschritten, dass eine Erweiterung der Gesamtvision und der Teilstrategien und 
daher eine nachvollziehbare Herleitung von Verkehrs- und Siedlungsmassnahmen für die 4. Gene-
ration möglich gewesen wäre.  Vorbehaltlich der formellen Entscheidungen der beteiligten 
Akteure, wird eine Erweiterung des Perimeters in der nächsten Generation erfolgen. 

• Die zum BeSA-Perimeter gehörenden Gemeinden Ausserberg, Bürchen und Zeneggen haben 
alle eine geringe Einwohnerzahl, wenige funktionale Beziehungen mit den städtischen Zentren und 
ihre Dorfkerne liegen oberhalb von 1000 Metern. Ausserdem ist der Siedlungsentwicklungsdruck 
tendenziell gering. Aus diesen Gründen und um das Agglomerationsprogramm auf die wichtigsten 
städtischen Herausforderungen zu fokussieren, ist es nicht prioritär, diese Gemeinden in den Ag-
glomerationsperimeter aufzunehmen. 

• Die Gemeinde Mörel-Filet hat einen Teil ihres Siedlungsgebiets in der Talebene und ist bis dato 
weitgehend touristisch, hin zur Aletscharena, ausgerichtet. Eine Erweiterung des Perimeters auf 
diese Gemeinde wurde daher noch nicht angegangen. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen 
im Tourismus und dem Wirtschaftswachstum, ist die Gemeinde in einer Neuausrichtung. Erste 
Überlegungen hin zur Agglomeration wurden im Frühling 2021 gemacht. Eine Erweiterung des 
Perimeters wird nun diskutiert. 
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1.3. Organisation 

Die Agglomeration Brig-Visp-Naters verfügt über keine Rechtspersönlichkeit. Die 9 Gemeinden haben 
sich aufgrund einer Vereinbarung zur Agglomerationskonferenz (AKO) zusammengeschlossen und be-
absichtigen folgenden Zweck zu erfüllen: 

a. Die 9 Gemeinden wollen mit dieser Vereinbarung die Zusammenarbeit und den gemeinsamen 
Auftritt der Agglomeration Brig-Visp-Naters nach innen und aussen, unter Berücksichtigung 
der Interessen des gesamten Oberwallis, verstärken. 

b. Die AKO bildet die institutionelle Basis für die Stärkung der Agglomerationspolitik und sorgt 
für deren Umsetzung in den 9 Gemeinden. Sie ist zuständig für die Erarbeitung des Agglome-
rationsprogramms und neu auch des interkommunalen Richtplans.  

Die Gemeinden der Agglomeration Brig-Visp-Naters bilden die Trägerschaft des Agglomerationspro-
gramms. Die 9 Gemeindepräsidenten und die Schreiber der Zentrumsgemeinden bilden die AKO. Der 
Chef der kantonalen Dienststelle für Raumentwicklung und der Adjunkt der Dienststelle für Mobilität 
sind als Gäste in der AKO. Sie verabschiedet das Agglomerationsprogramm und koordiniert dessen 
Umsetzung, beschliesst die Durchführung von Projekten und definiert die Schwerpunktthemen der 
Agglomerationstätigkeit. Geschäftsstelle der Agglomeration ist die Regions- und Wirtschaftszentrum 
Oberwallis AG (RWO) mit Sitz in Naters.  

Das Agglomerationsprogramm, wie auch der interkommunaler Richtplan, wurden im Zusammenspiel 
zwischen den Gemeinden, dem Kanton und der Agglomeration Brig-Visp-Naters erarbeitet.  

 

Abbildung 3: Organisation zur Ausarbeitung des interkommunalen Richtplans und des  
Agglomerationsprogramms  
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Die Agglomerationskonferenz AKO ist Auftraggeber des interkommunalen Richtplans und des Ag-
glomerationsprogramms der 4. Generation und kontrolliert die Erfüllung der Aufgaben. Sie entscheidet 
über die Grundsätze und die formellen sowie materiellen Inhalte und ist zuständig für die Kommuni-
kation mit der Bevölkerung und den kantonalen Behörden. 

Die Siedlungs- und Verkehrskommission SUV bereitet zusammen mit dem beauftragten Raument-
wicklungsbüro die Inhalte als Entscheidungsgrundlage für die AKO vor. Sie macht Vorschläge für die 
Kommunikation oder weiterführende Arbeiten, ist verantwortlich für den Zeitplan und entscheidet 
über die Prozessschritte. 

Die Projektleitung (PL Agglomeration) liegt bei der Geschäftsstelle der Agglomeration. Sie unterstützt 
die AKO und SUV in der Organisation (Terminplanung und Vorgehen) und ist Ansprechstelle für das 
beauftragte Raumentwicklungsbüro. 

Das Raumentwicklungsbüro (für die 4. Generation das Team Güller Güller – mrs) ist verantwortlich 
für die inhaltliche Erarbeitung und fachliche Begleitung des interkommunalen Richtplans und des Ag-
glomerationsprogramms. Es bereitet die Grundlagen für die Sitzungen vor und begleitet den Prozess. 

Die Leistungsvereinbarung gemäss des Programms Agglomerationsverkehr wird zwischen dem Bund 
und dem Kanton Wallis unterschrieben. Eine Zusatzvereinbarung zwischen dem Kanton und der Ag-
glomeration regelt die Verantwortlichkeit für die Umsetzung. 

1.4. Fortsetzung des Agglomerationsprogramms: Erarbeitung eines inter-
kommunalen Richtplans 

Gemäss dem Richtplan des Kantons Wallis (Richtplanblatt C.5 Agglomerationen) werden die Gemein-
den der Agglomeration angehalten, die Agglomerationsprogramme zu erarbeiten und mittels inter-
kommunalen Richtplänen umzusetzen. Diese interkommunalen Richtpläne bieten die Möglichkeit, die 
durch mehrere Generationen stabilen Teile des Agglomerationsprogramms in einem behördenverbind-
lichen Dokument zu verankern, vor allem das Zukunftsbild aber auch die Teilstrategien. 

In der Agglomeration Brig-Visp-Naters wurde der interkommunale Richtplan ab 2019 erarbeitet und 
Ende 2020 in die Vorprüfung gebracht. 

Ausgehend von der Bestimmung der Schlüsselherausforderungen zusammen mit der Agglomerations-
konferenz (AKO) wurden frühzeitig inhaltliche Schwerpunkte für den interkommunalen Richtplan ge-
setzt. Die Analyse der Ausgangslage, wie auch die Erarbeitung von Vision und Schlüsselstrategien, 
erfolgten auf dieser Basis zielgerichtet und von Beginn weg parallel. So konnte im Rahmen der Treffen 
mit den verschiedenen Akteuren und Gemeinden jeweils das ganze Spektrum, von der Ausgangslage 
bis zu den strategischen Vorschlägen, ganzheitlich betrachtet und kommentiert werden. Gewisse As-
pekte, wie der Umgang mit dem Siedlungsgebiet, wurden in der Bearbeitung, soweit möglich, auf die 
gleichzeitig laufenden Arbeiten der Gemeinden und ihrer Verhandlungen mit dem Kanton abge-
stimmt.  

Die Konkretisierung des interkommunalen Richtplans in einer 4. Generation des Agglomerationspro-
gramms wurde im Lauf der Erarbeitung formell beschlossen. Die Inhalte des interkommunalen Richt-
plans sind in das Agglomerationsprogramm der 4. Generation eingeflossen, die Teilstrategien wurden 
konkretisiert und das Massnahmenprogramm vertieft. 
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1.5. Mitwirkung und Beschlussfassung 

Die Gemeindeexekutiven sind Teil der AKO und der SUV. Sie sind im Erarbeitungsprozess, Vernehm-
lassung sprozess sowie in der Beschlussfassungen involviert. Die AKO umfasst alle Gemeindepräsiden-
ten der neun Agglomerationsgemeinden, die Stadtschreiberin Brig-Glis, die Gemeindeschreiber Naters 
und Visp sowie die stellvertretenden Dienstchefs der Dienststellen für Mobilität und Dienststelle für 
Raumentwicklung. In der Regel trifft sich die AKO vier Mal pro Jahr und stellt somit eine kontinuierliche 
Mitwirkung der Gemeinden und der Dienststellen des Kantons (DFM und DRE) in der Erarbeitung des 
Agglomerationsprogramms sicher.  

Bei der erweiterten AKO sind alle Personen der Exekutive der Agglomerationsgemeinden und die ver-
antwortlichen Personen der Verwaltung (Stadtarchitekt, Stadtingenieur etc.) eingeladen das Zukunfts-
bild, die Teilstrategien und die Massnahmen mitzugestalten. Im Lauf der Erarbeitung der 4. Generation 
nahmen rund 60 Personen aus allen Gemeinden und aus den verschiedenen Dienststellen des Kantons 
an zwei erweiterten AKO’s im August 2020 und Juni 2021 (halbtägige Workshops) teil.  

Die Siedlungs- und Verkehrskommission (SUV), bestehend aus Fachpersonen aus den Kerngemeinden, 
den zuständigen Dienststellen des Kanton Wallis, dem Vertreter der Umlandgemeinden und der Pro-
jektleitung der Agglomeration Brig-Visp-Naters, setzt sich auf fachlicher Ebene mit der Erarbeitung der 
Berichte und den Massnahmen auseinander und bereitet die Entscheidungsgrundlagen für die AKO 
vor. Sie traf sich regelmässig im Lauf der Erarbeitung des Interkommunaler Richtplans und des Agglo-
merationsprogramms. 

Die Projektleitung und die Programmleitung haben zudem mit jeder Gemeinde mindestens zwei Ge-
meindegespräche zur Ausarbeitung der Bedürfnisse und der Erarbeitung der Massnahmen geführt. Die 
Gemeinden wurden bei der Vernehmlassung und der Beschlussfassung jeweils schriftlich konsultiert. 
Die Beschlussfassung erfolgte durch den jeweiligen Gemeinderat.  

Die Partizipation des Kantons wurde durch den Einsitz der Dienststelle für Mobilität und Dienststelle 
für Raumentwicklung in der AKO sowie in der SUV gewährleistet. Folgende kantonalen Dienststellen 
haben an der Vernehmlassung zum Haupt- und Massnahmenbericht teilgenommen: 

• Dienststelle für Raumentwicklung (Lead)  
• Dienststelle für Mobilität  
• Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft 
• Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere  
• Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse  
• Dienststelle für Landwirtschaft, Amt für Strukturverbesserung  
• Dienststelle für Hochwasserschutz Rhone  
• Dienststelle für Umwelt  

Die Beschlussfassung erfolgte durch den Staatsrat.  

Die Bevölkerung wurde über die Arbeiten Agglomerationsprogramm via Internetseite (www.agglo-
oberwallis.ch) und mittels Infobroschüre FOKUSOberwallis (http://www.rw-oberwallis.ch) ab 2021 The-
menseite im Walliser Bote informiert.  

Eine öffentliche Mitwirkung der Bevölkerung in den Agglomerationsgemeinden fand insbesondere im 
Bereich der Siedlungsbegrenzung (inkl. Planungszonen) statt. Die Gemeinden sind aufgrund der Vor-
gaben aus dem kantonalen Richtplan aufgefordert die Siedlungsbegrenzung vorzunehmen. Hier 



Agglomerationsprogramm 4. Generation Agglomeration Brig-Visp-Naters 

10 mrs partner | Güller Güller 

fanden Workshops mit der Bevölkerung, Informationsveranstaltungen, Publikation im Amtsblatt, Ein-
sprachemöglichkeiten, Einspracheverhandlungen und Publikationen in den Gemeindeblättern und Me-
dienmittelungen statt.  

 

Abbildung 4: Beispiel Mitwirkung Gemeinde Bitsch (August 2019) 
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1.6. Umsetzung und Controlling 

1.6.1. Behördenverbindlichkeit und Verpflichtung 

Der aktuelle und behördenverbindliche Richtplan des Kantons Wallis wurde am 1. Mai 2019 vom Bun-
desrat genehmigt. Die Agglomerationen und ihre Programme finden somit erstmals Eingang in den 
kantonalen Richtplan (Koordinationsblatt C.5). 

Gemäss kantonalem Gesetz zur Ausführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung Art. 20 kRPG, 
können die Gemeinden interkommunale Richtpläne gemeinsam erarbeiten. Im AP2G war mit einer 
übergeordneten Massnahme die gemeinsame Erarbeitung eines regionalen Plans durch die Gemeinden 
vorgesehen. Die Erarbeitung des interkommunalen Richtplans ist fortgeschritten. Nach der baldigen 
Genehmigung durch den Staatsrat ist diese Planung behördenverbindlich (Kanton und Gemeinden). 

Mit den Staatsrats- und den Gemeinderatsbeschlüssen besteht eine formelle Verpflichtung der Behör-
den, die ersten drei Agglomerationsprogramme umzusetzen. Für die Leistungsvereinbarungen und die 
entsprechenden Zusatzvereinbarungen waren ebenfalls Staatsrats- und Gemeinderatsbeschlüsse erfor-
derlich. Dieses Vorgehen wird auch beim AP4G angewendet. 

1.6.2. Übereinstimmung mit übergeordneten Vorgaben 

Alle richtplanrelevanten Massnahmen im Siedlungs-, Verkehrs- und Landschaftsbereich sind im kanto-
nalen Richtplan eingetragen. Die Teilstrategie und die Massnahmen zur Siedlung sind mit dem kanto-
nalen Richtplan und den übrigen kantonalen Planungsinstrumenten koordiniert. Dies wurde durch den 
Einbezug dieser Vorgaben in die Erarbeitung des Programms sichergestellt und durch die kantonalen 
Dienststellen im Rahmen der Vor- und Vernehmlassungsphase geprüft. Die im kantonalen Richtplan 
formulierten Grundsätze gelten für den Gesamtkanton Wallis. Sie werden im Agglomerationspro-
gramm auf den Perimeter der Agglomeration abgestimmt und konkretisiert. 

Das Agglomerationsprogramm hat sich an die kantonalen Vorgaben zu halten, welche ihrerseits mit 
den Vorgaben des Bundes in Einklang stehen. Entsprechend steht das Programm in keinerlei Wider-
spruch zu den Zielen und Grundsätzen des Raumplanungsgesetzes, zum Raumkonzept Schweiz, zu 
den Sachplänen und Konzepten des Bundes und zum kantonalen Mobilitätskonzept 2040. Ebenso 
steht das Agglomerationsprogramm in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Um-
weltschutzgesetzgebung und den entsprechenden Weisungen und Projekten. 

Die Koordination mit den Nachbarn (anderen Agglomerationen des Kantons Wallis) findet durch die 
Dienststelle für Raumentwicklung des Kantons Wallis statt. Hier finden regelmässige Sitzungen statt. 
Weiter ist die Geschäftsleitung der Agglomeration durch die Regions- und Wirtschaftszentrum Ober-
wallis AG (RWO) sichergestellt, welche über Verbindungen zu anderen regionrelevanten Projekten und 
Organisationen (z.B. Hauptstadtregion Schweiz, Netzwerk Oberwalliser Berggemeinden, Projekt San 
Gottardo etc.) verfügt. 
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1.6.3. Umsetzungscontrolling der Massnahmen 

Der Bund fordert im Rahmen des Agglomerationsprogramms einen Umsetzungsbericht für jede abge-
laufene Vierjahresperiode für die Massnahmen der Vorgängergenerationen. Der Bund hat eine ent-
sprechende Vorlage zur Verfügung gestellt. Der tabellarische Umsetzungsbericht ist im Anhang einge-
fügt, die Detailbeschreibungen unter Kapitel 2.2 zu finden. Die eingegebenen Massnahmen müssen 
gemäss Bund im vorgegebenen Zeitraum geplant und realisiert werden. Um dies zu gewährleisten und 
Information über die Umsetzung der Massnahmen der Agglomerationsprogramme der 1. bis 3. Gene-
ration zu erhalten, wird folgender Controlling-Prozess vorgeschlagen: 

 

Abbildung 5: Prozess zum Umsetzungscontrolling der Massnahmen (Quelle: eigene Darstellung) 

Bei der Umsetzung der Siedlungs- und Landschaftsmassnahmen des Agglomerationsprogramms sind 
entweder der Kanton oder die Gemeinden federführend. Die Grundanforderung 4 des Bundes ver-
langt, dass die Umsetzung und das Controlling gesichert sind. Das Agglomerationsprogramm muss 
deshalb regeln, wie sichergestellt wird, dass ortsplanerische Massnahmen dem Programm entsprechen. 
In Absprache mit der Dienststelle für Raumentwicklung des Kantons Wallis wurde festgehalten, dass 
die Gemeinden im Rahmen des Planungsberichtes gemäss Art. 47 RPV aufzeigen, ob die Vorlage dem 
Agglomerationsprogramm entspricht und wie dieses unterstützt wird. 

1.6.4. Monitoring Agglomerationsprogramm 

Der Bund erhebt mit dem Monitoring "Agglomerationsprogramme Siedlung und Verkehr" ein System 
von repräsentativen Indikatoren für die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung in der Agglomeration. Die 
Agglomeration Brig-Visp-Naters gewährleistet, die vom Bund für das Monitoring benötigten Daten 
fristgerecht und in angemessener Form bereit zu stellen.  

Beim Monitoring des Bundes stützen sich die Datenerhebungen auf die vom Bundesamt für Statistik 
(BfS) festgelegten Agglomerationsgrenzen. Die eingereichte Agglomerationsprogramm bezieht sich 
jedoch auf einen funktional gewachsenen Perimeter (ohne Gemeinden Zeneggen, vgl. Kapitel 1.2 und 
allgemein die Gebiete unter 1000 Meter über Meer). Entsprechend können die vom ARE zur Verfügung 
gestellten Datengrundlagen für ein Controlling nur beschränkt angewendet werden. Eine Vertiefung 
des Monitorings auf die Bedürfnisse der Agglomeration ist momentan nicht vorgesehen. 
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1.6.5. Finanzieller Rahmen 

Gemäss Prüfbericht des Bundes zum AP3G wurde die Agglomeration Brig-Visp-Naters als Kleinagglo-
meration (< 50‘000 Einwohner) eingestuft. Bei einer Bevölkerungszahl von 37‘623 (Stand 31.12.2019) 
fällt die Agglomeration in die Kostenkategorie einer kleinen Agglomeration. 

Für das AP4G ergibt sich aufgrund des heutigen Standes der infrastrukturellen Massnahmen folgende 
Investitionskostenschätzung. Die gesamten Kosten von 73.66 Mio. CHF (ohne übergeordnete Mass-
nahmen und Massnahmen mit Priorität C) setzen sich zusammen aus 32.57 Mio. CHF der A-Liste, und 
41.09 CHF der B-Liste. 

 

 Investitionskostenschätzung in CHF 

Einzelmassnahmen / Massnahmenpaket A-Liste B-Liste Total 

Einzelmassnahmen 12 500 000 22 500 000 35 000 000 

Paket Pauschal LV 9 950 000 1 540 000 11 490 000 

Paket Pauschal BGK 9 620 000 17 050 000 26 670 000 

Paket Pauschal VM 500 000  500 000 

TOTAL 32 570 000 41 090 000 73 660 000 

 

Die infrastrukturellen Massnahmen liegen entweder unter der Federführung des Kantons oder der Ge-
meinden und sind im kantonalen Richtplan, den kantonalen und kommunalen Strassenbauprogram-
men respektive Investitionsprogrammen enthalten. Die Höhe der Gesamtkosten ist in den Massnah-
menblättern dargelegt. Die Investitionen und Betriebskosten sind für die betroffenen Akteure (Kanton, 
Gemeinden) tragbar. Die Agglomeration Brig-Visp-Naters finanziert nur planerische, jedoch keine inf-
rastrukturellen Massnahmen.  

  



Agglomerationsprogramm 4. Generation Agglomeration Brig-Visp-Naters 

14 mrs partner | Güller Güller 

2. Stand der Umsetzung 

2.1. Entwicklung der Agglomeration Brig-Visp-Naters und 
deren Agglomerationsprogramm 

Die Agglomeration Brig-Visp-Naters hat seit Anfang der 2000er Jahren die Chance der Agglomerati-
onspolitik des Bundes ergriffen, um eine neue Planungsdynamik im Oberwallis zu fördern.  

Auf der einen Seite wurde das Verkehrssystem der Agglomeration und dessen Koordination mit der 
Siedlung durch Massnahmen in verschiedenen Bereichen verbessert. Auf der anderen Seite wurde die 
Zusammenarbeit sowohl horizontal (zwischen den Gemeinden), als auch vertikal (zwischen dem Kan-
ton und den Gemeinden) und weiterhin mit externen Akteuren, wie der Lonza, verbessert.  

Die Evolution der MOCA-Indikatoren (siehe Kapitel 4.4) zeigt zum Beispiel, dass die durch den ÖV 
schlecht bis gar nicht erschlossene Bevölkerung reduziert und die Verkehrssicherheit verbessert wurde. 

Weitere Schritte sind aber möglich und aus planerischer Sicht auch wünschenswert. Die leichte Erhö-
hung des MIV-Anteils oder die Verringerung der durch den ÖV gut und sehr gut Erschlossene Bevöl-
kerung und Arbeitsplätze weisen eine notwendige Fortführung der unternommenen Anstrengungen 
auf. 

Die zwei Planungsinstrumente, das Agglomerationsprogramm mit seinem 4-Jahres Rhythmus und der 
interkommunale Richtplan mit einem ca. 15-Jahres Rhythmus, sind heute gut verankert und ermögli-
chen einen dauerhaften Prozess, der die urbanen Qualitäten der Agglomeration im Laufe der Zeit ver-
bessern kann. 

Die erste Generation: Start zur Zusammenarbeit 

Im April 2005 haben sich die Gemeinde- und Stadträte von Brig-Glis, Visp und Naters zu einer verstärk-
ten Zusammenarbeit entschieden. Mit dem Entscheid, ein Agglomerationsprogramm beim Bund ein-
zureichen, hat sich diese Zusammenarbeit zwei Jahre später auf die Umlandgemeinden ausgeweitet 
und zur Agglomeration Brig-Visp-Naters geformt. Die Agglomeration Brig-Visp-Naters hat im Rahmen 
eines Modellvorhabens die Festigung der Zusammenarbeitsstrukturen in der Agglomeration vorange-
trieben und ein AP1G ausgearbeitet. In insgesamt acht thematischen Kommissionen wurden geeignete 
Handlungsfelder geprüft und entsprechende Vorschläge erarbeitet. Zwei dieser Handlungsfelder hat-
ten den Verkehr und die Siedlung zum Thema und flossen in das AP1G ein, welches Ende 2007 beim 
Bund eingereicht wurde. 

Die Massnahmen der ersten Generation enthalten einen für die Agglomeration sehr bedeutenden Im-
puls: die Erstellung des ersten Teils der Roten Meile auf der ehemaligen Bahntrasse der MGBahn. Die 
Rote Meile gewann Preise (flâneur d'Or) und gilt immer noch als Referenz und Impulsgeber für die 
Erarbeitung neuer Massnahmen des Agglomerationsprogramms. 
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Die zweite Generation: Die Euphorie nach der ersten Mitfinanzierung des Bundes 

Der Bund macht in seinem Prüfbericht zum AP1G geltend, dass die Abstimmung zwischen Siedlung 
und Verkehr noch nicht in allen Teilen gelungen sei. Positiv sind aber die Massnahmen in den Bereichen 
Fuss- und Veloverkehr, Verkehrsberuhigung und Verkehrssicherheit. Hingegen fehlt ein klarer konzep-
tioneller Rahmen für die Steuerung der Siedlungsentwicklung nach innen und den Umgang mit Neu-
einzonungen und verkehrsintensiven Nutzungen. Eine Schwäche des Programms liegt darin, dass Mas-
snahmen in verschiedenen Bereichen in der Prioritätensetzung zurückgestellt werden, obwohl bereits 
heute Handlungsbedarf besteht und die Kosten verhältnismässig gering sind.  

Das AP2G Brig-Visp-Naters hat die vom Bund geäusserte Kritik ernst genommen. In der Erarbeitung 
der zweiten Generation beteiligt sich der Kanton stärker. Die Zusammenarbeit ist somit verstärkt und 
insbesondere im Bereich Siedlungsentwicklung nach Innen können konkretisierte Strategien und wei-
tergehende Massnahmen präsentiert werden. So zeigt das AP2G u.a. die Absichten im Umgang mit 
verkehrsintensiven Einrichtungen auf.  

Die wichtigste Weiterentwicklung des Programms liegt aber in der Herleitung einer grossen Menge an 
Verkehrsmassnahmen. Die im Vergleich zu anderen Agglomerationsprogrammen hohe Mitfinanzie-
rung des Bundes in der ersten Generation führte zu einer gewissen Euphorie im Bereich Langsamver-
kehr. Als neues Kernprojekt wurde die Bahnhofsplanung Brig aufgenommen. Darüber hinaus wurden 
die erfolgreich umgesetzten Projekte des AP1G für den Veloverkehr weitergeführt. 

Die dritte Generation: Ein Schritt weiter 

Der Bund erkennt mit dem Prüfbericht zum AP2G, dass die Abstimmung zwischen Siedlung und Ver-
kehr konkretisiert wurde. Er merkt hingegen an, dass "eine klare Lenkungswirkung bezüglich der Kon-
zentration der Siedlungsentwicklung auf zentrale ÖV-Achsen oder an zentralen Lagen sowie eine deut-
liche Verminderung der Zersiedelung noch nicht erreicht werden konnte." Die Mittfinanzierung ist 
tiefer als in der ersten Generation. 

Die dritte Generation hat die Zusammenarbeit weiterhin verstärkt. Die Strukturen sind etabliert und 
die Rolle der verschiedenen Akteure sind klarer geworden. Das Zukunftsbild ist vertieft. Die Leitsätze 
gelten, zusammen mit den Massnahmen, weiterhin als roter Faden. Die Anzahl an Massnahmen im 
Verkehrsbereich nahm ab. Die gewünschten Effekte bleiben in der Kontinuität der vorherigen Genera-
tionen. Insbesondere der Einbezug der Umlandgemeinden wurde verstärkt. Die Weiterführung der 
zweiten Generation führte zu einem schlankeren Agglomerationsprogramm in der dritten Generation. 
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2.2. Massnahmen der 3 ersten Generationen und Stand der Umsetzung 

Im Folgenden ist der Umsetzungsstand der Massnahmen der ersten drei Generationen dokumentiert. 
Die Ampelfarbe zeigt die zusammenfassende Beurteilung des Umsetzungsstands: 

 abgeschlossen 
  

 im Soll 
  

 nicht auf Kurs 
  

 nicht begonnen oder sistiert 

2.2.1. Erste Generation 

Mit den vom Bund in der ersten Generation mitfinanzierten Massnahmen konnten zwei Hauptdyna-
miken angestossen werden, die für die Agglomeration nach wie vor von hoher Bedeutung sind: der 
Ausbau der Fussgänger- und Radwegenetze sowie die Aufwertung der Strassenräume im Siedlungs-
gebiet. Die vom Bund finanzierten Massnahmen der ersten Generation sind unten dargestellt: 

 

 

Abbildung 6: Infrastrukturelle Verkehrsmassnahmen 1G enthalten im Prüfbericht des Bundes 
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Massnahmen Verkehr: Priorität A (1G) 

M18 
6002.007 
Priorität A 

Aufhebung und Umgestaltung MGB Trassee: Etappe 1 und 2 umgesetzt (Ei-
genleistung). Etappe 3, 4 und 5 im Jahr 2012 ebenfalls umgesetzt. Etappe 6 (Brücke 
über die Rhone) ist noch nicht realisiert, da keine Baubewilligung seitens des Kan-
tons vorhanden ist (Hochwasserschutz in Zusammenhang mit dem Projekt 3. Rho-
nekorrektion). 

  

M19 
6002.001 
Priorität A 

Fussgängerbrücke zwischen Brig und Naters: Nach einer zeitlichen Verzöge-
rung ist seit 2020 der Kanton zusätzlicher Partner im Projekt und bereit eine Mitfi-
nanzierung zu leisten. Der Kanton übernimmt die Führung im Projekt. Auch die 
Gemeinden Brig-Glis und Naters haben ihre Finanzierung zugesichert. Vorprojekt 
Ende Oktober 2021. 

  

M26 
6002.019 
Priorität A 

Sanierung Furkastrasse Naters: Nach einer Verzögerung wurde das Thema wie-
der aufgenommen. Mit dem aktuellen Quartierplan "untere Bina" wird Teil der 
Furkastrasse inkl. Lötschbergkreisel neugestaltet. Termine unklar. 

  

M40 
6002.004 
Priorität A 

Neugestaltung Einfahrt Neue Simplonstrasse Brig-Glis: Auflageprojekt Mitte 
2012 aufgelegt. Plangenehmigungsverfahren liegt seit Dezember 2013 vor. 
Baustart des Projektes war im Jahr 2014. Das Projekt konnte Ende 2016 abgeschlos-
sen werden. 

Massnahmen Verkehr: Eigenleistung/ohne Infrastrukturfonds 

M30 
6002.206 

Ohne Infrastruk-
turfonds 

Verbund Abonnement ÖV innerhalb der Agglomeration: Präzisierung im 
AP2G (Massnahme ÖV10). Eine Studie (Rapptrans 2012) hat ergeben, dass das Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis für die Einführung eines Tarifverbundes im Oberwallis nicht 
gegeben ist und die Variante Status quo optimiert umgesetzt werden soll. Punktu-
elle Verbesserungen (City-Tickets für Ortsbus Brig-Naters-Bitsch; ein Billet für MGB, 
PostAuto und Ortsbus auf Gemeinschaftsstrecken) wurden auf den Fahrplanwech-
sel 2012 umgesetzt. 

  

M38 
6002.208 

Ohne Infrastruk-
turfonds 

1/2-Stunden Takt Brig-Ried-Brig/Termen: Präzisierung im AP2G (Massnahme 
ÖV9). Das Angebot wurde seit 2011 kontinuierlich ausgebaut und mit vier Post-
Auto-Kursen verstärkt. Bei 29 PostAuto-Kursen entspricht der Fahrplan faktisch ei-
nem 1/2-Stunden-Angebot zwischen 6.00 und 20.00 Uhr. Das heutige Angebot 
soll gesichert werden. 

  

M45 
6002.013 

Eigenleistung 

Tempo 30-Zonen in der Agglomeration: Die Massnahme wurde durch die Ag-
glomerationsgemeinden im Zeitraum 2011 bis 2014 umgesetzt. Genaue Kostenan-
gaben nicht eruierbar, effektive Kosten höher als 1.2 Mio. CHF. 

  

M46 
6002.207 

Priorität EL 

Spätverbindung mit dem ÖV von/nach Domodossola: Präzisierung im AP2G 
(Massnahme ÖV8). Der Ausbau des Angebots war abhängig vom Abschluss der 
Sanierungsarbeiten am Simplontunnel (bis Ende Jahr 2015) und konnte deshalb erst 
teilweise umgesetzt werden. Fahrplanverbesserungen inkl. Autoverlad wurden be-
reits auf den Fahrplanwechsel 2014 vollzogen. Die SBB sah, in Absprache mit dem 
Kanton Wallis, schrittweise Verbesserungen im Regionalverkehr zwischen Brig und 
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Domodossola vor. Eine erste Etappe wurde mit dem Fahrplanwechsel vom 15. De-
zember 2013 Wirklichkeit. In Zukunft wird die BLS die Konzession für den Regio-
nalverkehr zwischen Brig und Domodossola erhalten. Somit ist mit einer Verbesse-
rung des Angebotes ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2016 zu rechnen. 

M48 
6002.209 

Priorität EL 

Koordinierte Parkplatzpolitik, einheitliche PP-Bewirtschaftung: Präzisierung 
im AP2G (Massnahme V13). Im Jahr 2009 wurde von Swisstraffic AG eine Studie 
zur Parkplatzpolitik erarbeitet. Die vertiefte Prüfung der Massnahmen hat ergeben, 
dass dem Handlungsbedarf in den Gemeinden Brig-Glis, Visp und Naters primär auf 
kommunaler Ebene begegnet werden kann. Seit 2011 wurden folgende Anpassun-
gen vorgenommen: Gebührenerhöhung in Visp, Bau/Bewirtschaftung eines Park-
haus im Aletsch Campus in Naters, Bewirtschaftung sämtlich Parkplätze in Brig-Glis, 
Lonza-Parkplätze im Kleegartenquartier (vgl. AP3G Massnahme VS2), Parkierung 
Bahnhof Brig (laufende Bahnhofsplanung (vgl. AP2G Massnahme S10)). Im Rahmen 
des interkommunalen Richtplans wurde die Parkplatzpolitik diskutiert und soll nach 
der Genehmigungsphase des interkommunalen Richtplans mit einer Parkplatzstra-
tegie vertieft werden (Aktion AP4G Parkierungsstrategie Bahnhof Brig und Indust-
riegebiet Lonza). 

Massnahmen Siedlung: Ohne Infrastrukturfonds 

M53 
6002.201 

Ohne Infrastruk-
turfonds 

Siedlungsverdichtungsgebiete: Präzisierung im AP2G (Massnahmen S4 und S5) 
und Weiterentwicklung im AP3G (Massnahme S2). Die inneren Reserven sind ge-
mäss Projekt Raum+ im Jahr 2013 identifiziert und quantifiziert worden. Brig-Glis 
hat im Siedlungsleitbild und Visp im Masterplan 2013 sowie in der daraus folgen-
den Hochhausstudie 2014 und den Quartierplänen 2016 entsprechende Verdich-
tungsgebiete inkl. Mindestdichten vorgesehen. Auch andere Gemeinden (z.B. 
Bitsch) haben Studienarbeiten zu einer Verdichtung erarbeiten lassen. Weiterge-
hende Überlegungen bzgl. Bauzonendimensionierung sind im Zusammenhang mit 
dem teilrevidierten kantonalen Richtplan ab 2017 möglich. 

  

M54 
6002.202 

Ohne Infrastruk-
turfonds 

Begrenzung der Siedlungsverdichtung nach Aussen: Präzisierung im AP2G 
(Massnahme S1) und Weiterentwicklung in AP3G (Massnahme S1). Die Teilrevision 
des kantonalen Richtplans greift dieses Thema auf und die Gemeinden müssen 
diese Vorgaben nach Inkrafttreten (voraussichtlich ab 2018) binnen 5 Jahren um-
setzen. 

  

M56 
6002.203 

Ohne Infrastruk-
turfonds 

Siedlungsflächenmanagement: Siedlungsflächenmanagement: Präzisierung im 
AP2G (Massnahme S3) und Weiterentwicklung im AP3G (Massnahme S1 bis S3). 
Mit der Durchführung von Raum+ im Jahr 2013 wurden die Grundlagendaten für 
ein agglomerationsweites Siedlungsflächenmanagement erhoben. Mit einer ge-
meinsamen Festlegung der Entwicklungsschwerpunkte im Jahr 2014 wurde ein ers-
ter Schritt in Richtung eines gemeinsamen Siedlungsflächenmanagements ge-
macht. Im Rahmen der Ausarbeitung des interkommunalen Richtplans wurden erst-
mals Siedlungsgebietsentwicklungen unter den Nachbargemeinden diskutiert. Wei-
terentwicklung im AP4G (Massnahme A3.4G.5). 
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M59 
6002.204 

Ohne Infrastruk-
turfonds 

Attraktive Dorfkerne: Präzisierung im AP2G (Massnahme S8) und Weiterentwick-
lung im AP3G (Massnahme VS1). Im Juni 2010 wurde der Auftrag "Harmonisierung 
und Optimierung der Gesetze" bezüglich "Dorfkernentwicklung" abgeschlossen. 
Die Rahmenbedingungen (Gesetze) sind entsprechend verbessert worden. Dorfkern 
Baltschieder: Aufwertung umgesetzt; Dorfkern Lalden: Masterplan Dorfentwick-
lung 2010 und Gestaltungswettbewerb Dorfzentrum 2015; Dorfkern Termen: 
Wettbewerb Ortskern 2016; Dorfkern Bitsch: Aufwertung noch ausstehend. Von 
der Erarbeitung eines gemeinsamen Reglements wurde, aufgrund den bevorste-
henden reglementarischen Änderungen (kantonales Baureglement, Feuerpolizeili-
che Abstände und Revision Richtplan) und den unterschiedlichen Ausgangslagen, 
abgesehen.  In der Ausarbeitung des interkommunalen Richtplans regten die Ge-
meinden an, dieses Thema im Rahmen einer Gestaltungskarte weiter zu verfolgen. 
Weiterentwicklung im AP4G (Massnahme A1.4G.2). 

  

M60 
6002.205 

Ohne Infrastruk-
turfonds 

Attraktivierung Gewerbezone: Präzisierung im AP2G (Massnahme S9) und Wei-
terentwicklung im AP3G (Massnahme S4). Eine Defizit- und Potenzialstudie wurde 
im Jahr 2016 erstellt. Damit ist diese Massnahme gemäss formulierten Inhalten im 
AP2G umgesetzt. Brig-Glis und Visp haben zudem Auflagen bei Baubewilligungen 
formuliert (bspw. Qualität Bepflanzung) und in den kommunalen Baugesetzen ver-
ankert. 

Massnahmen Verkehr: Priorität B 

M39 
6002.020 
Priorität B 

Begegnungszone Belalpstrasse Naters: Die Massnahme wurde als B-Mass-
nahme im AP1G aufgenommen und im AP2G (Massnahme V8, Eigenleistung) und 
im AP3G (Massnahme VS1) präzisiert und weiterentwickelt. Die Massnahme wurde 
2020 umgesetzt. 

  

M47 
6002.217 
Priorität B 

Parkleitsystem Brig-Glis – Naters: Präzisierung und Weiterentwicklung im AP2G 
(Massnahme V14). 

Paket LV: Priorität A und B 

M14 
6002.03 

Priorität A 

Fussgängerverbindung: Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2012. 

  

M17 
6002.03 

Priorität A 

Fussgängersteg "im Sand" über die Vispa: Die Umsetzung erfolgte im Jahr 
2011. 

  

M20 
6002.03 

Priorität A 

Veloverbindung Brig-Naters: Umsetzung im Rahmen des Bahnhofumbaus Brig-
Naters (vgl. AP2G Massnahmen ÖV1 und MIV14) und deshalb verzögert. Die Finan-
zierung ist gesichert (Volksabstimmung Juni 2021). Die bestehende SBB-Unterfüh-
rung wird für den MIV gesperrt, weshalb künftig nur noch Busse, Velos sowie Fuss-
gänger verkehren dürfen. Trottoirs werden entsprechend zurückgebaut. 
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M37 
6002.03 

Priorität A/B 

Zusätzliche Veloparkplätze in der Agglomeration: Im Jahr 2009 wurde die Stu-
die Veloverkehr (Velokonzept) sowie die Studie Veloparkierungskonzept von 
Swisstraffic AG erarbeitet. Im Jahr 2013 und 2014 wurden in den Gemeinden Brig-
Glis, Naters und Visp das Angebot um ca. 300 Veloparkplätzen erhöht. Im Jahr 
2016 soll im Rahmen der Neugestaltung "Einfahrt Neue Simplonstrasse Brig-Glis" 
das Angebot an Veloparkpläzen rund um den Saltinaplatz verbessert werden. 

  

M41 
6002.03 

Priorität A/B 

Sicherung von gefährlichen Velo-Übergängen:  Die Agglomeration Brig-Visp-
Naters hat in einem Schreiben im Jahr 2014 an das ARE beantragt die Teilmassnah-
men M41 Sicherung von gefährlichen Veloübergängen und M49 Leitsystem Velo 
in der Wirkung in die Massnahme M44 Ausbau der Velowege zu integrieren. Dies 
wurde vom ARE genehmigt. 

  

M44 
6002.031 
Priorität A 

Ausbau Velowege in der Agglomeration: Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2013. 
Der bekannte Fuss- und Veloweg "Rote Meile" wurde auf der Ostseite bis zur grü-
nen Brücke in Bitsch erweitert. 

  

M49 
6002.03 

Priorität A 

Leitsystem Velo: Die Agglomeration Brig-Visp-Naters hat in einem Schreiben im 
Jahr 2014 an das ARE beantragt, die Teilmassnahmen M41 Sicherung von gefähr-
lichen Veloübergängen und M49 Leitsystem Velo in der Wirkung in die Massnahme 
M44 Ausbau der Veloweg zu integrieren. Dies wurde vom ARE genehmigt. 
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2.2.2. Zweite Generation 

Die vom Bund in der zweiten Generation mitfinanzierten Massnahmen sind weitgehend eine Fortfüh-
rung der 2 Dynamiken der ersten Generation. Die rote Meile kann weitgehend ergänzt und mehrere 
Strassenabschnitte können umgestaltet werden. 

Eine neue Dynamik ist initiiert: die Aufwertung der 2 Haupt-Verkehrsknotenpunkte. Der heutzutage 
auf Intermodalität gesetzte Fokus, wurde im Oberwallis bereits ab der 2. Generation erst genommen.  

 

 

Abbildung 7: Infrastrukturelle Verkehrsmassnahmen 1G enthalten im Prüfbericht des Bundes  
(auch im A3 Format im Anhang erhältlich) 
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Massnahmen Verkehr: Priorität A (2G) 

V1 
6002.2.001 

Priorität A 

Aufwertung Glismattenstrasse Brig-Glis: Die Aufwertung wurde im Rahmen ei-
ner umfassenden Studie (ASTRA-Kanton-Gemeinde) im Jahr 2014 als Grundlage 
für das Leitbild Verkehr und Mobilität in Brig-Glis untersucht. Die Projektierung ist 
in Erarbeitung. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2023. 

  

V4 
6002.2.004 

Priorität A 

Aufwertung Dorfkern Glis: Die Projektierung, im Nachgang an den Wettbewerb 
"Dorfkern Glis" von 2013, ist im Gang. Eine Koordination zwischen Gemeinde und 
Kanton ist Voraussetzung. Der Bau erfolgte zwischen 2018 und 2020. 

  

V9 
6002.2.009 

Priorität A 

Begegnungszone Bahnhof Brig: Die Zone auf der Kreuzung Bahnhofstrasse und 
Einfahrt Bahnhof wird ab 2019, mit laufender Planung resp. Wettbewerb Bahnhof 
Brig (AP2G Massnahme ÖV1), umgesetzt. Die Viktoriastrasse ist eine Kantons-
strasse und wird zusammen mit dem Kanton geplant. Die Finanzierung konnte si-
chergestellt werden (Volksentscheid Juni 2021). Das Baubewilligungsdossier (PGV) 
wird im Frühling 2022 eingereicht. Der Baubeginn ist ab 2026 geplant 

  

V12 
6002.2.012 

Priorität A 

Verkehrsoptimierung Überlandstrasse Brig: Die Optimierung wurde im Rah-
men einer umfassenden Studie (ASTRA-Kanton-Gemeinde) im Jahr 2014 als Grund-
lage für das Leitbild Verkehr und Mobilität in Brig-Glis untersucht. Das Vorprojekt 
wurde 2015 ausgeschrieben. Die Umsetzung verzögert sich; auch aufgrund der 
fehlenden Baubewilligung für das Spital Brig Oberwallis.  

  

V14a 
6002.2.063 

Priorität A 

MIV-Leitsystem (inkl. Leitsystem Autoverlad): Abklärungen im Jahr 2014 zum 
Leit- und Lenkungssystem im Bahnhofsbereich Brig / Naters haben ergeben, dass es 
künftig ein Einbahnregime und damit einen Umbau des Knotens Bahnhof-West 
braucht. Eine temporäre Umleitung des Verkehrs während geschlossener Barrieren 
ist nicht ausreichend. Das neue Verkehrsregime wird im Rahmen des Gesamtpro-
jekts Bahnhof Brig (AP2G Massnahme S10) ab 2023 umgesetzt. Die Zufahrt sowie 
der Autoverlad werden neu geplant. Konkrete Vorstellungen hierzu sind Ende 2022 
zu erwarten. 

  

ÖV1 
6002.2.016 

Teilweise übergeord-
nete Massnahme STEP 

Erstellen eines ÖV-Hub mit MGB und PostAuto: Für die Gleisgeometrie liegt 
ein Vorprojekt aus dem Jahr 2014 vor. Basierend darauf, wurde 2015 ein Wettbe-
werb über die Gestaltung des Bahnhofplatzes und des Perronbereichs durchge-
führt. Die Finanzierung ist sichergestellt (Volksentscheid Juni 2021). Das Baubewil-
ligungsdossier (PGV) wird im Frühling 2022 eingereicht. Der Bau ist ab 2026 ge-
plant. 

  

ÖV3 
6002.2.018 

Priorität A 

Nordzugang Bahnhof Brig: Die Projektierung ist in Ausarbeitung. Diese Mass-
nahme wird neu ergänzt durch die Massnahme "intermodale Drehscheibe" im 
AP4G (Massnahme B2.4G.1). 

  

ÖV6a 
6002.2.056 

Priorität A 

Busnetz Visp und Umgebung - Etappe 1: Die 1. Etappe inkl. Busse wurde im 
Jahr 2014 in einer vereinfachten Variante umgesetzt. Die PostAutos werden wäh-
rend den Wartezeiten als Ortsbusse eingesetzt. Es entstehen die neuen Linien Rich-
tung Spital/Hügel und Visp West. 
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LV4 
6002.2.029 

Priorität A 

LV-Verbindung Brig-Glis - Eyholz (Rote Meile): Ein Wettbewerb wurde zusam-
men mit der Massnahme LV5 im AP2G im Jahr 2014 durchgeführt. Das Vorprojekt 
wurde im Jahr 2015 gestartet. Der Baubeginn einzelner Etappen ist geplant. Die 
Linienführung in Brigerbad ist in Abklärung, auch mit der 3. Rhonekorrektion. 

Massnahmen Verkehr: Eigenleistung/ohne Infrastrukturfonds 

V3a 
6002.2.069 

Eigenleistung 

Aufwertung Dorfkern Visp (Dorfkern): Die Aufwertung des Langsamverkehrs 
im Dorfkern Visp wurde punktuell verbessert, ohne dabei auf die Finanzierung der 
Massnahme zurückzugreifen. Eine Aufwertung ist des Langsamverkehrs ist im Zu-
sammenhang mit dem Quartierplan "Sägematte" geplant. 

  

V6a 
6002.2.061 

Eigenleistung 

Aufwertung Dorfkern Lalden (Dorfplatz): Ein Wettbewerb wurde 2015 durch-
geführt. Die Umsetzung 2019-2021 durchgeführt. 

  

V7 
6002.2.007 

Eigenleistung 

Aufwertung Dorfkern Ried-Brig: Die Ausgangslage und die Zielsetzung haben 
sich wesentlich geändert. Neu stehen die Sicherheit der Ortsdurchfahrt, die Schaf-
fung eines Gemeindezentrums und die Gestaltung der Plätze an zentraler Stelle im 
Vordergrund. Die Massnahme wurde im AP3G neu ausgearbeitet (VS1). 

  

V8 
6002.2.008 

Eigenleistung 

Begegnungszone Belalpstrasse Naters: Die Begegnungszone wurde 2019 - 
2020 gebaut. 

  

V10 
6002.2.010 

Eigenleistung 

Begegnungszone Brückenweg Visp: Eine Verkehrsstudie aus dem Jahr 2014 
liegt vor. Um die Situation zu verbessern, wurde im Jahr 2015 eine Begegnungs-
zone signalisiert und der Verkehr gelenkt, um das Verkehrsaufkommen zu optimie-
ren.  

  

V11 
6002.2.011 

Eigenleistung 

Verkehrsberuhigung Kleegärtenquartier: Das Siegerprojekt eines Wettbewerbs 
aus dem Jahre 2011 liegt vor. Ein Vorprojekt wurde 2012 in Angriff genommen. 
Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde kann die Massnahme jedoch nicht 
wie geplant ausgeführt werden. Deshalb wurde eine Tempo 30-Zone mit einfachen 
baulichen Massnahmen umgesetzt und so eine Verkehrsberuhigung herbeigeführt. 
Zielführende Lösung im AP4G (Massnahme B3.4G.8) aufgenommen. 

  

V14b 
6002.2.064 

Eigenleistung 

Parkleitsystem: In der Vorbereitung des AP3G wurde abgeklärt, welche Aufgaben 
anstehen und welchen Bedarf die Gemeinden haben. Aktuell ist kein regionaler 
Handlungsbedarf erkennbar. Die Gemeinden werden die bisherige Koordination 
der Parkplatzpolitik weiterführen und zu gegebenem Zeitpunkt nochmals überprü-
fen. Im Rahmen des interkommunalen Richtplans wurde die Parkplatzpolitik disku-
tiert und soll nach der Genehmigungsphase des interkommunalen Richtplans mit 
einer Parkplatzstrategie vertieft werden. Aktion AP4G Parkierungsstrategie Bahn-
hof Brig und Industriegebiet Lonza. 
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ÖV6a 
6002.2.065 

Ohne Infrastruk-
turfonds 

Busnetz Visp und Umgebung - Etappe 1 – Busse: Die 1. Etappe, inkl. Busse, 
wurde im Jahr 2014 in einer vereinfachten Variante umgesetzt. 

  

ÖV7 
6002.2.022 

Ohne Infrastruk-
turfonds 

ÖV-Randstundenangebot: Seit dem 14. Dezember 2014 bietet die MGB zwi-
schen Fiesch und Stalden einen 1/2-Stunden Takt an. Dies bedeutet auch in den 
Randstunden ein verbessertes ÖV-Angebot in der Agglomeration für Brig, Bitsch, 
Eyholz und Visp. Weitere Verbesserung (u.a. Ortsbus Brig-Naters-Bitsch) sind in Pla-
nung. 

  

LV9c 
6002.2.060 

Ohne Infrastruk-
turfonds 

Publibike Visp: Die Idee (stellvertretend "Publibike" genannt) wurde mit zwei ver-
schiedenen Verleihangeboten in den letzten Jahren gestärkt und umgesetzt: Mit 
"Wallis rollt" steht der Bevölkerung und dem Tourismus jeweils von Ende Mai bis 
Ende Oktober kostenlos ein Veloverleih in der Rhoneebene (Velostationen in Brig, 
Visp und Brigerbad) zur Verfügung. Rent-a-Bike bietet zudem (mehrheitlich für den 
Tourismus) Vermietstellen in Brig, Belalp und Riederalp an. 

Massnahmen Siedlung und Landschaft 

V2 
6002.2.002 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Aufwertung Hauptverkehrsachse – Talstrassenallee: Die Gemeinden überle-
gen sich, im Austausch mit dem Kanton, einen Rückbau der Strasse nach Eröffnung 
der A9. In diesem Zusammenhang wird auch die Gestaltung thematisiert. In der 
Studie "Attraktivierung Gewerbezone" (2016) wurden Gestaltungsvorschläge er-
arbeitet und im AP3G eine Massnahme (VS6) ausgearbeitet. Die Massnahme wurde 
ebenfalls im AP4G aufgenommen. Ein Gestaltungswettbewerb wird durchgeführt. 
Die Umsetzung erfolgt nach der Eröffnung der Autobahn. 

  

L1 
6002.2.036 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Stadtparks: Brig-Glis: Gemäss neuem Siedlungsleitbild 2015 wird der Grüngürtel 
zwischen Brig und Glis (bei den Sportanlagen) erhalten und aufgewertet. Naters: 
Der Pfarrgarten wurde im Jahr 2014 eröffnet. Visp: Auf den ehemaligen Tennisplät-
zen wurde eine öffentliche zugängliche Grünfläche umgesetzt. 

  

L2 
6002.2.037 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Kleinparks: Die Thematik wird von den Gemeinden im Rahmen der laufenden Pla-
nungsarbeiten bearbeitet. Bereits erfolgt ist dies in Visp (Konzept öffentliche Räume 
Visp 2014) und Brig (Siedlungsleitbild 2015). In den letzten Jahren wurde viel Pla-
nungsarbeit in den städtischen Zentren geleistet. Fliesst neu im AP4G ein (Mass-
nahme A1.4G.1). 

  

L3 
6002.2.038 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Erholung entlang der Rhone: Im Zusammenhang mit der 3. Rhonekorrektion 
wurde ein internationaler Wettbewerb durchgeführt. Es ging daraus ein Plan-Guide 
hervor, welcher die Nutzung/Gestaltung der Rottenufer und Erholung an der Rhone 
ermöglichen soll. Neue Massnahmen im AP4G (Massnahme A2.4G.1) in Abstim-
mung mit der 3. Rhonekorrektion. Die Agglomeration wird in die Ausarbeitung der 
Massnahmen einbezogen. 
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L4 
6002.2.039 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Querkorridor Brigerbad: Arbeiten werden im Zusammenhang mit Los 7 in der 3. 
Rhonekorrektion erledigt und durch die Sanierung der Deponie Gamsenried er-
schwert. 

  

L5 
6002.2.040 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Flussaufwertung durch R3: Einzelne Sofortmassnahmen wurden 2013 unter Fe-
derführung des Kantons im Raum Visp-Baltschieder-Lalden bereits umgesetzt 
(Flussaufweitung, Dammaufschüttung). Dabei wurde auch die Fusswegführung 
zwischen Lalden, Visp und Baltschieder optimiert. Die weiteren Massnahmen wer-
den im Rahmen der 3. Rhonekorrektion laufend umgesetzt (voraussichtlich bis 2040 
abgeschlossen). 

  

L6 
6002.2.041 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Nutzung Landschafts- und Landwirtschaftskorridore: Die Weiterentwicklung 
und Umsetzung dieser Massnahme ist im regionalen Naturschutzkonzept 2015 ent-
halten. 

  

L7 
6002.2.042 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Erhaltung historischer Verkehrswege: Naters: Die alte Bergstrasse Naters-Blat-
ten-Belalp soll ins Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz aufgenommen 
werden. Naters hat dazu ein Unterstützungsgesuch beim Kanton und beim ASTRA 
eingereicht. Der "Fonds Landschaft Schweiz" (FLS), hat einen Unterstützungsbei-
trag von 230‘000 Franken zugesagt. Die historischen Verkehrswege werden zu-
sammen mit den Wanderwegen unterhalten und touristisch in Wert gesetzt. 

  

L8 
6002.2.043 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Landschaftsentwicklungskonzept: 2015 wurde ein regionales Naturschutzkon-
zept Brig-Salgesch erarbeitet. Dieses beinhaltet die in der Massnahme enthaltenen 
Punkte (Bestandesanalyse, Zielformulierung, Massnahmenkatalog) und beantwor-
tet die gestellten Fragen. Die Koordination und Weiterentwicklung des Konzepts 
sind aktuell in Abklärung. 

  

L9 
6002.2.044 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Ökologische Waldbewirtschaftung: 2013 wurde eine kantonale Wertschöp-
fungsstudie ausgearbeitet. Darin wird festgehalten, dass das Holz insbesondere für 
Holzschnitzelheizungen und weniger für eine Weiterverarbeitung geeignet ist. 

  

S2 
6002.2.046 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Nutzungsänderungen von Bauland(-Reserven): Brig-Glis hat im Siedlungsleit-
bild 2015 und Visp im Masterplan 2013 entsprechende Nutzungsänderungen vor-
gesehen. Als nächster Schritt steht die Umsetzung bei einer Revision der Nutzungs-
planung an. Die Gemeinden reichten beim Kanton die Siedlungsgebiete ein (Sep-
tember 2021) und legten somit fest, welche Flächen in der Nutzungsplanung bis 
2025 ausgezont werden oder als Reserve vorgesehen bleiben. 
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S5 
6002.2.049 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Bauliche Mindestdichte: Die inneren Reserven sind gemäss Projekt Raum+ im Jahr 
2013 identifiziert und quantifiziert worden (potenzielle Verdichtungsgebiete). Brig-
Glis hat im Siedlungsleitbild 2015 und Visp im Masterplan 2013 sowie in der Hoch-
hausstudie 2014 und den Quartierplänen 2016 entsprechende Verdichtungsge-
biete inkl. Mindestdichten vorgesehen. Weitergehende Überlegungen bzgl. Bauzo-
nendimensionierung sind im Zusammenhang mit dem teilrevidierten kantonalen 
Richtplan ab 2017 möglich. Quartierpläne, die zwischen 2018 und 2020 erarbeitet 
wurden, berücksichtigen die Verdichtung. Das Ziel von einer Mindestdichte wurde 
angestrebt. 

  

S6 
6002.2.050 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Entwicklungsschwerpunkte: Die Festlegung der Entwicklungsschwerpunkte ge-
mäss AP2G wurde im Jahr 2014 durchgeführt und bildet einen neuen Bestandteil 
des Zukunftsbildes und der Teilstrategien des AP3G. Die Ergebnisse der Studie im 
Jahr 2014 flossen zudem ins Siedlungsleitbild 2015 von Brig-Glis ein. 

  

S7 
6002.2.051 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Standortkriterien für verkehrsintensive Nutzungen: Die Überlegungen bezüg-
lich Standortfestsetzung sind ins Leitbild Verkehr und Mobilität von Brig-Glis sowie 
in den Masterplan von Visp eingeflossen. 

  

S10 
6002.2.054 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Rahmenplan und Entwicklungsplattform Bahnhof Brig: Der Rahmenplan 
wurde im Jahr 2014 erarbeitet. Der städtebauliche Wettbewerb wurde im Jahr 
2015 durchgeführt. Die Projektorganisation steht seit 2015 und ist operativ tätig 
(Planung und Projektierung aller Teilprojekte im Zusammenhang mit dem Bahnhof 
Brig). 

  

S11 
6002.2.055 

Priorität A 
ohne Infrastruktur 

Dienstleistungs- und Wohnschwerpunkt im Zentrum: Die Schwerpunkte wur-
den im kantonalen Richtplan aufgenommen und in den Planungen der Gemeinden 
verankert. Brig-Glis: Aufnahme im Siedlungsleitbild 2015, Ansiedlung eines Waren-
hauses zwischen Bahnhof und Spital gewünscht, um Zentrumslage aufzuwerten. 
Visp: Einbezogen im Masterplan 2013 resp. in daraus resultierenden Hochhausstu-
die. 

Massnahmen Verkehr: Priorität B 

ÖV4 
6002.2.019 

Priorität B 
 

Unterführung Bahnhof Visp: Die Entwicklungsplanung Bahnhof Nord macht 
eine breitere Unterführung mit Veloangebot und neuen Perronzugängen notwen-
dig. Derzeit läuft bei der SBB die projektinterne Abstimmung. Die Massnahme 
wurde im AP3G aufgenommen (Massnahme VS2) bzw. im AP4G neu beschrieben 
(Massnahme B2.4G.10).  

  

ÖV6b 
6002.2.057 

Priorität B 

Busnetz Visp und Umgebung - Etappe 2: Gemäss einer vorliegenden Wirtschaft-
lichkeitsstudie aus dem Jahr 2009 ist die Einwohnerzahl resp. -dichte im Norden 
(Baltschieder, Lalden) zu tief, um ein zusätzliches Angebot finanzieren zu können. 
Mit der vorgesehenen besseren Erschliessung von Brigerbad (1/2-Stunden Takt statt 
Stundentakt) im Jahr 2014, wird jedoch auch Lalden besser erschlossen. Die Mass-
nahme ist demnach abgeschlossen. 
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LV8 
6002.2.033 

Priorität B 
 

LV-Brücke Eyholz-Brigerbad: Die engen Platzverhältnisse u.a. auch im Zusam-
menhang mit der Rhonekorrektion, verunmöglichen eine weitere Verfolgung des 
Projektes. Zur besseren Erschliessung des Thermalbades, wird allenfalls eine Opti-
mierung der blauen Brücke mit einem Velolift ab dem südlichen Veloweg ins Auge 
gefasst (Massnahmenaufnahme allenfalls im AP4G). Die Gespräche wurden auf-
grund Prioritätsgründen nicht weitergeführt. Im Rahmen eines LV-Plan werden die 
Nord-Süd-Verbindungen (über die Rhone) in der Agglomeration neu abgeklärt. 

Paket LV: Priorität A und B 

LV1 
6002.2.026 

Priorität A 

Fuss- und Veloweg entlang der Rhone (nationale Route 1): In Zusammenhang 
mit der 3. Rhonekorrektion ist geplant, die Radroute R1 auf den Rottendamm zu 
verlegen. Die Umsetzung ist voraussichtlich im Jahr 2023. 

  

LV2 
6002.2.027 

Priorität A 

Fuss- und Veloweg entlang der Vispa und Rhone: Der Anschluss des Velo- und 
Fusswegnetzes über die Ringstrasse an Visp-West und die Aussichtsplattform 
wurde 2013 als A9-Projekt, ohne Finanzierung über das Agglomerationsprogramm, 
umgesetzt. Die übrigen TeiImassnahmen sind abhängig vom laufenden Hochwas-
serschutzprojekt der Vispa. Der Kanton Wallis hat einen Wettbewerb für die Ge-
staltung der Dämme in Auftrag gegeben. Der Standort Visp wird als Pilot umge-
setzt. 

  

LV3 
6002.2.028 

Priorität A 

LV-Verbindung Bitsch - Naters (Rote Meile): Die Umsetzung erfolgte im Mai 
2016. 

  

LV5 
6002.2.030 

Priorität A 

LV-Verbindung Eyholz - Visp (Rote Meile): Ein Wettbewerb wurde zusammen 
mit der Massnahme LV5 im AP2G im Jahr 2014 durchgeführt. Das Vorprojekt 
wurde 2015 gestartet. Verzögerung aufgrund Eigentümerverhältnisse. Projekt hat 
in der Gemeinde einen hohen Stellenwert und wird entsprechend weiterverfolgt. 

  

LV6 
6002.2.031 

Priorität A 

LV-Verbindung Visp - Baltschieder (Rote Meile): Die Umsetzung auf Visper Bo-
den wurde im Jahr 2014, im Rahmen eines A9-Projektes, grösstenteils umgesetzt. 
Ausstehend ist die Massnahmenumsetzung in Baltschieder, welche mit der Auswei-
tung der Einmündung des Baltschiederbach in die Rhone koordiniert werden muss. 

  

LV7 
6002.2.032 

Priorität A 
sistiert 

LV-Verbindung Ried-Brig – Termen: Das Projekt wird nicht weiterverfolgt, da die 
bestehende Wegführung der heutigen Nutzung entspricht. Eine Ersatzmassnahme 
wird gesucht. 

  

LV9a/b 
6002.2.058 
6002.2.059 

Priorität B 

Velostation Visp und Brig: Im Jahr 2013 wurden sowohl beim Bahnhof Brig wie 
auch beim Bahnhof Visp (jeweils auf deren Nordseite) die Anzahl der Veloparkplätze 
erhöht. Eine Realisierung einer Velostation beim Bahnhof Visp ist aufgrund der feh-
lenden Infrastruktur nicht realistisch und kann nicht umgesetzt werden. Aufgrund 
neuer Entwicklungen wird eine Velostation in Brig neu geprüft. 
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LV10 
6002.2.035 

Priorität A 

Umsetzung LV-Konzept: Die Umsetzung des LV-Konzepts ist im Rahmen der 
Bahnhofplanung Brig geplant. 

  

V3a 
6002.2.068 

Priorität A 

Aufwertung Dorfkern Visp – LV: Die Aufwertung des Langsamverkehrs im Dorf-
kern Visp wurde punktuell verbessert, ohne dabei auf die Finanzierung der Mass-
nahme zurückzugreifen. Eine Aufwertung ist des Langsamverkehrs ist im Zusam-
menhang mit dem Quartierplan "Sägematte" geplant. 

  

V6b 
6002.2.062 

Priorität A 

Aufwertung Dorfkern Lalden - Erneuerung der Fusswege: Gegenüber der 
Skizze im Massnahmenblatt haben sich, aufgrund vertiefter Abklärungen im Jahr 
2015, neue Ideen ergeben (bspw. Schulweg Grossmattenquartier). Ein Baubeginn 
der Massnahmen ist ab 2018 geplant. 
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2.2.3. Dritte Generation 

Die vom Bund in der dritten Generation mitfinanzierten Massnahmen sind etwas punktueller, da sich 
die zweite Generation insbesondere im Bereich Langsamverkehrsverbindungen weiterentwickelte. Der 
Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der Verkehrsdrehscheibe Visp und auf der Sicherheit des Stras-
senraums mit Gestaltungsmassnahmen. 

 

 

Abbildung 8: Infrastrukturelle Verkehrsmassnahmen der dritten Generation gemäss Prüfbericht des Bundes 
(auch im A3 Format im Anhang erhältlich) 
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Massnahmen Verkehr: Priorität A 

VS2 
6002.3.035 

Priorität A 

Knoten Bahnhof-Nord Visp: Bahnhofplatz / Unterführung West: Die Dring-
lichkeit ist vorhanden und die Planung weit vorgeschritten. Wird vom Grossrat des 
Kantons Wallis im Mai 2022 behandelt. 

  

VS3 
6002.3.005 

Priorität A 

Umgestaltung Knoten West "Dennerkreisel", Brig-Glis: Die Massnahme ist Teil 
der Bahnhofplanung von Brig-Glis. Die Finanzierung ist gesichert (Volksabstimmung 
Juni 2021). 

  

VS4 
6002.3.006 

Priorität A 

Bushaltestelle Schwendibiel, Naters: Die Bushaltestelle "Schwendibiel" in 
Naters konnte im Jahr 2020 realisiert werden. 

  

VE1 
6002.3.009 

Priorität A 

Erschliessung Spital-Neubau / Quartier Saltina, Brig-Glis: Der Quartierplan ist 
in der Genehmigungsphase. Einspracheverhandlungen laufen. 

Paket LV: Priorität A 

FV1 
6002.3.015 

Priorität A 

Erschliessung Eis- und Eventhalle Visp: Die Erschliessung wird Im Zusammen-
hang mit der Überbauung der alten Eishalle geplant. 

  

FV2 
6002.3.016 

Priorität A 

Radweg Bitsch-Mörel (Teil auf Gemeindegebiet Bitsch): Ist in Umsetzung. 

Massnahmen Verkehr: Priorität B und C 

VS2 
6002.3.036 

Priorität B 

Knoten Bahnhof-Nord Visp: Bahnhofplatz / Unterführung Ost: Die Machbar-
keitsstudie ist abgeschlossen. Aufnahme als B-Massnahme im AP4G (Massnahme 
B2.4G.10). 

  

VS6 
6002.3.008 

Priorität C 

Umgestaltung T9 als FIaMA A9: Wurde als B-Massnahme im AP4G (Massnahme 
B3.4G.17) aufgenommen. 

  

VE6 
6002.3.014 

Priorität C 

Halbanschluss H19 Brig-West: Noch nicht begonnen. 

Paket Aufwertung Strassen: Priorität A und B 

VE2 
6002.3.010 

Priorität A 

Erschliessung Gewerbegebiet Brig-Glis: Überprüfung und Integration der Mas-
snahme in der Studie Gesamtverkehr und Städtebau um den Bildackerkreisel. Ak-
tion AP4G "Gesamtverkehrliche und städtebauliche Studie Gebiet Bildackerkrei-
sel". 
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VE3 
6002.3.011 

Priorität A 

Erschliessung Gewerbegebiet Visp: Notwendigkeit ist vorhanden, jedoch hat 
sich aufgrund der Eigentümerinteressen die Planung verzögert. 

  

VE4 
6002.3.012 

Priorität B 

Erschliessung Gewerbegebiet Gamsen: Überprüfung und Integration der Mas-
snahme in der Studie Gesamtverkehr und Städtebau um den Bildackerkreisel. Ak-
tion AP4G "Gesamtverkehrliche und städtebauliche Studie Gebiet Bildackerkrei-
sel". 

  

VS1 
6002.3.028 

Priorität A 

Aufwertung und Verkehrssicherheit Ortskerne - Bitsch Wendeplatten: Ein-
sprachen vorhanden. Die Umsetzung ist 2023 geplant. 

  

VS1 
6002.3.028 

Priorität A 

Aufwertung und Verkehrssicherheit Ortskerne – Naters: Abgeschlossen. Die 
Aufwertung wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. 

  

VS1 
6002.3.028 

Priorität A 

Aufwertung und Verkehrssicherheit Ortskerne - Ried-Brig: Die Massnahme 
ist in Ausführungsplanung. 

  

VS1 
6002.3.028 

Priorität A 

Aufwertung und Verkehrssicherheit Ortskerne – Termen: Abgeschlossen. Die 
Aufwertung wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. 

Massnahmen Siedlung und Landschaft: Eigenleistung 

S1 
6002.3.017 

Eigenleistung 

Begrenzung der Siedlungsentwicklung nach Aussen: Die Gemeinden werden 
die Siedlungsgebietsabgrenzung bis im September 2021 einreichen. Die Umset-
zung des kantonalen Richtplan und die Überarbeitung des Zonenutzungsplans 
muss bis 2026 abgeschlossen sein. Weiterführung im AP4G (Massnahme A3.4G.5). 

  

S2 
6002.3.018 

Eigenleistung 

Siedlungsverdichtungsgebiete: Folgende Quartierpläne wurden zwischen 2018 
und 2020 erarbeitet: Brig (Bahnhof West), Naters ("untere Bina"), Visp (Literna, 
Bäret-Nord, G-Areal, Stockmatte, Bahnhof-Nord, Dreiecksparzelle, Bäret- Süd, Sä-
gematte). Weiterführung im AP4G (Massnahmen A3.4G.1 und A3.4G.3). 

  

S3 
6002.3.019 

Eigenleistung 

Entwicklungsschwerpunkte ESP: Weiterführung im AP4G (Massnahme 
A3.4G.2). Im Rahmen des interkommunalen Richtplans wurden die Entwicklungs-
schwerpunkte vertieft und verankert. Die Genehmigung des interkommunalen 
Richtplans ist im Jahr 2022 geplant. 

  

S4 
6002.3.020 

Eigenleistung 

Attraktivierung Gewerbezonen: Die Gestaltung der öffentlichen Räume sowie 
Definition von Arbeitplatzschwerpunkten wird im AP4G aufgenommen (Mass-
nahme A3.4G.2-9). 
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L1 
6002.3.021 

Eigenleistung 

Erholung entlang der Rhone: Im Zusammenhang mit der 3. Rhonekorrektion 
wurde ein internationaler Wettbewerb durchgeführt. Es ging daraus ein Plan-Guide 
hervor, welcher die Nutzung/Gestaltung der Rottenufer und Erholung an der Rhone 
ermöglichen soll. Neue Massnahmen im AP4G (Massnahme A2.4G.1) in Abstim-
mung mit der 3. Rhonekorrektion. Die Agglomeration wird in die Ausarbeitung der 
Massnahmen einbezogen. 

  

L2 
6002.3.022 

Eigenleistung 

Nutzung Landschafts- und Landwirtschaftskorridore: Thema muss im inter-
kommunalen Richtplan aufgenommen werden. 

  

L3 
6002.3.023 

Eigenleistung 

Erhaltung historische Verkehrswege: Die historischen Verkehrswege werden 
zusammen mit den Wanderwegen unterhalten und touristisch in Wert gesetzt. 

  

L4 
6002.3.024 

Eigenleistung 

Aufwertung Landschaftsraum Gewerbezone: Die Planung mit dem Kanton 
und den Gemeinde sieht Bäume und Sickerbeläge in der Gewerbezone vor. Im 
Querkorridor Brigerbad – Gamsen sind Verbesserungen bezüglich landschaftlicher 
Vernetzung vorgesehen. Eine Abstimmung mit der 3. Rhonekorrektion ist nötig und 
vorgesehen. Die landschaftliche Aufwertung der Gewerbezone ist Teil des regiona-
len Naturschutzkonzept Brig-Salgesch vom August 2015. Dabei gilt "Gamsusand" 
als Naturhotspot. Geplant ist die Aufwertung der Gräben im Glisergrund. 
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3. Analyse der Agglomeration 

3.1. Kontext und überregionale Erreichbarkeit 

Die Agglomeration Brig-Visp-Naters ist eine städtisch geprägte Region im Alpenraum und ein wichtiger 
Knoten im Städtenetz Schweiz. Sie verfügt über eine starke Identität und Eigenständigkeit, die ihren 
Ausdruck unter anderem in der wirtschaftlichen Dynamik um die Lonza und ihre Zulieferer sowie im 
Bildungsangebot in Brig-Glis mit den Hauptsitzen der Fernuni Schweiz und der FFHS und dem neuen 
Campus findet. Verschiedenartige hochwertige Angebote mit internationaler Ausstrahlung finden sich 
auf kleinem Raum. Zwischen einer der grössten Biotech-Fertigungsstätte der Welt und dem Weltkurort 
Zermatt mit dem Matterhorn liegt eine Wegstrecke von gerade einer Stunde. Nicht umsonst wirbt die 
Lonza mit dem Claim "das Beste aus zwei Welten". 

Die Agglomeration ist Drehscheibe zwischen dem Schweizer Mittelland und den grossen alpinen Tou-
rismusräumen im Wallis und im Gotthardraum; Drehscheibe zwischen der Lötschberg-Achse und der 
Alpenachse Wallis-Gotthard-Graubünden; und Drehscheibe zwischen Mittelwallis und Mittelland. 
Dadurch sind die Wege ins Umfeld nie weit: eine Stunde bis Bern, zwei Stunden nach Zürich oder 
Mailand, drei Stunden bis ins Elsass, den Schwarzwald, das Piemont, die Provence.  

Zudem liegt die Agglomeration im Spannungsfeld zwischen Berg und Tal. Sie spielt die Schlüsselrolle 
in der Entwicklung der Region und somit auch der umliegenden Berggemeinden, abgesehen von den 
Tourismusdestinationen. Dieser Verantwortung muss die Agglomeration gerecht werden. Gerade im 
Bereich Verkehr ist dies essenziell. 

Der Lötschberg: Motor für den Wirtschafts- und Wohnstandort Oberwallis 

Die besonders hohe Erreichbarkeit der Agglomeration aus dem Umfeld, insbesondere durch den 
Lötschbergbasistunnel, ist Wachstumsmotor und Standortfaktor für das Oberwallis als Lebens- und 
Arbeitsraum sowie als Tourismus- und Verkehrsdrehscheibe im Alpenraum, aber auch ein wichtiger 
Mobiltätsgenerator. Man wohnt zwar im Oberwallis, arbeitet aber möglicherweise in Bern; oder man 
arbeitet bei der Lonza, wohnt aber im Berner Oberland oder sogar in Bern.  

Der Basistunnel ist in diesem Sinn zwar ein wichtiger Aspekt für die wirtschaftliche Dynamik im Ober-
wallis, führt aber gleichzeitig dazu, dass die demographische Entwicklung in der Region nicht unbe-
dingt mit der wirtschaftlichen Dynamik Schritt hält. Das derzeitige überproportionale wirtschaftliche 
Wachstum kann mit Pendlern aus dem Berner Oberland alimentiert werden. 
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Abbildung 9: Grossräumige Positionierung der Agglomeration (Darstellung mrs partner) 

Chance für die Agglomeration nutzen 

Die Agglomeration Brig-Visp-Naters profitiert von einer hervorragenden überregionalen Erreichbarkeit. 
Dank der NEAT (Eröffnung Lötschbergbasistunnel für Personenverkehr am 9. Dezember 2007),  der 
Realisierung eines Vollknotenbahnhofs in Visp und der Bahnverbindungen ins Unterwallis und nach 
Lausanne, nach Domodossola und Mailand sowie zum Gotthardgebiet, übernimmt die Agglomeration 
Brig-Visp-Naters die Rolle der Drehscheibe für den Tourismus im Herzen der Alpen. 

Diese sehr gute ÖV-Erreichbarkeit ist eine Chance, um die agglomerationsinterne Erschliessung mit 
dem ÖV zu verstärken. Die Drehscheibe von Visp und Brig spielt diesbezüglich eine wichtige Rolle. 

Die Autobahn A9 nach Brig, wird in den kommenden Jahren eröffnet werden. Diese Eröffnung wird 
einerseits die überregionale Strassenerreichbarkeit verbessern, sie ist aber auch für die Agglomeration 
eine Chance, um das agglomerationsinterne Strassennetz zu entlasten und somit die urbanen Qualitä-
ten zu verstärken. Die Temporegime innerorts und die Strassengestaltungen spielen diesbezüglich eine 
sehr wichtige Rolle. 
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3.2. Generelle Struktur der Agglomeration 

Die Agglomeration Brig-Visp-Naters besteht aus 2 einander ergänzenden städtischen Polen (Brig-
Glis/Naters und Visp). Die bestehenden funktionalen Abhängigkeiten und Beziehungen, vom Freizeit-
verhalten über Pendlerbeziehungen bis zu gemeinsamen Einrichtungen (Spital, Bildung, Versorgung) 
sowie zu grossräumigen Vorhaben (Umfahrungsstrassen, Rhonekorrektion) bilden die Grundlage der 
Zusammenarbeit in der Agglomeration und halten die Agglomeration zusammen. Für die Bevölkerung 
ist die Agglomeration der natürliche Bezugsrahmen im täglichen Leben.  

Der Agglomerationsraum wird stark durch die Topografie geprägt. Die Kerngemeinden Brig-Glis, 
Naters und Visp liegen in der flachen Rhone-Ebene und umfassen den grössten Teil der Arbeitsplätze 
sowie über 80% der Wohnbevölkerung (siehe Kapitel 3.3). Von den übrigen Gemeinden liegen Balt-
schieder und Lalden sowie ein Teil der Gemeinde Bitsch ebenfalls in der Talebene. Die restlichen Sied-
lungsgebiete der Agglomeration (Ried-Brig, Termen und Eggerberg) befinden sich auf den Hangflan-
ken links und rechts des Rhonetals. Obwohl einige Gemeinden über grosse Flächen bis hinauf in die 
alpinen Bereiche verfügen, befinden sich die Siedlungskerne alle im Talgrund oder den unmittelbar 
anschliessenden Bergflanken. 

Die wichtigen öffentlichen und zentralörtlichen Funktionen, von der Verwaltung bis zur Bildung, von 
der Kultur bis zu den Einkaufsmöglichkeiten, befinden sich ebenfalls im Talboden. Sie sind auf Brig-
Glis und Visp verteilt, mit einzelnen Angeboten auch in Naters. In den letzten Jahrzehnten hat sich, 
namentlich mit dem Aufschwung des Siedlungsgebiets in Glis sowie Visp West und Eyholz, zwischen 
den ursprünglichen Stadtkernen eine fast durchgängige Bandstadt gebildet, mit einem durch die mar-
kante Topografie gegebenen Unterbruch zwischen Gamsen und Eyholz. Baltschieder und Bitsch bilden 
gleichsam das westliche resp. östliche Ende dieser Bandstadt im Talboden.  

 

Abbildung 10: Räumliche Gliederung der Gemeinden des BeSA-Perimeters, unterhalb von 1000m  
(auch im A3 Format im Anhang erhältlich) 
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Die historischen Zentren von Brig, Naters und Glis (gelb dargestellt in der Abbildung) sind dicht besie-
delte und gut durchmischte Gebiete, die einen grossen Teil der Dienstleistungen und Geschäfte des 
östlichen Teils der Agglomeration enthalten. Sie sind sehr gut durch den öffentlichen Verkehr erschlos-
sen und bieten ein feinmaschiges Netz von Fuss- und Velowegen, was ein nachhaltiges Mobilitätsver-
halten gewährleistet. Das Spitalgebiet wird entwickelt und verdichtet und erweitert somit in den kom-
menden Jahren das Zentrum in Richtung Westen. Brig ist, namentlich in den Bereichen Bildung und 
Gesundheit sowie Verwaltung, der Hauptschwerpunkt in der Agglomeration.   

Die Dorfzentren (Bitsch, Termen, Ried-Brig) stellen für die betreffenden Gebiete Zentralitäten dar, die 
verschiedene Dienstleistungen (Banken, Post, Einkaufsmöglichkeiten, Sport) anbieten. Diese Rolle als 
Zentralität muss erhalten und gestärkt werden. 

In den städtischen Gebieten der Talebene lässt sich eine gewisse Streuung des kommerziellen Ange-
botes beobachten, besonders im westlichen Teil von Glis in den Industriegebieten. Wenn diese Streu-
ung bei den grossen Fachmärkten und -geschäften, die sich nur schwierig in die Stadtzentren einsie-
deln lassen, verständlich und gerechtfertigt ist, so ist sie für die Einkaufszentren und die Geschäfte des 
täglichen Bedarfs nachteilig, da die Erreichbarkeit in diesen Sektoren heute stark auf das Auto ausge-
richtet ist. 

 

 

Abbildung 11: Räumliche Gliederung der Agglomeration Oberwallis (Teilgebiet Ost)  
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Im westlichen Teil der Agglomeration ist das Stadtzentrum von Visp das dichte und gemischte Zentrum 
mit einem Grossteil der Geschäfte und Dienstleistungen. Visp ist namentlich dank der Lonza der wirt-
schaftliche und industrielle Hauptschwerpunkt der Agglomeration. 

Die Ortskerne von Baltschieder und Lalden bieten gewisse Dienstleistungen und Gastronomieange-
bote. Die Rolle dieser Dörfer als lokale Zentren sollte gestärkt werden. 

Wie im östlichen Teil der Agglomeration streut sich das kommerzielle Angebot in Richtung Osten 
(Eyholz), mit der Präsenz von Einkaufszentren, die stark MIV-orientiert sind. Eine Entwicklung der be-
bauten Gebiete in diesen Sektoren, hin zu mehr Dichte und Durchmischung, würde es ermöglichen, 
den städtischen Charakter zu verstärken und das Mobilitätsverhalten schrittweise zu verändern. 

Brigerbad bildet einen Freizeit- und Tourismuspol mit einer starken Präsenz von Hotelbetrieben. 

 

 

Abbildung 12: Räumliche Gliederung der Agglomeration Oberwallis (Teilgebiet West) 

  



Agglomerationsprogramm 4. Generation Agglomeration Brig-Visp-Naters 

38 mrs partner | Güller Güller 

3.3. Bevölkerung, Wirtschaft und Evolutionen 

3.3.1. Bevölkerungsverteilung und -dichte 

Die zwei städtischen Pole Visp und Brig-Naters konzentrieren heute 83% der Bevölkerung der Agglo-
meration und 73% der Bevölkerung des BeSA-Perimeters auf sich.  

 

Abbildung 13:  Verteilung der Bevölkerung innerhalb der Agglomeration am 31. Dezember 2018 

Die drei Zentren Brig-Glis, Naters und Visp weisen besonders hohe Bevölkerungsdichten auf. Dagegen 
ist die Dichte in den Nachbargemeinden eher niedrig. Diese Bevölkerungsstruktur weist ein sehr hohes 
Potential für den Fuss- und Veloverkehr innerhalb der Zentren, für den öffentlichen Verkehr zwischen 
den Zentren und als Zugang zu ihnen auf. Eine Herausforderung liegt in der Finanzierung des ÖV-
Angebotes für die weniger dichten Gebiete.  

Die Bevölkerungskonzentration ist im Kern von Naters am höchsten. Die dichtesten Gebiete weisen 
dort eine Dichte von ca. 200 Einwohnern pro Hektar auf. Auch die Zentren von Visp und Brig verfügen 
über hohe Dichten. In jenen Gebieten gibt es einzelne Teilgebiete, wo die Dichte grösser als 150 Ein-
wohner pro Hektar beträgt.  



Agglomeration Brig-Visp-Naters Agglomerationsprogramm 4. Generation 

mrs partner | Güller Güller 39 

 

Abbildung 14: Bevölkerungsdichte (Dez. 2017) nach Hektaren und Erschliessungsqualität (2018)  

Die Einwohner-Typen in den drei Stadtgemeinden unterscheiden sich wesentlich. Brig-Glis scheint at-
traktiv für alle Bevölkerungsgruppen und weist, von der Peripherie bis ins Zentrum, eine hohe Durch-
mischung auf. In Visp ist die Situation ähnlich, jedoch mit einer etwas geringeren Durchmischung. 
Naters konzentriert in erster Linie die Einwohnertypen des traditionellen Mittelstands auf sein Haupt-
siedlungsgebiet. 

 

Abbildung 15: Verteilung von Einwohner-Typen 2019 (ha-NASEn Stand 2000, Modell FPRE) 
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3.3.2. Beschäftigtenverteilung und -dichte 

Ein ähnliches Bild in der Agglomeration zeigt sich, wie bei der Verteilung der Bevölkerung, bezüglich 
der Arbeitsplätze. Die zwei städtischen Pole Visp und Brig-Naters konzentrieren heute 94% der Ar-
beitsplätze der Agglomeration und 73% der Arbeitsplätze des BeSA-Perimeters auf sich. Die Haupt-
schwerpunkte liegen in den Gemeinden Visp und Brig-Glis. In Visp übersteigt die Anzahl Arbeitsplätze 
die Anzahl Einwohner um ca. 20%. Dieses Bild verstärkt sich noch weiter mit der starken Entwicklung 
der Lonza. 

 

Abbildung 16:  Verteilung der Arbeitsplätze innerhalb der Agglomeration am 31. Dezember 2018 

Die Beschäftigtendichte ist besonders hoch in den historischen, städtischen Zentren. Auffällig verzerrt 
ist das Bild in Visp mit der Lonza: alle Beschäftigten sind wahrscheinlich in einer einzigen Hektare der 
Abbildung erfasst. Die Entwicklungsgebiete sind auch erkennbar mit mittlerer Dichte. In Zusammen-
hang mit den publikumsintensiven Einrichtungen (Thermalbad, Einkauf) ist die Dichte an Arbeitsplätzen 
auch an einigen peripher gelegenen Standorten eher hoch.  

 

Abbildung 17:  Dichte der Beschäftigten (Dez. 2017) und Erschliessungsqualität (2018)  
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3.3.3. Potentiale und Trends 

Das Wallis wächst allgemein stärker als in der Trendanalyse des Bundes prognostiziert. Kantone wie 
Bern und Graubünden verzeichneten in den letzten Jahren ein langsameres Wachstum als das Wallis. 
Während das Unterwallis wächst, ist die Bevölkerungszahl im Oberwallis seit 2015 praktisch unverän-
dert geblieben. Dabei wachsen allerdings die Oberwalliser Agglomerationsgemeinden ähnlich stark 
wie das Unterwallis. Die Oberwalliser Berggemeinden dagegen kämpfen nach wie vor mit einem Be-
völkerungsrückgang. Aktuell ist der Trend zu einer weiteren Verstärkung dieses Ungleichgewichts zu 
beobachten. Die starke Abwanderung konnte im Oberwallis durch eine ebenso starke Zuwanderung 
von auswärtigen Fachkräften kompensiert werden. Diese Tendenz verstärkt sich in Zusammenhang mit 
der wirtschaftlichen Dynamik in der Agglomeration Brig-Visp-Naters. In den letzten 4 Jahren wander-
ten 9’880 Menschen aus der übrigen Schweiz (4’175) und dem Ausland (5’705) ins Oberwallis ein. im 
gleichen Zeitraum wanderten 9’416 Menschen aus dem Oberwallis in die übrige Schweiz (5’099) und 
ins Ausland (4’317) aus! Das Bevölkerungswachstum im Oberwallis ist damit weitgehend auf die Zu-
wanderung zurückzuführen. Die Geburtenbilanz leistet einen deutlich geringeren Beitrag. Naters und 
Visp sind nach absoluten Zahlen die grossen Gewinner des Bevölkerungszuwachses. Gemeinden in 
unmittelbarer Nähe zu den Zentren (Visp, Brig-Glis, Naters, Zermatt und Siders) gehören zu den Ge-
meinden mit dem grössten relativen Wachstum. Die Gemeinde Bitsch bspw. verzeichnet seit mehreren 
Jahren ein Bevölkerungswachstum von ca. 10%. Die Abwanderung aus den Gemeinden erfolgt in 
einem ähnlichen Mass intrakantonal wie interkantonal / aus dem Ausland. (Angaben aus dem Projekt 
WIWA, Bevölkerungsentwicklung Oberwallis 2015 – 2019). 

Der Wirtschaftsboom schreitet im Oberwallis weiter voran. Die Lonza und weitere Grossunternehmen 
leisten mit einem Investitionsvolumen von ca. 3.5 Mia. CHF einen grossen Beitrag zur wirtschaftlichen 
Prosperität des Oberwallis und innerviert sowohl private Akteure als auch die öffentliche Hand zu In-
vestitionstätigkeiten. Dieser Aufschwung verhilft der Region zu einem qualitativ hochstehenden Aus-
bau der Grundinfrastruktur. Namentlich zu erwähnen ist bspw. der Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
(vgl. Kapitel 2.1) sowie der Bauboom. So entstehen allein in der Gemeinde Visp zurzeit 300 neue 
Wohnung. Auch das Kinderbetreuungsangebot konnte während den letzten Jahre stetig ausgebaut 
werden. So verzeichnet die Region in den letzten 3 Jahren eine Zunahme des Kinderbetreuungsange-
bots von ca. 30%. Der wirtschaftliche Boom und das damit einhergehende Bevölkerungswachstum in 
der Agglomeration führen zu einem Siedlungsverdichtung innerhalb des Agglomerationsperimeters. 
Das innere Wachstum führt vielerorts zu einem fliessenden Übergang der Gemeindegrenzen. 

Das Wallis etabliert sich zusehends als Wirtschaftsregion mit einer Bevölkerungsvielfalt von 84 Natio-
nen. Diese Vielfalt verändert die Anforderungen an die Siedlung und den Verkehr fortlaufend. 
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3.4. Siedlungs- und Landschaftsstruktur 

3.4.1. Siedlung 

Die Agglomeration verfügt heute über einen gebauten Bestand mit sehr diverser Bildqualität (städte-
bauliche Identität und Ambiance). Im Umfeld der kompakten und dicht bebauten historischen Stadt-
kerne und der traditionellen Dorfstrukturen mit hoher Bildqualität finden sich vielfach mehr oder we-
niger austauschbare Einfamilienhaus- und Mehrfamilienhausquartiere sowie grossmassstäbliche Über-
bauungen wie in Naters zwischen dem Zentrum und dem Rotten. Über qualitätssichernde Verfahren, 
wie beispielsweise Quartierpläne, sind in den letzten Jahren insbesondere in den Stadtgemeinden Brig-
Glis, Visp und Naters Überbauungen mit einem höheren gestalterischen Anspruch entstanden. Der 
Grossteil der Bebauung in der Agglomeration stammt aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist 
unter dem Einfluss der Auto-Mobilität entstanden.  

Das bisher sehr grosszügig dimensionierte Siedlungsgebiet hat zu wenig Anreize gegeben, kompakte 
Siedlungsstrukturen zu entwickeln. Stattdessen hat sich das Siedlungsgebiet häufig am Rand entwi-
ckelt und die verbleibenden Innenentwicklungspotenziale wurden nur teilweise ausgeschöpft. Na-
mentlich in Glis finden sich sehr grosse Innenentwicklungspotenziale und viele Baulücken, welche die 
Bebauung heute als ausserordentlich locker und teilweise zusammenhaltslos erscheinen lassen. Ver-
gleichbare Tendenzen finden sich im Osten von Naters sowie in Visp entlang der T9 Richtung Eyholz. 
In diesem Kontext ist auch die Verdichtung der Quartiere noch kaum angegangen worden.  

Die laufende Überprüfung und Anpassung des Siedlungsgebiets durch die Gemeinden (inkl. Auszo-
nungen und zeitlichen Rückstellungen) in Zusammenhang mit der Revision des Raumplanungsgesetzes 
(RPG) schafft diesbezüglich eine neue, stabile und verlässliche Ausgangslage (z.T. bereits vorliegend 
(u.a. Brig-Glis, Visp). Die Arbeiten zur Festlegung der Siedlungsgebiete sind noch nicht abgeschlossen 
und erst im Herbst 2021 verfügbar. Auch ist zu beachten, dass einige Gemeinden (z. B. Naters, Bitsch, 
Eggerberg) auch Bauzonen für die Wohnnutzung aufweisen, welche ausserhalb des Agglomerations-
perimeters liegen. Ein direkter Vergleich der Bauzonen für die Wohnnutzung der einzelnen Gemeinden 
mit der Agglomeration ist somit nicht sinnvoll. Die verbindliche Festlegung der Siedlungsgebiete und 
der Bauzonengrösse wird pro Gemeinde gemäss den Vorgaben des Koordinationsblatt C.1 festgelegt 
und nicht im Agglomerationsprogramm. Grundlagen: Kantonaler Richtplan, Koordinationsblatt C.1 
"Dimensionierung der Bauzonen für die Wohnnutzung"; Kanton Wallis, Arbeitshilfe zuhanden der 
Gemeinden – Entwicklungsabsichten / Dimensionierung der Bauzonen für die Wohnnutzung, Mai 
2019)2. Zudem weisen laufende Planungsvorhaben der Gemeinden im Talboden, beispielsweise die 
Masterplanung und das Projekt Untere Bina in Naters, das Projekt Bahnhof West in Brig und Quartie-
rentwicklungen in Glis, die Quartierpläne rund um den Bahnhof Visp sowie der Masterplan Sittersch 
Eija in Baltschieder, vielversprechende Ansätze auf, um einem haushälterischeren Umgang mit der Res-
source Boden in der Agglomeration Vorschub zu geben.  

 
2 Die Arbeitshilfe des Kantons Wallis weist die Gemeinden der Agglomeration in einer ersten Annäherung zwei Kategorien zu:  
Kategorie B (Baltschieder): Die Gemeinde setzt geeignete raumplanerische Massnahmen um, um die Bautätigkeit in den Flächen, 
die den Bedarf der nächsten 15 Jahre übersteigen, vorübergehend zu blockieren. Dazu zählen beispielsweise die Festlegung 
einer langfristigen, verbindlichen Erschliessungsplanung, die Rückstellung in eine Zone mit späterer Nutzungszulassung, die Er-
arbeitung von Sondernutzungsplänen mit einer etappierten Bebauung oder auch die Prüfung eines Modells für eine etappierte 
Bebauung. 
Kategorie C (alle anderen Gemeinden der Agglomeration): Die Gemeinde bestimmt auf der Grundlage einer vertieften Analyse, 
mit welchen Flächen ihr Bedarf für die nächsten 30 Jahre gedeckt werden kann (SG). Innerhalb dieses SG setzt sie die gleichen 
Massnahmen um wie die Gemeinden der Kategorie B. Flächen, die nicht für eine Überbauung geeignet sind, werden im Rahmen 
einer umfassenden Interessenabwägung einer Zone ausserhalb der Bauzone zugewiesen (z.B. Landwirtschaftszone). 
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Ähnliches lässt sich in den Arbeitsplatzgebieten beobachten. Abgesehen vom Lonza-Areal werden 
heute rund die Hälfte der verfügbaren Flächen in diesen Gebieten für grossflächige Parkplätze genutzt. 
Unter dem Einfluss ihres absehbaren Wachstums hat die Lonza damit begonnen, ihr eigenes Areal zu 
optimieren und nicht mehr benötigte Infrastrukturen (Bahnanlagen und Strassenachsen) für eine Ver-
dichtung des Areals nutzbar zu machen. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen auf eine bessere Aus-
nutzung der Flächen in umliegenden Arbeitsplatzgebieten (bis Steg / Gampel) hin, um gewisse sekun-
däre Funktionen aus dem heutigen Areal auslagern und trotzdem in der Nähe behalten zu können. 
Der Druck auf eine effizientere Nutzung der Flächen in den Arbeitsplatzgebieten nimmt also ebenfalls 
zu.  

Gemäss der Arbeitshilfe des Kantons (Kanton Wallis, Arbeitshilfe zuhanden der Gemeinden – Entwick-
lungsabsichten / Dimensionierung der Bauzonen für die Wohnnutzung, Mai 2019) sollen nach der 
laufenden Bereinigung des Siedlungsgebiets noch rund 56ha nichtüberbaute Bauzonen für Wohnnut-
zung verbleiben in den Agglomerationsgemeinden (inkl. Höhergelegene Gemeindegebiete). Dies ent-
spricht dem durch den Kanton ermittelten theoretischen Bedarf an Siedlungsgebiet für die nächsten 
25 bis 30 Jahre, wobei zu beachten ist, dass die Zahlen in der Arbeitshilfe eine Orientierungshilfe dar-
stellen und nicht absolute Zielwerte.3  

41ha oder knapp 3/4 dieser Reserven gemäss Arbeitshilfe sind für die 3 Stadtgemeinden vorgesehen; 
und mit den Umlandgemeinden im Talboden (Bitsch, Lalden, Baltschieder) liegen sogar gegen 48ha 
oder rund 85% der Reserven gemäss Arbeitshilfe in mehr oder weniger unmittelbarer Nähe der struk-
turierenden Angebote des öffentlichen Verkehrs. Präzisere Angaben zu Umfang und Verteilung der 
Reserven in der Agglomeration sind zum heutigen Zeitpunkt (Mai 2021) nicht möglich aufgrund feh-
lender konsolidierter Angaben seitens der Gemeinden.  
 

Gemeinde  Nichtüberbaute Zonen 
für Wohnnutzung (ha) 
gemäss homologierter 
Zonennutzungsplan 

Theoretischer Bedarf 
(ha) an Siedlungs-ge-
biet für die nächsten 
25-30 Jahre 

Baltschieder 3.2 2.3 

Bitsch 13.8 2.7 

Brig-Glis 61.3 20.6 

Eggerberg 11.5 0.8 

Lalden 2.9 1.3 

Naters 77.5 13.4 

Ried-Brig 11.6 5.5 

Termen 7.3 2.6 

Visp 22.5 7.1 

Total  211.6 ha 56.3 ha 

Tabelle 1:  Übersicht des theoretischen Bedarfs an Siedlungsgebiet in ha der Agglomerationsgemeinden für 
die nächsten 25-30 Jahre, gemäss Arbeitshilfe des Kantons Wallis 

  

 
3 Die Erhebungen mit Raum+ von 2016 und 2020 bilden für die Wohnzonen in der Agglomeration keine verlässliche Grundlage 
und sind insbesondere durch die Arbeiten der Gemeinden mit dem Kanton zur Neubestimmung des Siedlungsgebiets teilweise 
auch obsolet. Sie werden darum im vorliegenden Agglomerationsprogramm der 4. Generation und im ikRP nicht genutzt.  
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Wie aus der Tabelle entnommen werden kann, gibt es in erster Linie in Naters und Brig-Glis grosse 
Baulandreserven. In Brig-Glis liegen diese Reserven alle innerhalb des Agglomerationsperimeters. In 
Naters hingegen gibt es vor allem gross Flächen von unbebautem Bauland oberhalb von 1'000 m ü. 
M. und somit ausserhalb des Agglomerationsperimeters. Auch in Bitsch liegt der grösste Teil der Bauzo-
nenreserven oberhalb von 1'000 m ü. M. 

Bei einer geschätzten durchschnittlichen Ausnützungsziffer von 0.8 und einem mittleren Flächenan-
spruch von 45m2 Bruttogeschossfläche pro Einwohner gäbe es also in den städtischen Gebieten, den 
Wohnquartieren und den Dörfern Platz für bis zu 10'000 zusätzliche Einwohner, je nachdem welcher 
Anteil der Flächen ausserhalb der Arbeitsplatzschwerpunkte für Arbeitsnutzungen beansprucht wird. 
Dieses Entwicklungspotenzial steht der etwas geringeren Nachfrage gemäss den verfügbaren Progno-
sen (siehe oben 3.3.3) gegenüber.  

3.4.2. Landschaft 

Die Landschaftsqualität der Agglomeration ist heute sehr hoch, jedoch unter Druck durch die Ausbrei-
tung des Siedlungsgebiets und die vielfältigen, auf den begrenzten Raum im Talboden konzentrierten 
Infrastrukturen. Durch das Wachstum des Siedlungsgebiets wird die Freiraumversorgung innerhalb der 
immer grösseren und dichteren städtischen Quartiere vermehrt zu einem Thema. Lösungsansätze lie-
gen in der Stärkung und Nutzbarmachung der bestehenden Grünflächen in den Quartieren (beispiels-
weise Visp West), der Stärkung von Systemen von Grünräumen wie dem Grüngürtel von Brig, sowie 
in der Verbesserung des direkten Zugangs und räumlichen Bezugs zur umliegenden Landschaft und 
zum Rotten (beispielsweise für das Hauptverdichtungsgebiet von Naters).  

Der Rotten als verbindendes Element der Agglomeration ist der wichtigste, grosszügigste und vielfäl-
tigste Natur-, Naherholungs- und Bewegungsraum im Talboden. Der Flusslauf selbst weist dabei heute 
namentlich innerhalb des Siedlungsgebiets wenig landschaftliche Qualitäten auf und ist auch in die 
Tiefe der angrenzenden Quartiere kaum spürbar. Dies wird sich mit der 3. Rhonekorrektion ändern. 
Letztere stellt über ihren "plan guide" ein Projekt dar, das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
schrittweise Entwicklungen und eine Aufwertung der Landschaft des gesamten Talbodens anstossen 
wird, unter den Gesichtspunkten der Naturräume ebenso wie der Freizeitnutzungen, der klimatischen 
Aufenthaltsqualität des Siedlungsgebiets und der Vernetzung im Langsamverkehr.4  

Die weiteren siedlungsstrukturierenden Frei- und Grünräume in Brig-Glis und Visp sowie die Wasser-
läufe aus den Seitentälern durchs Siedlungsgebiet sind in der Agglomeration allgemein sehr präsent 
und gut lesbar. Zusammen mit dem Rotten und den Landwirtschafts- und Landschaftsgebieten der 
Talflanken bilden sie einen starken und gut erreichbaren Rahmen für ein attraktives Lebensumfeld. 
Umgekehrt sind die vielen unbebauten Bauzonen im Siedlungsgebiet, namentlich in der Fläche von 
Glis, kaum als Naherholungsraum für die Quartiere nutzbar.  

  

 
4 S. OCCR3, 3ème correction du Rhône, plan guide aménagement des espaces publics du Rhône (divers documents) 
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3.5. Umwelt 

Naturgefahr: Hochwasser 

In der räumlich begrenzten Talebene der Agglomeration ist das durch die Rhone verursachte Hoch-
wasser die hauptsächlichste Naturgefahr mit direkter Einwirkung auf das Siedlungsgebiet. Die Rhone 
fliesst auf einem engen Korridor zwischen zwei Dämmen, welche gegenüber der Ebene erhöht sind. 
Bei Hochwasser liegt der Wasserspiegel an einigen Orten um 3 bis 4 Meter über der Ebene, beispiels-
weise im Bereich Visp.  

 

Abbildung 18: Hochwasserkarte Wiederkehrperiode 100 Jahre, Stand 2008, map.geo.admin 

Durch die Verkleinerung des Überschwemmungsperimeters wird die Überflutungsgefahr auf ein Rest-
risiko verkleinert. Damit wird eine grosse Siedlungsfläche von der Hochwassergefährdung befreit. Im 
Perimeter der Agglomeration sind dafür folgende Interventionsarten vorgesehen: Flussausweitung, 
Sohlenabsenkung (in Ballungsgebieten), Dammverstärkungen und grössere punktuelle Aufweitungen 
u.a. für Gestaltung und Retention. Im Flussabschnitt Visp mit Prioritätsstufe 1 haben die Arbeiten im 
Jahr 2009 begonnen. Aufgrund des fehlenden Budgets wurden diese Arbeiten jedoch im Jahr 2013 
eingestellt. Dank der Abstimmung vom 14. Juni 2015 zum speziellen Finanzierungsfonds, konnten die 
Arbeiten im November 2015 fortgesetzt werden. Zudem hat der Staatsrat am 31. März 2016 das 
Generelle Projekt 3. Rhonekorrektion (R3) verabschiedet, mit welchem flussbauliche Massnahmen von 
über 3 Milliarden umgesetzt werden. Ergänzend dazu wurden landwirtschaftliche Begleitmassnahmen 
in Höhe von 300 Millionen in Aussicht gestellt. 

  

Abbildung 19:  Gefährdung im Bereich Visp vor (oben) und nach (unten) Rhonekorrektion, Dienststelle Hoch-
wasserschutz Rhone, Medienmitteilung 11.06.2019 
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Die Rhonekorrektion bildet neben der Verringerung der Gefährdung, eine grosse Chance für die Mo-
bilität (besonders Fuss- und Veloverkehr) und für die Lebensqualität (Naherholung) in der Agglomera-
tion. 

Naturschutzgebiete 

Die nachstehenden Karten zeigen die Naturschutzgebiete und Wildschutzgebiete (kantonale und na-
tionale Ebene). 

 

 

Abbildung 20: Naturschutzgebiete (Quelle: https://geo.vs.ch/cartes) 

 

Abbildung 21: Wildschutzgebiete (Quelle: https://geo.vs.ch/cartes) 

https://geo.vs.ch/cartes
https://geo.vs.ch/cartes
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Lärmbelastung 

Die Lärmbelastung wird wie auch in anderen vergleichbaren Agglomerationen hauptsächlich vom 
Strassen- und Bahnverkehr sowie der Grossindustrie im Raum Visp verursacht. Beim Strassenverkehr 
kommt es insbesondere bei der Kantonsstrasse T9 aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der 
Streckenführung durch das Siedlungsgebiet zu einer Überschreitung der Immissionsgrenzwerte und 
teilweise der Alarmwerte nach LSV. Dabei ist zu beachten, dass diese Situation aufgrund der Eröffnung 
der Südumfahrung der Autobahn in Visp in den kommenden Jahren entschärft wird.  

 

Abbildung 22:  Strassenlärmbelastung Tag, Stand 2015, map.geo.admin 

Beim Bahnverkehr ist insbesondere die SBB-Linie zwischen Brig und Visp problematisch, da diese seit 
der Eröffnung des Lötschbergbasistunnels auch dem internationalen Gütertransitverkehr dient. Entlang 
ihres Verlaufs im Siedlungsgebiet wurden Lärmschutzmassnahmen getroffen. In Brig-Glis ist die Lärm-
problematik vor allem in Bahnhofsnähe jedoch noch nicht gelöst. In Visp ist namentlich der Korridor 
der T9 vom Bahnhof Visp bis Eyholz weiterhin stark belastet, ebenso wie der südliche Teil des Gebiets 
Visp West, an der Schnittstelle zwischen Wohnquartier und Arbeitsplatzgebiet. Zudem ist auch der 
wichtige Naherholungsraum entlang des Rotten von Brig bis Gamsen stark von Bahnlärm belastet.  
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Abbildung 23: Eisenbahnlärm Tag, Stand 2015, map.geo.admin 

Die Lärmbelastung im Umkreis des Industrieareals in Visp hat sich in den vergangenen Jahren merklich 
verringert, wie die Resultate periodischer Messungen zeigen. Dies, weil bei Ersatz- und Neuinvestitio-
nen in Anlagen dem Lärmaspekt vermehrt Aufmerksamkeit gewidmet wird. Diese Entwicklung wird in 
den kommenden Jahren weitergehen.  

Luftschadstoffbelastung 

Die Schadstoffbelastung im Kanton Wallis wird mit dem Messnetz Resival bewertet. Dieses erfasst nicht 
die örtlichen Besonderheiten, sondern das Niveau der Luftverschmutzung in Referenzregionen. Die 
Messstationen repräsentieren folgende Walliser-Standorttypen: ländlich in der Höhe, ländlich in der 
Ebene, Nähe von Industrien und Stadtzentrum. Im Agglomerationsgebiet Brig-Visp-Naters befinden 
sich die beiden Messstationen Eggerberg (Standorttyp ländlich in der Höhe) und Brigerbad (Standorttyp 
Nähe von Industrien).  

Im Jahr 2018 wurde vom Kanton Wallis ein Bericht zur Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans 
und zur Luftqualität im Wallis veröffentlicht. Zehn Jahre nach Verabschiedung des kantonalen LRV-
Plans präsentiert sich die Bilanz der umgesetzten Massnahmen positiv. Deren Einfluss auf die Luftqua-
lität hängt allerdings vom betrachteten Schadstoff ab. Beim Feinstaub (PM10) und beim Stickstoffdi-
oxid (NO2) ist seit 2006 ein beachtlicher Rückgang feststellbar. Deren Jahresgrenzwerte werden seit 
2014 an allen sieben Resival-Stationen eingehalten, der kantonale LRV-Plan hat zu diesem Ergebnis 
beigetragen. Die Ozon-Messungen zeigen bereits seit 1990 einen beständigen Rückgang an. Seit 2004 
tendieren die Werte aber eher zur Stagnation, auch wenn hie und da jährliche Anstiege vorkommen, 
wie in den sehr sonnigen und heissen Sommern 2015 und 2018. Im gesamten Kanton wurden die 
Grenzwerte von März bis September häufig überschritten.5  

 
5 Kanton Wallis (2018). Luftqualität im Wallis – Bericht 2018. Kanton Wallis, Departement für Verkehr, Bau und Umwelt, Dienst-
stelle für Umweltschutz, Sitten 
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Störfallsituation 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben auf Bundesebene sind gewisse Betriebe, das Bahnnetz, das Nati-
onalstrassennetz und die Durchgangsstrassen der Störfallverordnung unterstellt. Die in der Agglome-
ration vorkommenden Anlagen, welche der Störfallvorsorge unterliegen, umfassen das Gebiet der 
Lonza / DSM, die SSE Gamsen, die KVA Gamsen sowie die Trassees von SBB und BLS, der Swissgaslei-
tung und den Oberwalliser Kohlen- und Transportkontor. Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben 
sind bei der Raumplanung und Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung zu berücksichtigen. Bei Pro-
jekten im Konsultationsbereich von Objekten, welche der Störfallvorsorge unterliegen, ist eine Koordi-
nation in Bezug auf die Störfallvorsorge notwendig. 

 

Abbildung 24:  Anlagen, welche der Störfallverordnung unterliegen gemäss Bundesverordnung über den 
Schutz vor Störfällen 
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3.6. Verkehrsverhalten 

3.6.1. Gesamtverkehr 

Modalsplit  

Die Studie "Modalsplit in den Agglomerationen, 2015"6 zeigt, dass in der Agglomeration Oberwallis 
die Einwohnerinnen und Einwohner nur 41% der Distanzen (nach Wohnortprinzip) mit dem motori-
sierten Individualverkehr absolvieren und damit von allen Agglomerationen den geringsten MIV-Anteil 
ausweisen. Dieses Ergebnis lässt sich wahrscheinlich erklären durch die langen Distanzen, die Aus-
serhalb der Agglomeration mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt sind (Fahrten nach Bern oder 
Unterwallis zum Beispiel). Dieser Modalsplit zeigt die hervorragende Anbindung der Agglomeration im 
überregionalen Kontext mit dem öffentlichen Verkehr. Die Studie zeigt leider kein Modalsplit nach 
Fahrten, was das Bild der Mobilität innerhalb der Agglomeration ergänzen konnte. 

Die MOCA Indikatoren sind im Kapitel 4.4 präsentiert und zeigen weitere Daten zur Mobilität und 
Abstimmung zwischen Mobilität und Siedlung. 

Nachfrage für Fuss- und Veloverkehr 

Der Pendler-Fuss- und Veloverkehr hat einen hohen Stellenwert innerhalb der Agglomeration. Der Fuss- 
und Veloverkehr beschränkt sich innerhalb der Agglomeration auf zwei Schwerpunkte, nämlich auf 
die Region Visp einerseits und auf die Region Brig-Glis-Naters andererseits7. Ein Grund für den hohen 
Anteil Fuss- und Veloverkehr ist die Struktur der Pendlermobilität (siehe Kapitel 3.6.2), mit vielen Pend-
lerbeziehungen innerhalb den Kerngemeinden. 

Motorisierungsgrad 

Der Motorisierungsgrad des 
Kantons hat zwischen 2020 
und 2014 (letzte Zahlen zur 
Verfügung) stetig 
zugenommen, scheint aber 
ab 2012 ein Plateau erreicht 
zu haben. Diese 
Stabilisierung liess sich auch 
im Bezirk Brig beobachten, 
im Bezirk Visp aber 
weniger.  

 

Abbildung 25: Anzahl Personenwagen auf 1'000 Einwohner, Kanton Wal-
lis 

 
6 Modalsplit in den Agglomerationen, Ergebnisse 2015, ARE, COO.2093.100.5.643816 
7 Swisstraffic (2009). Agglomerationsprogramm Brig-Visp-Naters – Teilbereich Siedlung&Verkehr – Studie Veloverkehr. Swisstraf-
fic AG, Brig-Glis. 
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Einfluss Lötschbergtunnel 

Während die Eröffnung des Lötschbergtunnels eine deutliche Nachfragezunahme des Personenver-
kehrs von ca. 74% (2007 bis 2011) zur Folge hatte und damit etwa 5‘600 Personen pro Tag mehr die 
Lötschbergachse querten, sind die Auswirkungen auf das Verkehrsverhalten weniger klar. Die Fahrten 
für den Verkehrszweck Freizeit nahmen erwartungsgemäss deutlich zu, doch auch die Fahrten für 
Ausbildung und Arbeit sind im Zeitraum 2007 bis 2011 von 5% auf 9% gestiegen. In einer Vorher-
Nachher-Untersuchung wurde ermittelt, dass für rund zwei Drittel der Fahrgäste der Lötschbergtunnel 
keine Auswirkung auf das Reiseverhalten im Sinne der ausgewählten Zieldestination zur Folge hatte. 
Ohne den Tunnel wären im Binnenverkehr Schweiz rund 1‘250 bis 1‘750 Personenfahrten nicht durch-
geführt worden. Etwa 4% der Befragten hätten die Reise anstelle mit dem ÖV mit dem Auto durch-
geführt. Trotzdem wurde im Zeitraum zwischen 2007 und 2011 keine Nachfragezu-/ oder Abnahme 
auf dem Strassenverkehr festgestellt. 

3.6.2. Pendlermobilität 

Wichtige Pendlerströme bestehen auch im Austausch mit Regionen ausserhalb der Agglomeration, 
insbesondere mit vielen Wegpendlern ins Mittelland, sowie Zupendlern aus der Westschweiz, dem 
Mittelwallis und dem grenznahen Ausland (Domodossola). Die Pendlerströme nach Bern und ins Berner 
Oberland haben seit der Eröffnung des Lötschbergbasistunnels leicht zugenommen, wobei eine stär-
kere Zunahme erst mit dem heute eingeleiteten starken Wirtschaftswachstum in der Agglomeration 
zu erwarten ist. 

 

Abbildung 26:  Pendlerströme in der Agglomeration und im Austausch mit Regionen ausserhalb der Agglomeration. Die 
Anzahl Grenzgänger ist nicht dokumentiert. (Quelle: BFS; Anzahl Pendler 2014) 

Es ist zu beachten, dass diese Daten für die Situation vor dem starken Wachstum des Unternehmens 
Lonza gelten. In der Zwischenzeit hat die Zahl der Zupendler deutlich zugenommen. Neuere Daten, 
die diese Realität vorweisen, liegen noch nicht vor. 



Agglomerationsprogramm 4. Generation Agglomeration Brig-Visp-Naters 

52 mrs partner | Güller Güller 

Innerhalb der Agglomeration, als Folge der Konzentration der Arbeitsplätze in den zwei Stadtgemein-
den Brig-Glis und Visp ist die Pendlermobilität stark auf diese Teile der Agglomeration ausgerichtet. 
Die grosse Mehrheit der Pendlerbewegungen spielt sich dabei zwischen den drei Agglomerationsker-
nen sowie in ihrem Innern ab. Das Potenzial für den Langsamverkehr (vor allem in den Zentren) und 
den öffentlichen Verkehr (u.a. zu den Zentren) zur Bewältigung der Pendlermobilität ist entsprechend 
sehr gross.  

Die kleineren Gemeinden der Agglomeration weisen mehr Pendler zu den Stadtgemeinden auf als 
Arbeitsplätze auf dem eigenen Gemeindegebiet. Dasselbe gilt auch für Naters, sowie ausserhalb der 
Agglomeration für Niedergesteln und Raron. Letzteres spricht für eine zukünftige Aufnahme der zwei 
letztgenannten Gemeinden in die Agglomeration. 

 

Abbildung 27:  Struktur der Pendlermobilität innerhalb des BeSA-Perimeters (Quelle: BFS; Anzahl Pendler 2014) 
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3.7. Verkehrssysteme der Agglomeration 

3.7.1. Struktur des Velonetzes 

Bereits in den 3 ersten Generationen wird dem Veloverkehr besondere Beachtung geschenkt. Das Ve-
lonetz wurde mit regionalen Routen aufgewertet (vgl. Massnahmen zur roten Meile sowie weitere 
Veloverbindungen im AP1G, AP2G und AP3G). Diese Teilstrategien und Massnahmen haben zu sehr 
interessanten Ost-West Kontinuitäten geführt, besonders entlang der Rhône, der Vispa oder der Saltina 
sowie der beliebten Roten Meile in Naters. Trotz diesen guten Verbindungen bestehen wichtige Netz-
lücken (fehlende Verbindungen, z.B. wegen Infrastruktur- oder Gewässerbarriere), dies ist u.a. der Fall 
für die Nord-Süd Beziehungen für den Zugang zur Rhone oder zur Roten Meile, einerseits und fehlende 
Sicherheit auf bestehende Strasse andererseits. Für die Nord-Süd Beziehungen sind neue Infrastruktu-
ren erforderlich (Passerelle, Velowege). Für die zweite Kategorie stehen Strassenraumgestaltungsmass-
nahmen im Vordergrund. Dies ist insbesondere der Fall auf den Einfallsachsen zu den Zentren, wie zum 
Beispiel die Gliserallee in Brig-Glis, die T9 in Visp oder die Furkastrasse in Naters. Diese Situationen 
sollen mit Aufwertungsmassnahmen Lösungen finden. 

 
Ried-Brig, Gewerbestrasse: fehlende Trottoirs und Radstreifen Glis, Kantonsstrasse: fehlende Radstreifen 

Abbildung 28:  Beispiele von Schwachpunkten im Velonetz auf bestehenden Strassen 

Die heutigen Veloparkieranlagen in den Zentren decken mehrheitlich die Anfrage. In den multimodalen 
Drehscheiben (insbesondere Bahnhöfe Visp, Brig sowie dem Zugang von Naters zum Bahnhof Brig) 
sind noch zu wenig Abstellplätze vorhanden. Für diese Mängel sollen durch Massnahmen in den Bahn-
hofgebieten Lösungen gefunden werden. Zudem sind an diversen Orten ausserhalb der Kerngebiete, 
wo ein Bedarf besteht, keine Veloparkieranlagen vorhanden, so bei diversen Dienstleistungen und Ein-
kaufsmöglichkeiten (Eyholz, Glis Industriegebiet, Visp West). Prioritär bleiben aber die Zentren. 

3.7.2. Qualität des Fussverkehrsnetzes 

Das Alltagsnetz des Fussverkehrs deckt die Bedürfnisse Erwerbstätiger, Schüler und Einkaufender ab. 
Es ermöglicht die Feinerschliessung der Siedlungsgebiete und den Zugang zu den anderen Verkehrs-
mitteln. Neben den offiziellen Fussgängerwegen bestehen in den Stadtzentren von Brig und Visp 
grosse Fussgängerzonen. Mitten durch Naters und nach Bitsch führt zudem die Fussgängerzone auf 
dem ehemaligen MGBahn-Trassee (Rote Meile). Die angrenzenden Wohnquartiere wie auch die weiter 
entfernten Quartiere der Kerngemeinden und die Quartiere der Umlandgemeinden sind grossmehr-
heitlich als Tempo 30 Zonen ausgestaltet und nehmen so auf die Bedürfnisse der Fussgänger Rücksicht.  

Die Dorfkerne wurden auch teilweise schon beruhigt und neugestaltet. Sie sind somit Teil des Fussver-
kehrsnetzes. Daneben ist ein attraktives Freizeitnetz für Naherholungstätigkeiten wie Spazieren, 



Agglomerationsprogramm 4. Generation Agglomeration Brig-Visp-Naters 

54 mrs partner | Güller Güller 

Wandern sowie für die Erreichbarkeit der Freizeiteinrichtungen in der Agglomeration vorhanden. Die 
bestehenden Hauptwander- und Bergwege sowie Nebenwander- und Bergwege verbinden verschie-
dene Gemeinden über die Talflanken miteinander und führen in die Naherholungsgebiete der Gegend. 

  
Visp, Bahnhofstrasse Naters, Rottendamm 

  
Visp, Kleegärtenstrasse Brig-Glis, Saltinaplatz 

  
Brig-Glis, Neue Simplonstrasse  Visp, LV-Brücke in Visp West 

  

Naters, Rote Meile Naters, Rote Meile 

Abbildung 29: Beispiele bereits realisierter Aufwertungen für den Fussverkehr  
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Ein grosses Verbesserungspotenzial besteht aber ausserhalb der Kerngebiete, insbesondere in der Kon-
tinuität der Infrastrukturen (Trottoirs, Fussgängerquerungen zum Beispiel) und in der Kontinuität der 
Wege (Flussquerungen, neue Fussverbindungen). 

Glis, Kantonsstrasse fehlendes Trottoir 
 

Eyholz, T9: Überdimensionierung der Strasse, unattraktive 
Unterführung für Fussgänger 

Abbildung 30: Beispiele von Schwachpunkten in den Fussgängerwegen, ausserhalb der Kerngebiete 

3.7.3. Öffentlicher Verkehr 

Struktur und Angebot 

Das ÖV-Angebot in der Agglomeration besteht aus 3 verschiedene Funktionen: Fernverkehrsbeziehun-
gen, Regionalbeziehungen und städtischen Beziehungen (Ortsbus). 

Wie bereits erwähnt sind die Fernverkehrsbeziehungen sehr attraktiv mit folgenden Beziehungen: 

• Genf (Flughafen) - Lausanne - Sion - Visp - Brig - Domodossola – Milano 

• Brig - Visp - Bern via Lötschbergbasistunnel – Zürich (Flughafen) 

Die Agglomeration profitiert auch für ihre interne Erschliessung von diesen Verbindungen, insofern 
dass alle Züge in Visp und Brig halten und somit eine sehr häufige Direktverbindung zwischen den 
beiden Zentren bieten. 

Auch die regionalen Verbindungen sind generell gut ausgebaut. Eine Vielzahl an Postautolinien er-
schliesst sternförmig ab den zwei Hauptbahnhöfe Brig und Visp alle Ortszentren der Agglomerations-
gemeinden, meisten im Stundentakt (manchmal weniger ausserhalb den HVZ). 

Die im Halbstundentakt verkehrende Linie Saas-Fee - Brig ist für die Agglomeration von besonderer 
Bedeutung, da sie zwischen Visp und Brig die Orte Lalden und Brigerbad bedient, welche zu entfernt 
der Bahnlinie liegen.  

Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) erschliesst auch die Agglomeration mit regionalen Zügen, 
die in den Bahnhöfen von Visp, Eyholz, Brig und Bitsch anhalten. Zwischen Brig und Visp verkehren 
die Züge parallel zur SBB Strecke, was ein quasi-Viertelstundentakt bietet. Die Chance dieser Parallel-
führung für die langfristige Entwicklung der Agglomeration soll weiter untersucht werden (potenzielle 
neue Bahnhaltepunkte für Entwicklungsgebiete). Es ist festzuhalten, dass das Angebot des regionalen 
Personenverkehrs in der Agglomeration ein hohes Niveau erreicht hat. In den letzten Jahren wurden 
Angebotsausbauten realisiert und das mögliche maximale Angebot gemäss Kriterien des BAV ist 
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überall erreicht. Es sind die Synergien zwischen regionale und städtische Angebote (Ortsbus), die zu 
untersuchen wären. 

In den östlichen Teil der Agglomeration verkehren 4 städtischen Buslinien (Ortsbus). Eine davon 
verkehrt im Viertelstundentakt (bis Bitsch), die anderen im Halbstundentakt. 

In den Zentren, aber auch generell in der Agglomeration sollen die potenziellen Synergien zwischen 
Ortsbus und Regionallinien überprüft werden. Zum Beispiel wären Durchbindungen von Regionallinien 
sinnvoll, sind Nebenknoten realistisch, usw. 

 

Abbildung 31: ÖV-Netz der Agglomeration, Stand 2020 

Ticketing 

Im Rahmen des AP1G wurde die Frage nach einem Verbund Abonnement ÖV innerhalb der Agglome-
ration aufgeworfen (Massnahme M30, 6002.206) und im AP2G (Massnahme ÖV10, 6002.2.023) prä-
zisiert. Eine im Jahr 2012 durchgeführte Studie hat ergeben, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis (u.a. 
hohe Initial- und Betriebskosten, geringe Zusatznachfrage) für die Einführung eines Tarifverbundes im 
Oberwallis nicht gegeben ist und die Variante Status quo optimiert umgesetzt werden soll. Punktuelle 
Verbesserungen wurden im Jahr 2012 (Fahrplanwechsel) umsetzt. Der Ortsbus Brig-Naters-Bitsch ak-
zeptiert das City-Ticket-Angebot, es besteht zudem eine Gemeinschaftsstrecke zwischen Brig und Visp 
zwischen den Transportunternehmen SBB (inkl. RegionAlps), MGBahn und PostAuto. 

Die ErlebnisCard bietet Touristen ein breites Angebot an spannenden Ausflügen im Oberwallis, in 
Disentis-Sedrun, in der Region Andermatt und im Berner Oberland. Für die Region Oberwallis bietet 
die Karte einerseits freie Fahrt auf der BLS-Strecke Brig - Kandersteg, der SBB-Strecke Brig - Salgesch 
und auf allen PostAuto-Linien im Oberwallis, andererseits gibt die Karte 50% Ermässigung auf eine 
ganze Reihe an Bahnen, Bergbahnen, Schiffen, Sport-, Freizeit- und Kulturanlagen. Die Karte kann für 
zwei, drei oder fünf Tage erworben werden. Die Tage sind innerhalb eines Monats frei wählbar. 
  



Agglomeration Brig-Visp-Naters Agglomerationsprogramm 4. Generation 

mrs partner | Güller Güller 57 

3.7.4. Motorisierter Individualverkehr und Parkierung 

Die Agglomeration ist heute über die Strasse T9 ans nationale Strassennetz angebunden. Die Autobahn 
A9 führt heute vom Unterwallis bis Sierre und ab da als Hauptverkehrsstrasse bis nach Gamsen (Bild-
ackerkreisel). Von hier führen zwei Äste weiter Richtung Simplon (Nationalstrasse) und die Umfah-
rungsstrasse Brig-Naters Richtung Goms (Kantonsstrasse H19). 

Derzeit realisiert der Bund die Weiterführung als Autobahn ab Sierre bis Brig zur Verbindung mit dem 
Simplonpass ausserhalb der Siedlungsgebiete. Die Strecke Brig-Visp-Süd ist bereits im Betrieb. Die letzte 
Strecke (die für die Agglomeration als Umfahrung Visp gilt) soll im Jahr 2024 in Betrieb treten. 

Die stark befahrene Kantonsstrasse T9 führt durch die Siedlungsgebiete von Visp und Brig-Glis. Die 
Verkehrsstaus in Visp konnten durch den Bau der neuen Entlastungsstrasse Baltschieder – Lalden – 
Brigerbad etwas entschärft werden. Von den beiden Kerngemeinden Visp und Naters führen Kantons-
strassen in die Umlandgemeinden. Diese Strassen führen durch das Siedlungsgebiet respektive durch 
die Dorfkerne (Bitsch, Glis, Eggerberg, Ried-Brig), wo ein Beruhigungsbedarf besteht. Die übrigen 
Strassen sind zum grossen Teil nutzungsorientierte Strassen, die sich mehrheitlich in Tempo 30 Zonen 
befinden. 

Mit Ausnahme der T9 bewegen sich die Verkehrsbelastungen auf Kantonstrassen in einem für Orts-
durchfahrten akzeptablen Rahmen mit einem DTV von z.B. 3'000 in Naters oder 7'400 in Visp (Rich-
tung Spital und Visperterminen) 

 

Abbildung 32: Strassenbelastungen DTV, sitonline.vs.ch/transports_communication/charges_trafic/de/ 
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Abbildung 33: Strassenbelastungen DTV, sitonline.vs.ch/transports_communication/charges_trafic/de/ 

Schnittstellen mit Nationalstrassen 

Die Schnittstellen zwischen dem National-, dem Kantons- und dem Gemeindestrassennetz in der Ag-
glomeration Brig-Visp-Naters sind heute an ihrer Auslastungsgrenze angelangt, insbesondere beim Bil-
dackerkreisel in Brig. Es kommt während den Spitzenstunden zu Überlastungserscheinungen an den 
übergeordneten Knoten. Die Effekte auf der Stabilität des öffentlichen Verkehrs muss beobachtet wer-
den. 

Eine Anpassung des Bildackerkreisels ist mittelfristig sinnvoll. Diese soll aber in einer Gesamtstrategie 
Verkehr – Siedlung – Landschaft sowie in einer gesamtverkehrlichen Perspektive (ÖV – LV – MIV) ein-
gebettet werden. 

Parkierungsangebot und Parkraummanagement 

Das Management der Parkierung ist ein starker Einflusshebel, um die Verkehrsnachfrage zu lenken und 
steuern. In den Kerngebieten der zentralen Gemeinden Brig, Naters und Visp sind die öffentlichen 
Parkfelder im Strassenraum bewirtschaftet mit zeitlich begrenzter Parkdauer und/oder Kostenpflicht.  

In den Zentrumsgemeinden der Agglomeration sind auch grössere Parkhäuser vorhanden. Diese haben 
u.a. als Ziel das Parkieren auf der Strasse zu vermeiden, um diese für die Fussgänger attraktiver zu 
gestalten. Die Parkhäuser Brig sind alle kostenpflichtig, meist mit einem stündlichen und nach einer 
gewissen Zeit steigenden Preis. Ein Monatstarif ist auch vorhanden (80 bis 100 Fr. für eine Monats-
karte). Für diese bestehen jedoch längere Wartefristen. In Visp gibt es vier öffentliche Parkhäuser. Bei 
drei davon kann man eine Monatskarte beziehen. Die Preisen liegen da bei 70 bis 90 Fr. für einen 
Monat. Zudem gibt es in Visp sieben grössere Parkplätze, für die man ebenfalls Monatskarten erwerben 
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kann (z.B. Denner, Friedhof, Rittikapelle). Die Preise für eine Monatskarte liegen da bei 20 bis 50 Fr. 
pro Monat. Drei dieser sieben grösseren Parkplätze sind kostenlos, aber ohne Monatskarte zeitlich 
beschränkt (max. 3 bis 8 Stunden).  

Sei es für die Parkplätze auf der Strasse wie für die Parkhäuser, die Parkplatzregulierungen in den 
Zentrumsgemeinden unterscheiden sich. Eine gesamte Strategie für die Parkplatzregulierung, welche 
die angestrebten Ziele für die unterschiedlichen Verkehrsteilnahmegruppen je nach Quartiertypologie 
berücksichtigt, ist zweckmässig. 

Die Errichtung von Autoabstellplätzen auf Privatgrundstücken wird durch kommunale Vorschriften ge-
regelt. Auch in diesem Bereich wäre es zweckmässig, die Ziele der Errichtung von Autoabstellplätzen 
für die verschiedene Nutzertypen, unterschieden nach Quartiertypen, auf der Ebene der Agglomeration 
zu betrachten. 
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Strassenraumgestaltung 

Das Strassennetz der Agglomeration ist weitgehend ausgebaut. Allerdings gibt es in den Netzwerken 
einen gewissen Mangel an Hierarchie.  

Begleitend zur Fertigstellung der Autobahn A9 kann das Strassennetz innerhalb des Siedlungsgebiets 
besser hierarchisiert werden. Die Betreibung der verschiedenen Abschnitte (Geschwindigkeit, Verwal-
tung der Kreuzungen usw.) kann an den städtischen Kontext der durchquerten Quartiere besser an-
gepasst werden. Somit kann die Erreichbarkeit mit einer Verlagerung der grossen Ströme auf die Au-
tobahn differenziert weiterentwickelt werden. 

Die bereits in früheren Generationen des Agglomerationsprogrammes durchgeführten Strassengestal-
tungsprojekte sind gute Beispiele für die effektive Umsetzung der Strassennetzhierarchie. Der durch 
diese Projekte entstandene Schwung muss fortgesetzt werden.  

Die Abbildungen unten zeigen bereits durchgeführte Strassengestaltungsmassnahmen: unteranderem 
die neue Simplonstrasse in Brig-Glis, die flächendeckende Querungszone in Visp und die Einfahrt in 
Termen als 30 km/h-Zone. 

 

Brig-Glis, Neue Simplonstrasse: breite Trottoirs 

 

Visp, Kantonstrasse: Radstreifen, Mittelstreifen  

 

Termen, Termerstrasse: Verkehrsberuhigung mit   
Strassenverengung 

 

Naters, Belalpstrasse: breite Trottoirs Verkehrsberuhigung  

Abbildung 34:  Beispiele von Situationen in der Agglomeration, wo Gestaltungsmassnahmen des Strassenraums 
zugunsten anderer Nutzergruppen erfolgreich durchgeführt wurden 
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3.7.5. Intermodalität 

Die Bahnhöfe Visp und Brig sind die wichtigsten multimodalen Drehscheiben der Agglomeration. Hier 
stimmen die verschiedenen ÖV-Anbieter (SBB, RegionAlps, MGBahn, BLS, PostAuto, Ortsbus) ihre An-
schlüsse aufeinander ab. Beide Bahnhöfe wurden in den letzten Jahren u.a. im Zusammenhang mit 
der Eröffnung des Lötschbergbasistunnels neugestaltet, wobei viel Augenmerk auf die Zugänglichkeit 
zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln (inklusive Fussgänger) gerichtet wurde. So verfügen auch 
beide Bahnhöfe über einen P+R sowie über diverse Veloabstellanlagen. 

3.7.6. Freizeitverkehr und Tourismus 

Übernachtungsmöglichkeiten in der Agglomeration gibt es in der Hotellerie, Jugendherbergen, Parah-
otellerie, aber auch in Hütten und auf 3 Campingplätzen. Ferner bietet die Agglomeration eine Gross-
zahl an Ferienwohnungen zur Kurzmiete. Das Beherbergungsgewerbe ist im Kanton Wallis der mit 
Abstand bedeutendste touristische Wirtschaftszweig. Nahezu zwei Drittel des touristischen Umsatzes 
wird im Oberwallis erzielt. Im Oberwallis lag im Jahr 2000 der Beitrag der touristischen Leistungsträger 
zur Beschäftigung bei 54% (BAKBasel 20138). Die Umsatzanteile aller Wirtschaftszweige, welche direkt 
oder indirekt dem Tourismus zugesprochen werden können, sind in den Talgebieten aber deutlich 
kleiner als in den Berggebieten. 

  

 
8 BAKBasel (2013). Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative auf die touristische und regionalwirtschaftliche Entwicklung – 
Ausgangslage, Wirkungszusammenhänge und Szenarioanalysen. Auftrag des SECO. 
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3.8. Öffentlicher Raum 

In den letzten Jahrzehnten und nicht zuletzt in Zusammenhang mit dem Agglomerationsprogramm 
haben alle Gemeinden der Agglomeration Brig-Visp-Naters begonnen, die öffentlichen Räume ihrer 
städtischen und dörflichen Zentren aufzuwerten. Dies betrifft insbesondere die städtischen Hauptzen-
tren und die dörflichen Zentren sowie das Zentrum von Glis. Die städtischen Nebenzentren Naters Ost 
(um die grossen Sportanlagen und Schulen), Glis-Bildackerkreisel und Visp-Eyholz haben heute noch 
kaum Zentrumscharakter, werden in Zukunft jedoch in Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung 
im Talboden (Naters: Verdichtung entlang des Rotten und der Furkastrasse; Glis-Bildackerkreisel: Ver-
dichtung der Arbeitsplatzgebiete; Visp-Eyholz: Verdichtung und Aufwertung des Siedlungsgebiets ent-
lang der T9 in Zusammenhang mit der verkehrlichen Entlastung dank der Umfahrungsstrasse von Visp) 
stark an Bedeutung gewinnen. Entsprechende Verfahren laufen oder stehen unmittelbar bevor (Mas-
terplan Naters, Testplanung T9 in Visp). 

Auch in den Quartieren zeigt sich insbesondere in den Stadtgemeinden punktuell eine erhöhte Sensi-
bilität für das Anliegen hochwertiger öffentlicher Räume. Ausdruck davon sind allgemeine gestalteri-
sche Vorgaben beispielsweise betreffend die Anlage einer Baumallee entlang der Gliserallee oder un-
terirdische Parkieranlagen in neuen Wohn-Überbauungen, sowie die vielfältigen Quartierpläne in allen 
3 Stadtgemeinden mit ihren spezifischen Vorgaben.  

Im Allgemeinen besteht ausserhalb der Zentren jedoch weiterhin ein grosser Handlungsbedarf, von 
den Kantonsstrassen im Siedlungsgebiet bis zu den Quartierstrassen und öffentlichen Plätzen sowie 
den privaten Vorzonen vor Gebäuden, um die Dominanz des Autos im öffentlichen Raum zu reduzieren 
und Flächen für andere Nutzungen des öffentlichen Raums freizuspielen.  

 

 

Abbildung 35: Öffentliche Räume in der Agglomeration 2020 – gute Beispiele (unten) und weniger gute Beispiele (oben) 

Auch bezüglich Klima besteht grosser Handlungsbedarf. Im Wallis und insbesondere in der Agglome-
ration Brig-Visp-Naters werden heute schon Rekord-Temperaturen im langjährigen Vergleich gemes-
sen. Der Leitplan ("plan guide") der 3. Rhonekorrektion sieht diesbezüglich vor, die Rhonedämme zu 
einer strukturierenden Achse für den öffentlichen Raum und den Langsamverkehr ausgebildet werden. 
Die Agglomeration will die Rhone als Rückgrat eines bioklimatisch wirksamen Systems von Landschafts-
strukturen von Talflanke bis Talflanke zu nutzen. Die Ergänzung dieses grossmassstäblichen Ansatzes 
mit entsprechenden kleinräumigen Gestaltungsmassnahmen im öffentlichen Raum wird an Bedeutung 
zunehmen. 
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3.9. Verkehrssicherheit 

Verkehrsunfälle 

Gemäss der Verkehrsunfallstatistik der Kantonspolizei Wallis zum Jahr 2019 ist die Zahl der Verkehrs-
unfälle stabil geblieben. Jedoch hat man im Vergleich zu den Vorjahren einen Anstieg an Todesopfern 
auf den Walliser Strassen festgestellt. Die Hauptursachen bei Verkehrsunfällen mit Toten oder Verletz-
ten waren Alkoholeinfluss (18.6%), Missachten des Vortritts (16.9%) und unangepasste Geschwindig-
keit (13.2%). 

Geschwindigkeits- und Alkoholkontrollen 

Bei den insgesamt 1‘659 im Jahr 2019 durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen waren 7.9% der 
Fahrzeuglenker fehlbar. 693 Lenker wurden bei der Staatsanwaltschaft verzeigt. Von 14‘032 Personen, 
welche im Jahr 2019 einem Alkoholtest unterzogen wurden, waren 2‘618 in Verkehrsunfälle verwi-
ckelt. Von diesen wurden insgesamt 315 wegen Angetrunkenheit verzeigt. Der prozentuale Anteil der 
Fahrzeuglenker, welche in fahrtüchtigem Zustand unterwegs waren, bleibt hoch (93.1%).9 

Unfallauswertung 

Die Tabelle zeigt die Unfallstatistiken aus den Jahren 2015 bis 2019. 

 

Abbildung 36: Verkehrsunfallstatistik Kanton Wallis 

 
9 Verkehrsunfallstatistik 2019, Kantonspolizei Wallis 
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4. Zukunftsbild 

Das Zukunftsbild des Agglomerationsprogramms bettet sich in der Kontinuität weiteren Planungsin-
strumente. Hinweise diesbezüglich sind im Kapitel 8 formuliert. 

4.1. Leitbild 

Eine starke alpin geprägte Agglomeration 

Die Agglomeration Brig-Visp-Naters ist 2040 ein attraktiver Lebens- und Kulturraum mit hoher 
Lebensqualität. Dadurch wird die Agglomeration auch zu einem nachhaltig funktionsfähigen 
Wirtschaftsraum. Sie ist attraktiv als Arbeits- und Wohnort für die bisherige Bevölkerung und 
NeuzuzügerInnen. Ihre Hubfunktion im alpenquerenden Verkehr (Nord-Süd wie Ost-West) sowie im 
alpinen Tourismus mit wichtigen umliegenden Tourismusregionen trägt zu ihrer Belebung und zur 
wirtschaftlichen Diversität bei. 

Damit schreibt sich die Agglomeration in die Gruppe erfolgreicher alpin geprägter Agglomerationen 
der Schweiz ein, zusammen mit Sion / Sierre, Chur sowie den Tessiner Städten. Hier werden sowohl in 
wirtschaftlicher als auch in städtebaulicher Hinsicht Strategien und Lösungsansätze entwickelt, wie die 
alpin geprägten Agglomerationen langfristig dynamisch und attraktiv sein und damit die Funktions- 
und Lebensfähigkeit des Alpenraums als Ganzes garantieren können, bis in die touristischen und peri-
pheren Regionen und Talschaften.  

Ein attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum mit mediterranen städtischen Qualitäten  

Die Agglomeration Brig-Visp-Naters 2040 ist ein starker, städtisch geprägter multifunktionaler 
Talboden zwischen Naters und Visp, rundherum umgeben von kompakten Dörfern auf den 
Sonnenterrassen und am Talrand.  

Sie verfügt über eine dichte, vielfältige Zentrenstruktur mit hochwertigen öffentlichen Räumen an 
Schlüsselstellen der Agglomeration und über einen vielfältig nutzbaren und genutzten "städtischen" 
Lebensraum. Dies betrifft Knoten des öffentlichen Verkehrs, ebenso wie Treffpunkte im täglichen Le-
ben, öffentliche Einrichtungen ebenso wie die Wohnquartiere und Arbeitsplatzgebiete. Die Bebau-
ungsstrukturen sind ihrem Umfeld und ihrer Lage in der Agglomeration angepasst sowie auf den öf-
fentlichen Raum ausgerichtet und tragen zu seiner Belebung bei.  

Die Landschaft als Ergänzung zum öffentlichen Raum ist allgegenwärtig, ausgehend vom Rotten mit 
dem Rhonestrand sowie von der Gebirgslandschaft: der Talboden ist sehr grün, von den Quartieren bis 
in die Arbeitsplatzgebiete, mit Verbindungen und Grünkorridoren zum Rotten und zu den Hanglagen; 
dies auch als klimatisches Projekt in Anbetracht der voraussichtlich sehr starken Auswirkungen der 
Klimaveränderung im Wallis. Siedlung und Talboden sind offen zu den Erholungsräumen an den Tal-
flanken, zu den Sonnenterrassen und zu den höheren umliegenden Lagen.  

Das warme Klima, gepaart mit der Lebenslust der Oberwalliser Bevölkerung und der intensiven Nut-
zung der städtischen Lebensräume macht die Agglomeration Brig-Visp-Naters zu einer Alpenstadt mit 
mediterranem Flair.  
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Eine Agglomeration, welche Siedlungsentwicklung und Mobilität bestens koordiniert 

Die Abwicklung der Mobilität ist so angepasst, dass die gestärkten städtischen Qualitäten maximal 
genutzt werden können und die Siedlungsgebiete bestens erschlossen sind. Die Hauptsiedlungsgebiete 
und die prioritären Entwicklungs- und Verdichtungsgebiete der Agglomeration, wie auch die verkehrs-
intensiven Einrichtungen sind hervorragend durch den öffentlichen Verkehr erschlossen. In schlecht 
erschlossenen Lagen ist die Siedlungsentwicklung gebremst. Bezüglich Mobilität folgt die Agglomera-
tion der sogenannten "3V-Logik":  

1. Verkehr vermeiden: Dazu gehört die Stadt der kurzen Wege, und die Anlage der richtigen 
Nutzung am richtigen Ort aus Sicht Verkehrserschliessung. 

2. Verkehr verlagern: Dies bedeutet soweit möglich eine Abkehr vom Autoverkehr und die 
Verlagerung der Mobilität auf den flächeneffizienten öffentlichen Verkehr sowie den Velo- 
und Fussverkehr. 

3. Verkehr verträglich gestalten: Bei der Gestaltung der Verkehrsräume hat die Qualität der 
Stadt- und Lebensräume für Bevölkerung und lokale Nutzungen eine zentrale Bedeutung.  

Im Talboden, zwischen den Städten sowie innerhalb des Siedlungsgebiets sind der öffentliche Verkehr 
und der Langsamverkehr die Hauptverkehrsträger. Aus den umliegenden Dörfern besteht ein gutes 
Basisangebot im öffentlichen Verkehr sowie gut ausgebaute Angebote und Wegnetze für den Lang-
samverkehr, insbesondere in Anbetracht der Zunahme von Mobilitätsformen wie E-Bikes auch im All-
tagsverkehr. Für die höheren Lagen und insbesondere in Zusammenhang mit dem Tourismus werden, 
wo sinnvoll, Seilbahnangebote in Betracht gezogen (z.B. Naters-Blatten). Das Strassensystem und An-
gebot für den MIV wird nicht aus- aber wo nötig für die Entwicklung und Stärkung von öffentlichem 
Verkehr und Langsamverkehr umgebaut.  

Ziel mit diesen Massnahmen ist nicht in erster Linie eine "Verschönerung" des Lebensumfelds, sondern 
ein Beitrag zur Veränderung des Verhaltens der Einwohner, sowohl der heutigen wie auch der zukünf-
tigen, damit sie ihre Bedürfnisse nachhaltig leben können als  Nutzer des öffentlichen Raums. Mit dem 
absehbaren wirtschaftlichen und demographischen Wachstum nehmen Nutzungsintensität und die 
Diversität der Nutzerbedürfnisse im öffentlichen Raum zu. Letzterer ist jedoch im bestehenden Sied-
lungsgebiet grösstenteils gegeben und nicht ausdehnbar, und daher müssen die Rahmenbedingungen 
und Möglichkeiten seiner Nutzung angepasst werden.  
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4.2. Gesamtvision 

 

Abbildung 37: Zukunftsbild 2040 Agglomeration Oberwallis  

 

Städtische Zentren 

Die städtischen Zentren von Brig, Visp und Naters sind die wichtigsten öffentlichen Lebensräume 
der Agglomeration. Hier spielt sich ein Grossteil des öffentlichen Lebens ab. Hier findet die Bevöl-
kerung Angebote in den Bereichen Gastronomie, Kultur, Einkauf, Vergnügen und öffentliche 
Dienstleistungen, umgeben von einem Netzwerk attraktiv gestalteter öffentlicher Räume und 
Plätze. Die städtischen Zentren haben zudem eine hohe Bedeutung im Tourismus sowie in Zusam-
menhang mit der Attraktivität der NEAT-Bahnhöfe Brig und Visp. Zwischen den Zentren von Brig 
und Naters besteht eine hohe Durchlässigkeit über den Bahnhof und den Rotten hinweg. Das städ-
tische Zentrum von Visp dehnt sich beidseits des Bahnhofs aus. Die städtischen Zentren entwickeln 
sich sukzessive weiter im Gebiet der dichten, städtischen Quartiere.  

 

Dorfzentren 

Die Dorfzentren sind die lokalen Treffpunkte in den dörflichen Strukturen und Siedlungsgebieten 
der Agglomeration. Fussgänger haben hier Priorität und der öffentliche Raum ist entsprechend für 
eine hohe Nutzungsvielfalt gestaltet. Gemeindeverwaltung, Kirche, Schulen und Restaurants fin-
den sich an diesen Orten ebenso wie Brunnen, Spielplätze oder Vereinslokale.  

 

Dichte städtische Quartiere 

Die dichten städtischen Quartiere gruppieren sich um die städtischen Zentren und ergänzen diese 
als wichtigste öffentliche Lebensräume. Hier finden sich neben den Angeboten der städtischen 
Zentren auch die wichtigen öffentlichen Einrichtungen im Gesundheitswesen, in der Bildung sowie 
Sportanlagen. Von grosser Bedeutung ist die Öffnung dieser Quartiere mit grosszügigen Grünanla-
gen wie dem Grüngürtel in Brig oder dem Landschaftsraum in Visp West, sowie den Gewässerräu-
men der Vispa oder der Saltina. Die Ausstrahlung dieser Quartiere ist städtisch, dicht, kompakt und 
mit einer stark reduzierten Präsenz des Autos im öffentlichen Raum.  
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Locker bebaute städtische Wohnquartiere  

Die locker bebauten städtischen Wohnquartiere sind zusammen mit den dichten, städtischen 
Quartieren die Hauptentwicklungsgebiete der Agglomeration für zusätzliche Wohnangebote. Sie 
liegen im Talboden und sind für Fuss- und Veloverkehr hervorragend zugänglich sowie gut durch 
den öffentlichen Verkehr erschlossen. Der Autoverkehr wird beruhigt in diesen Quartieren. Die öf-
fentlichen Räume sind Lebensräume für die Bevölkerung. Die Quartiere werden strukturiert durch 
Langsamverkehrsachsen zu den städtischen Zentren sowie zum Rotten, sowie durch ihre eigenen 
Quartierzentren im Umfeld öffentlicher Einrichtungen. Sie sind stark durchgrünt und offen zur um-
gebenden Landschaft 

 

Dörfliche Strukturen 

Die Siedlungsgebiete auf den Sonnenterrassen sowie in den Hanglagen haben dörflichen Charak-
ter, sowohl was die baulichen Typologien angeht als auch in der städtebaulichen Anlage beispiels-
weise mit Netzwerken von Plätzen und Treffpunkten anstelle einer Aufreihung von Gebäuden an 
Verkehrsachsen. Sie sind wenig dicht und stark durchgrünt. Programmatische und Dichte-Schwer-
punkte bilden sich um die dörflichen Zentren sowie um die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs.  

 

Arbeitsplatzgebiete 

Die Arbeitsplatzgebiete sind verdichtet und bieten mit innovativen Typologien die Möglichkeit, ver-
schiedenartige Arbeitsplatznutzungen im selben Gebiet, teilweise im selben Gebäude unterzubrin-
gen. Restflächen sowie die grossen Parkierungsflächen sind konsequent für die Verdichtung der 
Gebiete genutzt, so dass sie vorderhand nicht in die Landschaft hinaus erweitert werden müssen. 
Die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr ist optimiert und die 
Abhängigkeit vom Auto ist minimiert, für Besucher wie für Arbeitnehmende. Die Parkierung wird 
zentral organisiert. Die Gebiete sind aufgewertet, um attraktive Arbeitsumfelder zu bieten.  

 

Entwicklungsschwerpunkte (städtische, Arbeiten, Bahnhofsumfelder) 

Die Entwicklungsschwerpunkte vereinen zusammen mit den prioritären Verdichtungsgebieten ent-
lang der strukturierenden Ortsbus-Linien in den dichten städtischen Quartieren den Grossteil der 
Siedlungsentwicklung auf sich. Ihre öffentlichen Räume sind speziell sorgfältig gestaltet, und die 
Anordnung von Nutzungen, beispielsweise Gastronomie, Ausstellungsräume, co-working spaces 
oder work-out-Räume trägt zur Belebung des öffentlichen Raums bei. Sie sind stark durchgrünt 
und zugänglich und durchlässig für den Langsamverkehr.  

 

Aussichtspunkte  

Die Aussichtspunkte auf den Sonnenterassen wie auch vom Talboden auf die umliegende Gebirgs-
landschaft sind aufgewertet.  

 

Wasserläufe 

Die Wasserläufe und allen voran der Rotten sind als Grünkorridore und strukturierende Frei- und 
Naherholungsräume im Talboden und in den Siedlungsgebieten der Stadtgemeinden aufgewertet. 
Sie sind gut zugänglich und bilden die Grundlage für eine gute Klimaqualität in den Quartieren 
auch in den heissen Sommermonaten. Sie spielen für die Landwirtschaft eine bedeutende Rolle. 
Die Rhonekorrektion ist als einmalige Gelegenheit zur Aufwertung der landschaftlichen Qualitäten 
des Talbodens inklusive Siedlungsgebiet genutzt.  

 

Rotten-Cortège 

Der "Rotten-Cortège" (gemäss Siegerprojekts des Wettbewerbs für die Gestaltung der öffentli-
chen Räume der Rhone, BASE, 2019) ist ein grünes Band von Natur- und Naherholungsräumen im 
Talboden. Er verschränkt sich im Siedlungsgebiet mit den Netzwerken der öffentlichen Räume und 
ist an allen Stellen in der Agglomeration entsprechend gut zugänglich.  

 

Verbindungen und Zugänge zum Rotten und zur umgebenden Landschaft  

Die Querverbindungen zum Rotten wie auch zur umgebenden Landschaft aus dem Siedlungsge-
biet sind gestärkt und geöffnet. Sie sind punktuell ergänzt mit zusätzlichen Rottenbrücken, bei-
spielsweise zwischen Brig und Naters oder zwischen Visp und Lalden.  
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Strukturierende Frei- und Grünräume im Siedlungsgebiet der Stadtgemeinden  

Die strukturierenden Frei- und Grünräume sind gestärkt und durchgängig durch das Siedlungsge-
biet. Sie dienen der Naherholung, aber auch als attraktive Langsamverkehrsräume im Grünen mit-
ten im Siedlungsgebiet. Die Landschaft und der sogenannte "Grünraum" zwischen den Siedlungs- 
und Arbeitsgebieten, Infrastrukturen und Gewässern wird vornehmlich durch die Landwirtschaft 
geformt und ausgestattet. 

 

Parks und Freizeitanlagen im Siedlungsgebiet  

Die Parks und Freizeitanlagen im Siedlungsgebiet sind erweitert und ergänzt und bieten vielfältigen 
Nutzungen Raum.  

 

Siedlungstrenngürtel 

Die Siedlungstrenngürtel gliedern das Siedlungsgebiet und stellen wichtige Landschaftskorridore 
zwischen Naturräumen (beispielsweise vom Rotten an die Talflanken) sicher. Sie übernehmen zum 
Teil auch eine Rolle als Naherholungsgebiete.  

 

Langsamverkehrsverbindungen und Rote Meile 

Die Langsamverkehrsverbindungen im Talboden sind ausgebaut für alle Nutzergruppen. Es gibt 
Verbindungen für Freizeit- und langsame Nutzer, Verbindungen für Pendler, und Parcours für 
sportliche Betätigung. Die Rote Meile ist bis Baltschieder vervollständigt und gut im Siedlungsge-
biet sowie in den Landschaftsräumen verankert durch seitliche Zugänge. Sie findet ihre Fortsetzung 
in der grünen Meile Richtung Goms sowie Richtung Raron. Die Langsamverkehrsverbindungen im 
Talboden zwischen den Wohnquartieren, den städtischen Zentren und den Arbeitsplatzgebieten 
sind ergänzt durch ein feinmaschiges, attraktives Netzwerk für den Langsamverkehr innerhalb der 
Siedlungsgebiete.  

 

Bahnlinien, Bahnhöfe und Bahnhaltestellen 

Die Bahnhöfe Brig und Visp sind die Hauptverkehrsdrehscheiben der Agglomeration, sowohl im 
Binnenverkehr als auch in den Beziehungen in die alpinen Tourismusregionen und die benachbar-
ten Metropolitanräume und Agglomerationen. Sie sind zu attraktiven Hubs aufgewertet und sind 
durchlässig im Stadtgefüge. Ergänzt werden sie durch die zwischenliegenden Bahnhaltestellen im 
MGBahn-, BLS- und SBB-Netz, von Eggerberg, Eyholz und Bitsch. Diese Haltestellen übernehmen 
eine wichtige Funktion in der Erschliessung der Agglomeration durch den öffentlichen Verkehr. Sie 
sind ans Netz der strukturierenden Ortsbus-Linien angebunden. Durch ihre Lage am Rotten und bei 
den Rottenquerungen erschliessen sie auch den Flussraum als Naherholungsraum, sowie die dörfli-
chen Siedlungsgebiete zwischen Visp und Brig. Neue Bahnhöfe in der Talebene sind mittel bis 
langfristig zu prüfen. 

 

Strukturierende Ortsbus-Linien 

Die Hauptsiedlungsgebiete der Agglomeration in den Stadtgemeinden Brig, Visp und Naters sind 
durch strukturierende Ortsbus-Linien im Viertelstundentakt erschlossen. Die bestehende Linie in 
Naters ist vom Bahnhof Brig bis zur Bahnhaltestelle Gamsen verlängert und erschliesst Glis wie 
auch das Arbeitsplatzgebiet bei Gamsen. In Visp verbindet die strukturierende Ortsbus-Linie Eyholz 
mit dem Bahnhof und weiter mit der Lonza bis nach Baltschieder. Die strukturierenden Ortsbus-
Linien verlaufen auf zentralen und aus den Quartieren gut zugänglichen Achsen, auf denen gleich-
zeitig der Autoverkehr beruhigt wird. Ihr Anschluss an die Bahnhöfe und Bahnhaltestellen garan-
tiert eine optimale Vernetzung der Angebote des öffentlichen Verkehrs.  

 

Übergeordnetes Strassennetz 

Die Erschliessung der Agglomeration für den Autoverkehr ist über das übergeordnete Strassennetz 
organisiert. Die Erstellung der Umfahrungsstrassen von Visp und Brig Süd erlaubt die weitgehende 
Vermeidung von Durchgangsverkehr durch die städtischen Siedlungsgebiete. Die Verkehrsabwick-
lung auf dem Strassennetz im Siedlungsgebiet wird beruhigt und nach Möglichkeit reduziert.  
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4.3. Bausteine der Vision 

Die Gesamtvision einer "mediterranen Alpenstadt" lässt sich mit 6 Bausteine präzisieren, die in 2 
Hauptthemen gebündelt sind. Jeder Baustein wird in einer Teilstrategie konkretisiert (siehe Kapitel 6). 

 

Abbildung 38: sechs Bausteine der Vision 

Die Bausteine sind in den nächsten Kapiteln präsentiert. In diesem Kapitel werden, für jeden Baustein 
der Vision, folgende Aspekte beleuchtet. 

• Die Grundhaltung zeigt, warum der Baustein für die Attraktivität und Entwicklung der Agglome-
ration wichtig ist.  

• Die Grundprinzipien zeigen auf, wie sich der Baustein räumlich in der Agglomeration nieder-
schlägt. 

Im Kapitel 6 "Teilstrategien" werden die Bausteine verfeinert (Konzepte) und konkrete Massnahmen 
werden davon abgewickelt.  
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4.3.1. Öffentlicher Raum 

Grundhaltung 

Der Bevölkerung stehen für das tägliche Leben attraktive und vielfältig nutzbare öffentliche Räume zur 
Verfügung. Der Schritt aus Gebäuden oder Fahrzeugen in den öffentlichen Raum ist ein Vergnügen. 
Mit dem Velo oder "in den Pantoffeln" zur Arbeit ist möglich und wird intensiv praktiziert.  

Öffentliche Räume und Treffpunkte sind eine zentrale Voraussetzung für ein aktives und vielfältiges 
öffentliches Leben. Sie müssen je nach Standort und Rolle verschiedensten Bedürfnissen gerecht wer-
den. Wo nötig, sind neue Treffpunkte und Zentren zu schaffen oder die bestehenden Räume zu er-
weitern, damit die Nutzungsvielfalt sich entfalten kann. Dabei sind Bevölkerungswachstum aber auch 
die Diversifizierung der Nutzergruppen und ihrer Bedürfnisse zu beachten. 

Die Agglomeration Brig-Visp-Naters verfügt über eine Vielzahl öffentlicher Räume, die in den letzten 
Jahren zum Teil bereits aufgewertet wurden oder in entsprechenden Verfahren sind. Dies betrifft die 
Stadtzentren und die beiden Bahnhöfe, aber auch fast alle dörflichen Zentren.  

Die Arbeit in den Stadtzentren und um die Verkehrsknoten ist in den nächsten Jahren weiterzuführen. 
Die Zentren städtischen Zuschnitts sind auszudehnen, z.B. von Brig über den Grüngürtel hinaus bis 
zum Zentrum von Glis, nach Osten über den Rhonesandplatz / Zirkusplatz bis zur Fernuni, sowie über 
den Rotten mit Anbindung ans Zentrum von Naters, oder in Visp über den Bahnhof hinaus bis zum 
Lonzaplatz und in die Quartierplangebiete nördlich des Bahnhofs, um grössere zusammenhängende 
städtische Gebiete zu schaffen. Dies ist für das öffentliche Leben ebenso wichtig wie für die Auswei-
tung der Gebiete, welche für zentrumssuchende neue Einwohner in Frage kommen.  

Umgekehrt ist das Augenmerk auch vermehrt auf die Quartiere und Arbeitsplatzgebiete zu legen, die 
heute noch kaum in den Genuss von Aufwertungsmassnahmen im öffentlichen Raum kommen.  

Grundprinzipien des Systems an öffentlichen Räumen  

Das System an öffentlichen Räumen in der Agglomeration ist um die Zentren der Städte, Dörfer und 
Quartiere aufgebaut. Drei Gebiete haben heute den Charakter städtischer Hauptzentren: die Zentren 
von Brig-Glis, Naters und Visp. Für Brig und Naters gilt, dass die Zentren in den kommenden Jahren 
zusammenwachsen sollen, um ein grosses Kerngebiet des östlichen Teils der Agglomeration zu bilden. 
Im Zentrum der Weiterentwicklung der städtischen Hauptzentren stehen für Visp, Naters und Brig-Glis 
die Bahnhöfe Brig und Visp. Für beide Verkehrsknoten ist vorgesehen, die bereits ausgeführten Auf-
wertungsmassnahmen weiterzuführen und die Bahnhöfe auf alle Seiten hin gut im Stadtgebiet zu 
verankern und zu einem integralen Teil der öffentlichen Räume der städtischen Hauptzentren zu ma-
chen. Die entsprechende Projektdynamik ist eine Chance für die Agglomeration, um die Aufwertung 
der urbanen Zentren grossräumig weiterzuführen.  

Zusätzlich zu den städtischen Hauptzentren sind die Haupt-Siedlungsgebiete im Talboden durch städ-
tische Nebenzentren strukturiert. Während jene von Naters Ost, Glis, Glis-Bildackerkreisel und Visp-
Eyholz städtischen Charakter haben, bleibt jenes von Baltschieder auch in Zukunft eher dörflich ge-
prägt.  

An den Talflanken am Hangfuss und auf den Sonnenterrassen verfügen die Dörfer ihrerseits ebenfalls 
über Zentren. Dabei handelt es sich um die alten Dorfkerne um Kirche, Schule und / oder Gemeinde-
haus, oder aber um neu geschaffene Räume wie beispielsweise in Ried-Brig in Zusammenhang mit der 
Verlagerung der öffentlichen Einrichtungen an die Kantonsstrasse. Die Aufwertung dieser Zentren hat 
zum Teil den Fokus auf den öffentlichen Raum gelegt, während in anderen Fällen auch eine bauliche 
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Erneuerung und / oder die Erstellung neuer öffentlicher Einrichtungen Teil einer grösseren Zentrums-
entwicklung ist. 

In den städtischen Quartieren, den Dörfern und den Arbeitsplatzgebieten sind punktuell Treffpunkte 
vorhanden. Hier geht es darum, flächendeckend die Aufenthaltsqualität und Nutzungsvielfalt im Aus-
senraum zu verbessern. 

Die öffentlichen Räume der wichtigen Langsamverkehrsverbindungen (repräsentiert in Abbildung 39 
durch die Rote Meile – rote Linie) und der wichtigen Siedlungsstrukturierenden Achsen (repräsentiert 
in Abbildung 39 durch die strukturierenden Ortsbus-Achsen) gehören ebenfalls zu den prioritär aufzu-
wertenden öffentlichen Räumen. 

 

 

Abbildung 39: Vision 2040 öffentlichen Räume 
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4.3.2. Landschaft 

Grundhaltung 

Die Gebirgslandschaft ist ein wichtiger Grund, warum man im Oberwallis leben und arbeiten will. Sie 
ist unmittelbar aus dem Siedlungsgebiet der Agglomeration sicht-, erleb- und nutzbar. Dazu kommt 
die eigene landschaftliche Qualität des Talbodens ausgehend vom Rotten und den weiteren Fluss- und 
Bachläufen, welche das Siedlungsgebiet ebenso wie den Talboden als Ganzes strukturieren.  

Die landschaftliche Qualität im multifunktionalen Talboden ist zu stärken. Insbesondere die Wasser-
läufe und Flusskorridore sowie die umgebende Landschaft der Talflanken sind als Erholungsräume 
nutzbar und zugänglich zu machen. 

Heute liegt mit der 3. Rhonekorrektion ein Projekt vor, das im ganzen Talboden und im Siedlungsgebiet 
eine landschaftliche Dynamik erzeugen wird. Zwar ist der Anspruch der Rhonekorrektion primär die 
Sicherung der Talebene vor Hochwassern. Nebenziel ist aber eine Aufwertung der öffentlichen Räume. 
Die durch das Projekt Rhonekorrektion entwickelte Gestaltungsgrundsätze sollen von den anderen 
Akteure übernehmen und umgesetzt werden und zu einer Aufwertung des Lebensraums im Talboden, 
von einer Flanke zur anderen, beitragen. Dabei stehen verkehrsrelevante Aspekte (Langsamverkehr auf 
den Dämmen, Brücken, Öffnung des Bahnhofs Brig nach Naters) ebenso im Vordergrund wie die Nut-
zung der Landschaft des Flusskorridors als durchgängiger, verbindender Naherholungsraum von Bitsch 
bis Baltschieder (in der Terminologie der Rhonekorrektion der "parc urbain"), und die Vernetzung des 
Rotten mit seinem Umfeld über die seitlichen Zuflüsse und Alleen in die Quartiere. Speziell zu beachten 
sind die zeitlichen Vorgaben der Rhonekorrektion, da hier eine Projektdynamik entsteht, die von ihren 
eigenen zeitlichen Abläufen und Abhängigkeiten diktiert wird.  

Das Augenmerk auf die landschaftliche Qualität des Talbodens und des Siedlungsgebiets ist auch im 
Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels zu verstehen, der im Kanton Wallis gemäss Progno-
sen speziell ausgeprägt ausfallen wird. Auch im “plan guide” der 3. Rhonekorrektion hat dieser Aspekt 
einen hohen Stellenwert.  

Grundprinzipien der Landschaftsstruktur 

Die Landschaftsstruktur in der Agglomeration besteht aus drei sich durchdringenden Systemen: dem 
Landschaftssystem ausgehend vom Rotten, den siedlungsstrukturierenden Frei- und Naherholungsräu-
men und der offenen Landschaft der Talflanken und Sonnenterrassen.  

Das Landschaftssystem ausgehend vom Rotten besteht einerseits aus dem Flussraum selbst und ande-
rerseits aus den Landschaftsräumen, die quer dazu verlaufen. Der Flussraum oder Landschaftskorridor 
des Rotten ist das stärkste verbindende Element der Agglomeration. Er definiert sich über die Topo-
grafie, heutige und historische Schwemmbereiche des Rotten, Natur- und Naherholungsgebiete ent-
lang des Flusses, Flächen, die in Zusammenhang mit den Massnahmen der Rhonekorrektion Verände-
rungen erfahren, sowie die Quartiere des Siedlungsgebiets, die in engem Bezug zum Rotten stehen 
und einen grossen Teil ihrer Aussenraumqualität aus der Nähe zum Fluss ziehen. Die Bahnlinien südlich 
des Rotten durchschneiden diesen cortège, bilden jedoch nicht die Grenze des Flussraums. Wichtig 
sind die Zugangspunkte zum Flussraum, sei es lokal aus den Quartieren, sei es von den Haltestellen 
des öffentlichen Verkehrs (Bahn, strukturierende Buslinien) her. Die 3. Rhonekorrektion nimmt den 
Flussraum in ihrem Leitplan (plan guide) als "cortège" auf. Im Kern des Flussraums liegen die Uferbe-
reiche und Dämme als Räume mit direktem Bezug zum Rotten und Träger regionaler und überregio-
naler Langsamverkehrsverbindungen. Sie werden in der Rhonekorrektion als "berges programmées" 
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bezeichnet. Der Cortège beinhaltet wertvolle landwirtschaftliche Böden, die durch ihre Bewirtschaf-
tung ebenfalls zur Offenhaltung der Landschaft und der Naherholung beitragen 

Die quer zum Rotten verlaufenden Landschaftsräume umfassen die Korridore der seitlichen Wasser-
läufe (z.B. die Vispa, Baltschiederbach, Gamsa, Mundbach, Saltina, Kelchbach), welche als Grünzüge 
und Langsamverkehrskorridore durchs Siedlungsgebiet verlaufen, sowie die landschaftlich gestalteten 
Zugänge aus den Quartieren und dörflichen Siedlungsgebieten zum Rotten. Die 3. Rhonekorrektion 
nimmt diese Landschaftsräume als "armature" auf, bestehend aus den seitlichen Wasserläufen ("af-
fluents"), den als Alleen gestalteten Verbindungen zwischen Rotten und den Zentren im Siedlungsge-
biet, sowie weiteren seitlichen Landschaftskorridoren, welche zusammen die klimatische Wirkung des 
Rotten ins Siedlungsgebiet bringen ("échappées de fraicheur").  

Die siedlungsstrukturierenden Freiräume konzentrieren sich auf die Hauptsiedlungsgebiete der Agglo-
meration. Dazu gehören einerseits die landschaftlich und stadträumlich sehr ausgeprägten Korridore 
von Vispa, Saltina und Kelchbach, andererseits der Grüngürtel um die Innenstadt von Brig sowie der 
grosse Freiraum in Visp West. Wichtig sind zudem der Erhalt und die Stärkung der Siedlungstrenngürtel 
zwischen den Siedlungsgebieten. 

Die offene Landschaft der Talflanken und Sonnenterrassen markiert als drittes Element der Land-
schaftsstruktur der Agglomeration den Übergang und Zugang zur alpinen Hochgebirgslandschaft. Sie 
bildet zusammen mit dem Rotten und den siedlungsstrukturierenden Freiräumen den herausragenden 
landschaftlichen Rahmen für Naherholung, Lebensqualität und Klimakomfort in der Agglomeration, 
aber auch für Biodiversität und Natur sowie für die Landwirtschaft. Mit der Begrenzung des Siedlungs-
gebiets (s. Strategie A3 "das Siedlungsgebiet sorgfältig gestalten und weiterentwickeln") wird sicher-
gestellt, dass die offene Landschaft auch wirklich offen bleibt. 

Die Landwirtschaft stellt auf der Ebene der Agglomerationsgemeinden einen wichtigen Wirtschafts-
zweig dar. Die Landschaft und der sogenannte "Grünraum" zwischen den Siedlungs- und Arbeitsge-
bieten, Infrastrukturen und Gewässern wird vornehmlich durch die Landwirtschaft geformt und aus-
gestattet. Dabei werden die Flächen im Talgrund und auf der Hangterrasse von Ried-Brig / Termen 
vorwiegend intensiv (Fruchtfolgeflächen) und diejenigen an den steileren Talflanken tendenziell exten-
siv genutzt. 

 

Abbildung 40: Vision 2040 Landschaft  



Agglomerationsprogramm 4. Generation Agglomeration Brig-Visp-Naters 

74 mrs partner | Güller Güller 

4.3.3. Siedlungsgebiet 

Grundhaltung 

Bei der Weiterentwicklung des Siedlungsgebiets stehen drei Aspekte im Vordergrund: der sorgfältige 
Umgang mit der Ressource Boden, die gute Koordination mit dem Verkehr, und die städtischen Qua-
litäten des Siedlungsgebiets.  

Beim sorgfältigen Umgang mit der Ressource Boden geht es um die Begrenzung des Siedlungsgebiets. 
Dabei sind drei komplementäre Aspekte von Bedeutung: (1) die Festlegung von eigentlichen Grenzen 
des Siedlungsgebiets (Trennung von Bau- und Nicht-Baugebiet), (2) die Förderung der Entwicklung in 
prioritären, gut erschlossenen Gebieten (Verdichtungs- und Aufwertungsgebiete), und gleichzeitig (3) 
die Entschleunigung der Entwicklung in anderen, nicht prioritären Gebieten. 

Die Siedlungsentwicklung findet in erster Linie im Talboden in den gut durch den öffentlichen Verkehr 
und komfortabel mit dem Langsamverkehr erschlossenen Gebieten statt. Mit Verdichtung und Innen-
entwicklung kann der Grossteil der Entwicklung der Agglomeration in den kommenden Jahrzehnten 
bewältigt werden. Der Agglomeration kommt entgegen, dass die Nachfrage der mutmasslichen 
Neuzuzüger – Fachkräfte für die ansässigen Unternehmen – sich grösstenteils auf Gebiete mit einer 
hohen Erschliessungsqualität sowie mit einem städtischen Charakter konzentrieren wird. Damit wird 
Druck von der Entwicklung der Dörfer auf den Sonnenterrassen und in peripheren Lagen der Agglo-
meration genommen.  

Bei den städtischen Qualitäten des Siedlungsgebiets legt die Agglomeration den Nachdruck auf die 
Bildqualität der Zentren und Quartiere, die einen wichtigen Faktor der Attraktivität der Agglomeration 
bilden. Gleichermassen wichtig ist auch der Spielraum zur Entfaltung und Belebung attraktiver öffent-
licher Räume, der Bezug des Siedlungsgebiets zur Landschaft und die Präsenz der Landschaft im Sied-
lungsgebiet, was in den städtebaulichen Typologien seinen Niederschlag finden muss.  

Grundprinzipien Entwicklung Siedlungsgebiet 

Es werden im Wesentlichen zwei Typen Siedlungsgebiet unterschieden für die Agglomeration. Die 
mehr oder weniger dichten städtischen Gebiete und Quartiere im Talboden (Brig-Glis, Naters, Visp, 
Baltschieder) bilden den ersten Typ. Sie stellen die Hauptgebiete für die Siedlungsentwicklung dar (Ab-
bildung 41: rote Flächen) und verfügen über die grössten Bauland-Reserven und die besten Erschlies-
sungsbedingungen für den Langsam- und den öffentlichen Verkehr (Bahn und strukturierende Busli-
nien). Ihre Lage bezüglich der Arbeitsplatzgebiete im Talboden ermöglicht es, einen Grossteil des all-
täglichen Binnen-Pendlerverkehrs mit dem öffentlichen Verkehr oder sogar zu Fuss oder mit dem Velo 
zu bewältigen.  

Die locker und kleinteilig bebauten dörflichen Strukturen an den Hangfüssen (Lalden, Brigerbad, Bitsch) 
und auf den Sonnenterrassen (Eggerberg, Ried-Brig, Termen sowie in Naters Birgisch und Mund) bilden 
den zweiten Typ. Sie sind nicht prioritär für die Siedlungsentwicklung, werden aber auch nicht umfas-
send eingeschränkt in ihrer Dynamik. Wichtig ist, dass die Bildqualität der Dörfer gepflegt wird – eine 
Ambiance bestehend aus kleinteiligen Bauten, einem vielfältigen Netzwerk von Plätzen und öffentli-
chen Räumen, und einem starken Bezug zur Landschaft.  

Für beide Typen gilt, dass die Priorität auf der Innenentwicklung liegt und verbleibende Aussenreserven 
zeitlich zurückgestellt werden. Die landschaftlichen Strukturen im Umfeld der Siedlungsgebiete werden 
so nicht mehr und nicht früher beansprucht als nötig, und die Siedlungskörper bleiben kompakter, was 
die Koordination mit der Erschliessung durch den öffentlichen und Langsamverkehr vereinfacht.  
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Die Entwicklungsschwerpunkte liegen allesamt im Talboden. Die grossen Arbeitsplatzschwerpunkte 
(blaue Sterne) sind alle gefordert, um in den kommenden Jahren das Wirtschaftswachstum in den 
bestehenden Flächen aufzunehmen (Verdichtung) und eine Auslagerung in benachbarte Regionen 
(Chippis, Gampel, Leuk, Raron) zu vermeiden, sowie um gleichzeitig die Standortqualität am Arbeits-
platz zu verbessern im Sinn der städtischen Qualitäten des öffentlichen Raums sowie der öffentlich 
zugänglichen Versorgungsangebote und der Erschliessungsstrukturen des Langsamverkehrs.  

Die Entwicklungsschwerpunkte Wohnen / Arbeiten in den städtischen Gebieten des Talbodens (Abbil-
dung 41: kleine, rote Sterne) sind Teil der prioritären Verdichtungsgebiete im Umfeld der Angebote 
des hochwertigen öffentlichen Verkehrs. Sie sind Objekt von grossmassstäblichen Planungen und ver-
fügen über grosse Reserven. Die Gebiete um die bestehenden respektive langfristig geplanten Bahn-
haltestellen Eyholz und Eyholz-Lalden sind dabei mit einem längeren Zeithorizont zu betrachten als die 
zentraler liegenden Gebiete und laufenden Projekte in Naters, Brig-Glis, Visp oder Baltschieder.  

 

 

Abbildung 41:  Strategie-Schema Siedlung 2040. Die Koordination mit dem Angebot im öffentlichen Verkehr 
(Bahn und strukturierenden Ortsbus-Linien sowie LV-Achsen, hier repräsentiert durch die rote 
Meile) ist optimiert. 
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4.3.4. Fuss- und Veloverkehr 

Grundhaltung 

Der Langsamverkehr bildet zusammen mit dem öffentlichen Verkehr den Grundpfeiler der täglichen 
Mobilität in der Agglomeration. Auch wenn ein Teil eines Weges mit einem motorisierten Fahrzeug 
zurückgelegt wird, erfolgt die erste und letzte Etappe des Weges zu Fuss oder mit dem Velo. Ob beim 
Verlassen des Hauses, des Arbeitsplatzes oder jeder weiteren Aktivität: der erste Schritt im öffentlichen 
Raum wird die Wahl des Verkehrsträgers in der gesamten Reisekette stark beeinflussen. Es ist daher 
wichtig, den Langsamverkehr systematisch auf allen Interventionsebenen, von grossen Vorhaben wie 
neuen Rottenbrücken bis zu kleinen Interventionen im Strassenraum, zu berücksichtigen und stärker 
zu gewichten. 

Es gibt in der Agglomeration keinen Ort, der nicht eine besondere Aufmerksamkeit für den Fuss- und 
Veloverkehr verdienen würde. Zentrale Anliegen dazu sind die Orientierung der Aussenräume am Mas-
sstab der FussgängerInnen und VelofahrerInnen, die Kontinuität der Wege, die Errichtung neuer Que-
rungsmöglichkeiten, die Aufenthaltsqualität und die Parkierungsmöglichkeiten für Velos. Um den Fuss- 
und Veloverkehr effektiv zu fördern, muss die Logik der Verteilung des öffentlichen Raums auf seine 
verschiedenen Nutzergruppen umgekehrt werden: alle öffentlichen Räume sollen in erster Linie Räume 
sein, in welchen sich FussgängerInnen und VelofahrerInnen willkommen fühlen. Strassenräume sollen 
nicht reine Verkehrsflächen sein, die den Fussgängern nur ein kleiner Rest auf der Seite lassen. 

Die dauerhafte Verbesserung der Qualität der Fuss- und Velowegnetze berücksichtigt die differenzier-
ten Bedürfnisse des Langsamverkehrs je nach Reisezweck und Nutzerprofil. Diese unterschiedlichen 
Bedürfnisse erfordern spezifische Antworten. Es werden drei Arten von täglichen Bedürfnissen identi-
fiziert: 

• Alltägliche und schnelle Wege  
hier geht es in erster Linie um Pendlerbeziehungen (zur Arbeit, zur Bildungsstätte, …). Diese Wege 
werden hauptsächlich von regelmässigen Nutzern praktiziert, die schnelle und direkte Routen be-
vorzugen. 

• Zugang zu Zentralitäten, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Quartieren  
hierbei handelt es sich um kürzere Wege, die täglich mehrmals unternommen werden, um Ge-
schäfte, Dienstleistungen, eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs oder eine Privatperson in 
einer Nachbarschaft zu erreichen. Sie werden von allen Arten von Benutzern zurückgelegt. Dazu ist 
ein feinmaschiges Netz von Wegen und Routen nötig. 

• Freizeitausflüge oder Naherholungswege  
diese werden häufig in einer Gruppe (beispielsweise mit der Familie) genutzt und die entsprechen-
den Ausflüge haben oft eine Freizeitanlage oder ein Naherholungsgebiet als Ziel. Sie werden aber 
auch alleine unternommen (Spaziergänge, sportliche Aktivitäten). Freizeitausflüge oder Naherho-
lungswege werden von allen Arten von Benutzern zurückgelegt. 

Das Thema Sicherheit ist für alle Arten des Langsamverkehrs von Bedeutung. 

Grundprinzipien der Fuss- und Veloverkehrsnetze 

Die Teilstrategie Fuss- und Veloverkehr legt eine Netzstruktur fest, die auf die urbane und landschaft-
liche Struktur der Agglomeration abgestimmt ist. Sie berücksichtigt die oben erwähnten Arten von 
Bedürfnissen.  
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Folgende Prinzipien gelten als Basis für die Weiterentwicklung der Langsamverkehrsnetze. Die Rote 
Meile stellt das Rückgrat der ganzen Agglomeration dar, sowohl für den Fuss- wie auch für den Velo-
verkehr. Sie verläuft getrennt vom motorisierten Verkehr oder auf Strassen mit geringem Verkehrsauf-
kommen. Die Zugänge weisen eine hohe Bedeutung für die Attraktivität des Netzes auf und sind 
ebenso sorgfältig zu behandeln wie die Rote Meile. Gewisse Verbindungen und Wegführungen brau-
chen neue Fluss- oder Infrastrukturquerungen, beispielsweise eine Brücke, einen Steg oder eine Pas-
serelle. 

Direkte und schnelle Routen stehen auf dem strukturierenden Strassennetz zur Verfügung und sind 
vor allem auf funktionale und schnelle Zwecke ausgerichtet. Das gesamte Strassennetz bildet die 
Grundstruktur für den Fuss- und Veloverkehr im täglichen Gebrauch (nicht dargestellt). Jede Strassen-
intervention soll als Gelegenheit wahrgenommen werden, um die Qualität der Gestaltung zugunsten 
des Fuss- und Veloverkehrs zu erhöhen. Eine speziell hohe Zugänglichkeit und Durchlässigkeit der bei-
den Hauptverkehrsknoten, der Bahnhöfe Brig und Visp, ist dauerhaft zu sichern und mit konkreten 
Massnahmen weiterzuentwickeln.  

Ein ruhigeres, erholsames Netzwerk von Promenaden verbindet die urbanen und landschaftlichen 
Schwerpunkte miteinander. Diese Routen entsprechen dem Bedürfnis nach komfortabler Fortbewe-
gung. Sie nutzen das Vorhandensein der Gewässerkorridore und profitieren von der grossen Chance 
der 3. Rhonekorrektion. Wie bei der Roten Meile (Alltagsmobilität) sind auch bei den Promenaden die 
möglichst grosse Anzahl und Vielfalt der Zugänge wichtig. In der 3. Rhonekorrektion wird zwischen 
zwei Dämmen unterschieden, nämlich zwischen einem aktiven Damm (Damm für den kantonalen Rad-
weg) und einem ruhigen und naturnahen Damm. 

Die Landschaft des Talbodens der Agglomeration, der umgebenden Talflanken und des Hochgebirges 
ist die Visitenkarte des Oberwallis. Viele Wanderungen und Touren (auch mit Mountainbikes) starten 
in der Agglomeration. Die Routen von den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs bis zu den Wander-
wegen müssen angenehm und sicher zurückgelegt werden können. 

 

 

Abbildung 42: Strategie-Schema Netzwerkstruktur Fuss- und Veloverkehr 
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4.3.5. Öffentlicher Verkehr 

Grundhaltung 

Der öffentliche Verkehr ist in Kombination mit dem Langsamverkehr das effizienteste Verkehrsmittel 
in Bezug auf Flächen- und Energieverbrauch. Um die Effizienz des Verkehrssystems hinsichtlich be-
grenzter räumlicher und finanzieller Ressourcen zu steigern, ist die Entwicklung des öffentlichen Ver-
kehrs erforderlich. 

Die künftige Mobilitätszunahme für Alltagszwecke und Freizeitnutzungen muss hauptsächlich durch 
den öffentlichen Verkehr absorbiert werden, damit die Funktionalität des Verkehrssystems weiterhin 
gewährleistet werden kann. Das System des öffentlichen Verkehrs ist teilweise zu ergänzen, um heute 
unzureichend bediente Gebiete zu erschliessen. Es muss effizienter für alle Nutzer werden und inner-
halb der Hauptsiedlungsgebiete der Agglomeration im Talboden eine städtische Angebotsqualität er-
reichen. Eine Weiterentwicklung des Ortsbusnetzes und eine gute Verbindung mit dem Bahnnetz sol-
len die Attraktivität des Angebots im öffentlichen Verkehr steigern. 

Der öffentliche Verkehr (vor allem die Bahn) ist bereits heute ein privilegiertes Verkehrsmittel für den 
Zugang zu touristischen Regionen. Es gilt, die Synergien zwischen dem Angebot für Tourismusregionen 
und den Reisemöglichkeiten innerhalb der Agglomeration zu maximieren. 

Das System des öffentlichen Verkehrs soll als Hauptträger der Mobilitätszunahme und als Rückgrat der 
Siedlungsentwicklung stark verbessert werden. Die Gemeinden und der Kanton sorgen dafür, dass 
sowohl das regionale Netz wie auch das Ortsbusnetz Hauptpfeiler der Mobilität werden. 

Grundprinzipien des Netzes des öffentlichen Verkehrs 

Die Teilstrategie öffentlicher Verkehr legt eine Netzwerkstruktur fest, die als Rückgrat der Siedlungs-
entwicklung dient. 

Die Bahn stellt einerseits die Verbindungen der Agglomeration mit den Nachbarregionen für Freizeit-, 
tägliche und touristische Zwecke (in Richtung Unterwallis und Lausanne, Bern, Italien und Goms / Gott-
hard) sicher. Andererseits stellt die Bahn auch hocheffiziente Verbindungen innerhalb der Agglomera-
tion mit derzeit fünf Bahnhöfen und -haltestellen sicher.  

Von grossem Vorteil für die Agglomeration ist die Parallelführung der MGBahn und der SBB in der 
Talebene. Dies ermöglicht eine Trennung beziehungsweise Komplementarität der Funktionen zwischen 
den zwei Infrastrukturen. Die Bahn (MGBahn und / oder SBB) könnte in Zukunft im Talboden eine 
wichtigere Rolle für die Erschliessung der Agglomeration übernehmen. Die Zahl der Bahnhaltestellen 
zwischen Visp und Brig-Glis könnte mittel- bis langfristig erhöht werden. Die Machbarkeit und Zweck-
mässigkeit neuer Bahnhöfe soll überprüft werden. 

In beiden Teilagglomerationen, um Visp wie auch im Bereich Brig / Naters, soll jeweils eine strukturie-
rende städtische Buslinie als Rückgrat der Entwicklung dienen. Diese Linien verkehren auf den struktu-
rierenden städtischen Achsen. Ihre Haltestellen liegen an strategischen Standorten und sind gut sicht-
bar auf den wichtigen Plätzen und Kreuzungen. Die Busse verkehren im Viertelstundentakt und wer-
den stark priorisiert. Theoretisch endet jede Linie an beiden Enden in einer Zentralität, allenfalls mit 
Bahnhaltestelle. Dies ist heute in Bitsch und Eyholz möglich. Eine langfristige Neueröffnung der Bahn-
haltestelle Gamsen könnte eine zusätzliche Verknüpfung Bahn-Bus am Ende des Industriegebiets Gam-
sen ermöglichen. In Baltschieder ist eine solche Verknüpfung dagegen nicht möglich, weil die Ge-
meinde nicht von der MGBahn bedient wird und ein Bahnhof auf der SBB-Strecke östlich von Visp 
längerfristig kaum Potenzial aufweist. 
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Städtische Sekundär-Buslinien erschliessen weitere Quartiere. Diese Linien ermöglichen einen direkten 
Zugang aus den Wohnquartieren zu den Zentren und zur Bahn. Wenn möglich sind die sekundären 
Linien am Bahnhof durchgebunden, um neue direkte Verbindungen zwischen Teilgebieten des Talbo-
dens zu bieten. 

Die regionalen Linien spielen auch für die Agglomeration eine wichtige Rolle als Zugang zu den Zen-
tren, zu den Arbeitsplatzgebieten und zur Bahn. Die internationale Simplon-Linie ermöglicht beispiels-
weise eine schnelle Verbindung für Ried-Brig zum Hauptbahnhof Brig. Die Verlängerung der regionalen 
Linien in Visp bis zum Spital ermöglicht eine städtische Erschliessung des Zentrums: sie sind eine ver-
nünftige Alternative zu einer Ortsbuslinie, die zu kurz wäre. Eine erhöhte Synergie zwischen Ortsbus- 
und Regionallinien ist zu untersuchen. 

Der Tourismusverkehr in Richtung Blatten kann an Spitzentagen zu hohen Belastungen des Strassen-
netzes im Zentrum von Naters führen. Um den Anteil des öffentlichen Verkehrs bei dieser Beziehung 
zu erhöhen, kann mittel- bis langfristig die Machbarkeit einer Seilbahnverbindung vom Bahnhof Brig 
bis Blatten geprüft werden, allenfalls gleichzeitig mit einer Verbindung zum Tourismusgebiet Riederalp. 

 

Abbildung 43:  Strategie-Schema Struktur des Netzwerks des öffentlichen Verkehrs 



Agglomerationsprogramm 4. Generation Agglomeration Brig-Visp-Naters 

80 mrs partner | Güller Güller 

4.3.6. Motorisierter Individualverkehr 

Grundhaltung 

Die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes im Oberwallis ist eine wichtige Gelegenheit, um die Or-
ganisation und den Betrieb des Strassennetzes in der ganzen Agglomeration anzupassen und weiter-
zuentwickeln. Die MIV Strategie bettet sich ein in die 3V-Logik (siehe Kap. 4.1):  

- Verkehr vermeiden: kompakte und gemischte Siedlungsstrukturen weiterentwickeln 
- Verkehr verlagern: Modalsplit-Verlagerung durch eine multimodale Verkehrsstrategie und 

eine Förderung der aktiven Mobilitätsformen; räumliche Verlagerung des motorisierten 
Individualverkehrs auf das Nationalstrassennetz 

- Verkehr verträglich gestalten: Der Betrieb und die Gestaltung des Strassennetzes passt sich 
an die örtlichen Gegebenheiten an und setzt eine hohe Priorität auf der Lebensqualität. 

Die Verkehrsorganisation und -betrieb in den Siedlungsgebieten wird, basierend auf folgenden zwei 
Hauptprinzipien schrittweise angepasst: 

- Die grossen Verkehrsströme konzentrieren sich auf dem National- und Hauptstrassennetz:  
Stichwort "umfahren anstatt durchfahren". Nicht nur der Transitverkehr soll auf die Auto-
bahn verlagert werden, sondern auch ein Teil des Ziel- und Quellverkehrs der Agglomera-
tion. 

- Eine Verlagerung des Transitverkehrs und teilweise auch des Ziel- und Quellverkehrs auf die 
nationalen Infrastrukturen schafft eine wichtige Voraussetzung, die Dominanz des motori-
sierten Individualverkehrs in den Siedlungsgebieten im Talboden und in der ganzen Agglo-
meration zu verringern. Die Entwicklung des Nationalstrassennetzes ist mit einer integralen 
Strassenraumgestaltungsstrategie zugunsten des Fussgängerverkehrs und der Lebensqualität 
(mit Reduktion der dominanten Präsenz der Parkierung) begleitet. Der Verkehr auf den städ-
tischen Achsen ist beruhigt. Er passt sich den örtlichen Gegebenheiten an und nicht umge-
kehrt. Es geht primär um die Bedürfnisse derer, die in einem Ort wohnen, und erst in zweiter 
Linie um jene der Personen, die durchfahren wollen. 

Das Parkraummanagement ist Teil der Strategie für den motorisierten Individualverkehr. Eine konsis-
tente und mit den übergeordneten Zielen koordinierte Parkraummanagement-Strategie trägt zu einer 
zielführenden Veränderung des Mobilitätsverhaltens bei und ermöglicht einen effizienteren Betrieb des 
Verkehrsnetzes. Die bereits heute in den Zentren angewandten Prinzipien der Parkraumbewirtschaf-
tung sind zu stärken, zu ergänzen und zu erweitern. 

Grundprinzipien für das Netz des motorisierten Individualverkehrs 

Die Erreichbarkeit der Region wird durch die Nutzung des National- und Hauptstrassennetzes und sei-
ner Anschlüsse organisiert. Der Zugang zu den Hauptsiedlungsgebieten ist so organisiert, dass der 
grösste Teil der Fahrt auf den National- oder Hauptstrassen zurückgelegt wird. An den Knoten wird 
der motorisierte Individualverkehr prioritär auf das National- und Hauptstrassennetz gelenkt. 

Von den Autobahnanschlüssen bzw. Hauptstrassenausfahrten aus wird die Zufahrt zu den städtischen 
Gebieten durch "Einzugsgebiete" organisiert. Zwischen diesen Gebieten bleibt die Durchlässigkeit 
zwar möglich, aber mit stark reduzierter Geschwindigkeit und Verkehrsbedingungen, die sich den ört-
lichen Gegebenheiten anpassen. Von der Autobahn aus wird der Verkehr gebremst. Eine Priorisierung 
des öffentlichen Verkehrs kann, je nach Bedarf, durch Lichtsignalanlagen gewährleistet werden. 
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Der Strassenraum soll in den Zentrumsbereichen stark umgestaltet werden. Hier gilt das Prinzip der 
Koexistenz der Verkehrsmittel, der Strassenraum ist attraktiv für alle Nutzer. In den Quartieren wird ein 
Verkehrsberuhigungsregime, auf den Hauptverkehrsstrassen eine innovative Strassenraumgestaltung 
umgesetzt (beispielsweise flächiges Queren in Ortszentren). 

Innerhalb der Stadt zielt die Strassenhierarchie darauf ab, die Erreichbarkeit so zu organisieren, dass 
kein Schleichverkehr in den Quartieren induziert wird.  

Die grossen Parkhäuser liegen dort, wo sie städtebaulich bzw. verkehrsstrategisch sinnvoll sind, und 
nicht auf Arealen, die für andere, hochwertige Nutzungen interessant sind. Sie sind einfach und schnell 
von der Autobahn aus zugänglich. 

 

Abbildung 44: Strategie-Schema für das Netz des motorisierten Individualverkehrs 
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4.4. Erwartete Wirkung des Agglomerationsprogrammes 

Fünf Indikatoren werden für das "Monitoring und die Wirkungskontrolle der Agglomerationspro-
gramme" benutzt (MOCA-Indikatoren). Parallel zum Zukunftsbild und konsequent mit ihm sind quan-
titative Ziele für die fünf Indikatoren festgelegt. 

4.4.1. Modalsplit 

Der Anteil des MIV (in %) gemessen an der Tagesdistanz (Wohnortprinzip) in den Jahren 2010 und 
2015 zeigt sich, für die Agglomeration Oberwallis und im Vergleich mit anderen Alpen-Agglomeratio-
nen, wie folgt: 

 Anteil MIV 

2010 2015 

Agglomeration Brig-Visp-Naters 38.5% 40.3% 

Durchschnittswert kleine Agglomerationen 63.8% 66.2% 

Sierre 73.7% 80.4% 

Sion 74.2% 72.3% 

Martigny 96.8% 70.3% 

Chur 64.5% 65.9% 

Glarus 51.3% 76.5% 

Tabelle 2: MOCA Indikator Modalsplit (Quelle: Monitoring Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung, 
Bundesamt für Raumentwicklung, Dezember 2018) 

Die Werte sind am Wohnort gemessen und geben daher keine Aussage bezüglich des eintretenden 
Pendlerverkehrs.  

Die Agglomeration Oberwallis zeigt im Vergleich zu anderen kleinen Agglomerationen einen geringen 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs. Dies lässt sich erklären mit dem überdurchschnittlichen 
Angebot an öffentlichem Fernverkehr und der Kompaktheit der Zentren (Fussdistanz zum Bahnhof). 
Anders gesagt, die grossen Distanzen (nach Bern oder Unterwallis) werden mit dem öffentlichen Ver-
kehr zurückgelegt. 

Es ist zu vermerken, dass der Anteil des MIV zwischen 2010 und 2015 fast 2 Prozentpunkte gestiegen 
ist. Dieser Trend wird sich sehr wahrscheinlich mit der Eröffnung der Autobahn bis Brig verstärken.  

Das Agglomerationsprogramm setzt sich als Ziel, die "negative" Evolution dieses Indikators zu begren-
zen, durch eine Weiterentwicklung der Multimodalität vom öffentlichen Verkehr + Langsamverkehr 
und durch eine konsequente Umsetzung der Strassenhierarchie, um die Zunahme des Strassenverkehrs 
zu minimieren. In Übereinstimmung mit dem Zukunftsbild legt die Agglomeration den Zielwert für den 
Modalsplit für das Jahr 2040 wie folgt: 

Zielwert MIV Anteil 2040 Agglomeration Brig-Visp-Naters 45% 
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4.4.2. Unfälle 

Die Anzahl der Verunfallten (Verletzte und Getötete) im Strassenverkehr (ausserhalb des Nationalstras-
sennetzes) pro 1000 (Einwohner + 0.5 Arbeitsplätzen) in den Jahren 2014 und 2017 zeigt sich, für die 
Agglomeration Oberwallis und im Vergleich mit anderen Alpen-Agglomerationen, wie folgt: 

 Anzahl verunfallte Personen pro 1000 (Ein-
wohner + 0.5 Arbeitsplätze) 

 

2010 2015 

Agglomeration Brig-Visp-Naters 1.46 1.23 

Durchschnittswert kleine Agglomerationen 1.80 1.69 

Sierre 0.91 1.03 

Sion 1.25 1.13 

Martigny 2.42 1.22 

Chur 1.53 1.85 

Glarus 1.81 2.20 

Tabelle 3: MOCA Indikator Verkehrssicherheit (Quelle: Monitoring Agglomerationsprogramme Verkehr und 
Siedlung, Bundesamt für Raumentwicklung, Dezember 2018) 

Die Agglomeration Oberwallis zeigt im Vergleich zu anderen kleinen Agglomerationen eine hohe ob-
jektive Verkehrssicherheit. Die Anzahl an Verunfallten ist zwischen 2010 und 2015 gesunken. Dies 
zeigt, dass die ergriffenen Massnahmen im Bereich Verkehrssicherheit eine positive Wirkung haben.  

Die Agglomerationen des Unterwallis haben tendenziell weniger Verunfallte als im Oberwallis. Der 
tiefste Wert der Walliser Agglomerationen im Jahr 2015 kann als Ziel festgesetzt werden. 

Das Agglomerationsprogramm setzt sich als Ziel, die Sicherheit im Verkehrssystem weiterhin zu ver-
bessern, durch eine konsequente verträgliche Umgestaltung des Strassennetzes. In Übereinstimmung 
mit dem Zukunftsbild legt die Agglomeration den Zielwert für den Modalsplit für das Jahr 2040 wie 
folgt: 

Zielwert Anzahl verunfallte Personen 2040 Agglomeration Brig-Visp-Naters 1.00 
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4.4.3. Anteil Einwohner nach ÖV-Güteklasse 

Die Anteile der Einwohner pro ÖV-Güteklasse in den Jahren 2014 und 2017 zeigen sich, für die Ag-
glomeration Oberwallis und im Vergleich mit anderen Alpen-Agglomerationen, wie folgt: 

 Jahr A B C D Keine 

Agglomeration Brig-Visp-
Naters 

2014 20.3% 17.3% 18.2% 29.3% 14.9% 

2017 12.3% 14.7% 23.4% 36.1% 13.5% 

Durchschnittswert kleine 
Agglomerationen 

2014 6.2% 14.2% 30.9% 34.3% 13.9% 

2017 6.7% 14.2% 30.9% 34.3% 13.9% 

Sierre 
2014 - 10.9% 17.7% 35.4% 35.9% 

2017 - 13.3% 25.9% 37.1% 23.7% 

Sion 
2014 - 9.9% 13.0% 43.9% 33.1% 

2017 - 9.5% 13.4% 46.3% 30.8% 

Martigny 
2014 10.8% 14.5% 20.7% 36.0% 18.0% 

2017 24.7% 15.5% 13.0% 32.6% 14.2% 

Chur 
2014 9.9% 29.2% 25.0% 27.9% 8.0% 

2017 7.4% 27.0% 27.7% 30.4% 7.5% 

Glarus 
2014 - - 6.6% 62.2% 30.1% 

2017 - 1.9% 15.7% 66.0% 15.5% 

Tabelle 4: MOCA Indikator Anteil Einwohner/innen nach ÖV-Güteklassen: A=sehr gute, B=gute, C=mittlere, 
D=geringe und keine Erschliessung. (Quelle: Monitoring Agglomerationsprogramme Verkehr und 
Siedlung, Bundesamt für Raumentwicklung, Dezember 2018) 

Die Agglomeration Oberwallis zeigt im Vergleich zu anderen kleinen Agglomerationen einen hohen 
Anteil an Einwohnern in den Güteklassen A und B, was die hervorragende Erschliessung mit der Bahn 
zeigt. Die grosse Evolution des Indikators zwischen 2014 und 2017 ist schwierig nachvollziehbar und 
liegt wahrscheinlich in einer Änderung der Berechnungsmethode. Hingegen liegt der Anteil an 
schlechterschlossenen (Klasse D) bis gar nicht erschlossenen (Klasse "keine") Einwohner im Durch-
schnitt oder leicht unter dem Durchschnitt. Diese Situation weist für Klasse D sogar eine negative Ent-
wicklung zwischen 2014 und 2017 auf. Dies lässt sich wahrscheinlich mit den Entwicklungen am Rand 
des Siedlungsgebietes erklären, wo die Qualität des öffentlichen Verkehrs unterdurchschnittlich ist, 
aber mehr Leute hingezogen sind. 

Das Agglomerationsprogramm verfolgt eine deutliche Verbesserung des ÖV-Angebots innerhalb der 
Agglomeration (Weiterentwicklung Ortsbussystem und Synergien mit regionalen Linien). Es setzt sich 
als Ziel, bis im Jahr 2040 die Erschliessungsqualität in derselben Grössenordnung wie Chur zu beein-
flussen. In Übereinstimmung mit dem Zukunftsbild legt die Agglomeration den Zielwert für den Mo-
dalsplit für das Jahr 2040 wie folgt: 

Zielwerte Anteil Einwohner nach  
ÖV-Güteklasse 2040 

A B C D Keine 

15% 20% 30% 25% 10% 
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4.4.4. Anteil Beschäftigte nach ÖV-Güteklasse 

Die Anteile der Beschäftigten nach ÖV-Güteklasse in den Jahren 2014 und 2017 zeigen sich, für die 
Agglomeration Oberwallis und im Vergleich mit anderen Alpen-Agglomerationen, wie folgt: 

 Jahr A B C D Keine 

Agglomeration Brig-Visp-
Naters 

2014 45.6% 14.8% 11.1% 16.9% 11.5% 

2017 35.1% 16.0% 17.9% 19.6% 11.4% 

Durchschnittswert kleine 
Agglomerationen 

2014 15.4% 16.8% 25.2% 28.0% 14.6% 

2017 15.4% 18.9% 26.1% 26.2% 13.3% 

Sierre 
2014 - 22.7% 12.2% 38.5% 26.5% 

2017 - 31.7% 22.7% 25.6% 20.0% 

Sion 
2014  34.9% 13.8% 35.0% 16.3% 

2017  22.7% 12.4% 37.5% 16.5% 

Martigny 
2014 11.2% 12.3% 34.1% 31.1% 11.2% 

2017 26.0% 24.4% 18.0% 14.8% 16.8% 

Chur 
2014 34.6% 17.7% 28.6% 14.3% 4.7% 

2017 28.4% 21.0% 31.5% 14.3% 4.8% 

Glarus 
2014 - 2.7% 10.2% 55.9% 30.7% 

2017 2.6% 2.0% 29.3% 44.9% 21.2% 

Tabelle 5: MOCA Indikator Anteil Beschäftigte nach ÖV-Güteklassen (Quelle: Monitoring Agglomerationspro-
gramme Verkehr und Siedlung, Bundesamt für Raumentwicklung, Dezember 2018) 

Wie für die Einwohner/innen zeigt die Agglomeration Oberwallis im Vergleich zu anderen kleinen Ag-
glomerationen einen hohen Anteil an Beschäftigten in den Güteklassen A und B, was die hervorra-
gende Erschliessung mit der Bahn zeigt.  

Hingegen zeigt die substanzielle Verschiebung der Beschäftigten von der Güteklasse A in den Güte-
klassen C und D zwischen den Jahren 2014 und 2017 eine negative Entwicklung. Dies lässt sich wahr-
scheinlich durch die Verlagerung von gewissen Aktivitäten ausserhalb der Stadtzentren und damit in 
Bereichen mit geringerer Angebotsqualität erklären von Brig Zentrum nach Gamsen zum Beispiel).  

Das Agglomerationsprogramm verfolgt eine Umkehrung dieser Evolution durch die Weiterentwicklung 
des ÖV-Netzes und Verbesserung der Standortstrategie. Es setzt sich als Ziel, bis im Jahr 2040 die 
Erschliessungsqualität in derselben Grössenordnung wie Chur zu beeinflussen. In Übereinstimmung 
mit dem Zukunftsbild legt die Agglomeration den Zielwert für den Anteil der Beschäftigten nach ÖV-
Güteklasse für das Jahr 2040 wie folgt: 

Zielwerte Anteil Beschäftigte nach 
ÖV-Güteklasse 2040 

A B C D Keine 

35% 20% 25% 15% 5% 
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4.4.5. Dichte der überbauten Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 

Die Anzahl Einwohner und Beschäftigte (VZÄ) pro Hektare überbaute Wohn-, Misch- und Zentrums-
zonen in den Jahren 2012 und 2017 zeigt sich, für die Agglomeration Oberwallis und im Vergleich mit 
anderen Alpen-Agglomerationen, wie folgt: 

 Anzahl Einwohner & Beschäftigte [in VZÄ/ha 
überbaute Zone] 

2012 2015 

Agglomeration Brig-Visp-Naters 51.0 52.9 

Durchschnittswert kleine Agglomerationen 62.8 65.0 

Sierre 43.4 44.0 

Sion 45.5 47.2 

Martigny 79.9 93.2 

Chur 87.0 86.1 

Glarus 65.5 67.6 

Tabelle 6: MOCA Indikator Dichte der überbauten Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (Quelle: Monitoring 
Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung, Bundesamt für Raumentwicklung, Dezember 
2018) 

Der Dichteindikator zeigt, mit Ausnahme von Martigny, eine stark unterschiedliche Situation zwischen 
den Walliser Agglomerationen und den anderen Alpen-Agglomerationen. Dies lässt sich unter ande-
rem erklären durch die generell hohe Dimensionierung der Bauzonen, die eine Innenentwicklung we-
nig fördert.  

Zwischen den Jahren 2012 und 2015 lässt sich eine positive Evolution beobachten.  

Das Agglomerationsprogramm verfolgt eine weitere Verdichtung der Wohn-, Misch- und Zentrumszo-
nen mit demselben Rhythmus wie zwischen 2012 und 2015 und will somit den Durchschnitt der klei-
nen Agglomeration erreichen. In Übereinstimmung mit dem Zukunftsbild legt die Agglomeration den 
Zielwert für den Modalsplit für das Jahr 2040 wie folgt: 

Zielwert Dichte der überbauten Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 2040 
Agglomeration Brig-Visp-Naters 

65 
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5. Handlungsbedarf und Prioritätensetzung 

Die Agglomeration im Oberwallis sieht sich seit der Eingabe des Agglomerationsprogramms der 3. 
Generation 2016 mit einem grundlegenden, sozioökonomischen Paradigmenwechsel konfrontiert. Der 
erfolgreiche Strategiewechsel des mit Abstand grössten Arbeitgebers der Region, der Lonza und ihr 
Bekenntnis zur Entwicklung am Standort Visp, bedingt ein grundlegendes Überdenken der wirtschaft-
lichen, sozialen und territorialen Ansätze in der Region, und darüber hinaus der Beziehungen zu den 
Nachbarregionen im Mittel- und Unterwallis und im Berner Oberland.  

Dieser Paradigmenwechsel hat einen wesentlichen Einfluss auf die Prioritäten, welche die Agglomera-
tion für ihr Agglomerationsprogramm setzt: alle Aspekte einer erhöhten “urbanen Qualität” (Ausbau 
der urbanen, öffentlichkeitswirksamen Nutzungen und Angebote; Aufwertung öffentlicher Raum; Zu-
gang zur Landschaft und zur Natur des Oberwallis; öffentlicher und Langsamverkehr etc.) erhalten 
zusätzliche Bedeutung. Aus Sicht Raumentwicklung wird damit die Fortführung der Massnahmen der 
letzten Jahre (Aufwertung der Zentren, Rote Meile für den Langsamverkehr, Ausbau des ÖV-Angebots 
ausgehend von den NEAT-Bahnhöfen) zu einem Schlüsselbaustein.  

Unterstützt wird dieser Paradigmenwechsel vom Mobilitätskonzept 2040 des Kanton Wallis. Dieses 
basiert auf den sich verändernden Bedürfnissen und Erwartungen zur Mobilität. Kernelemente beste-
hen in der Anpassung des Strassennetzes und im Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots. Die ko-
härente Umsetzung des Mobilitätskonzepts 2040 sieht vor auch den Langsamverkehr und den Öffent-
lichen Verkehr neu auszurichten. 

Dem überlagert sich die Anforderung gemäss kantonalem Richtplan zur Erarbeitung eines interkom-
munalen Richtplans für die Agglomerationen und damit die Erstellung eines neuen Raumplanungsin-
struments auf der Massstabsebene des Agglomerationsprogramms. Zusätzlich kommt dabei auch noch 
die 3. Rhonekorrektion verstärkt und teilweise gemäss ihrem Zeitplan sehr konkret ins Spiel für ver-
schiedene Massnahmen in der Agglomeration. Das entsprechende Synergiepotenzial zwischen ikRP / 
Agglomerationsprogramm und der 3. Rhonekorrektion und ihrem "plan guide" ist für die kommenden 
Jahre von grosser Bedeutung.  

Zu beachten ist, dass der spezielle Handlungsbedarf im Bereich “Bestimmung des Siedlungsgebiets” 
derzeit in Zusammenhang mit der Revision des RPG zwischen den Gemeinden und dem Kanton bear-
beitet wird, auf Grundlage der gesamtkantonalen Strategie und Vorgaben (terminiert auf September 
2021). Weder der ikRP noch das vorliegende Agglomerationsprogramm der 4. Generation haben in 
diesem Bereich wesentliche weiterführende Vertiefungen gemacht, um die laufenden Arbeiten nicht 
zusätzlich zu verzögern.  

Verstärkung der Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr durch eine Vertiefung des 
Zukunftsbildes 

Im Bereich der Planungsinstrumente wurde die Priorität auf die Stärkung der Abstimmung zwischen 
den verschiedenen Teilbereichen der Raumentwicklung durch die Erstellung eines interkommunalen 
Richtplans(ikRP) gelegt. Die Arbeit am ikRP, ausgehend vom Agglomerationsprogramm der 3. Genera-
tion, hat zu einem umfassenden Zukunftsbild für die Agglomeration und den daraus resultierenden, 
untereinander kohärenten Teilstrategien geführt. Neben der Erarbeitung der Inhalte stand dabei auch 
die Sensibilisierung der Gemeinden für den gemeinsam getragenen Ansatz im Vordergrund.  

Der ikRP und das Agglomerationsprogramm sind eng miteinander verwoben und haben unterschied-
liche, einander ergänzende Rollen. Der ikRP ist in erster Linie für die Koordination zwischen den lokalen 
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Akteuren sowie den kantonalen Dienststellen konzipiert und hat eher strategischen Charakter. Das 
Dokument soll alle 10 bis 15 Jahre überarbeitet werden, wobei Teilrevisionen auch kurzfristiger ange-
setzt werden können. Die Gesamtvision ist somit mittelfristig stabil. 

Das Agglomerationsprogramm dagegen konzentriert sich auf operative Aspekte in Zusammenhang 
mit der Umsetzung des ikRP. Es folgt dem Vierjahresrhythmus des Programms Agglomerationsverkehr 
des Bundes. Es beinhaltet somit Zukunftsbild und Teilstrategien des ikRP, aktualisiert aber die Mass-
nahmen alle vier Jahre. 

"Urbane Qualität” als grundsätzliches Bedürfnis der heutigen und der neuen Bevölkerung  

Der Personalbedarf der Lonza und ihrer Zulieferer ist heute enorm. Seit Anfang 2020 stellt das Unter-
nehmen monatlich rund 50-100 neue Mitarbeiter ein. Die Agglomeration hat sich zum Ziel gesetzt, 
diesen Neuzuzügern ein ihren Bedürfnissen entsprechendes attraktives Lebensumfeld anzubieten, um 
sie auch als Wohnbevölkerung zu gewinnen. Dies spiegelt sich in mehreren strategischen Ausrichtun-
gen im ikRP und im Agglomerationsprogramm wider: 

– Ein starker Akzent auf die Aufwertung der öffentlichen Räume in allen Siedlungsgebieten der 
Agglomeration, sowie auf die Stärkung der landschaftlichen Qualitäten des Siedlungsgebiets 
und den Zugang zu den umgebenden Landschafts- und Naturräumen (kohärent mit dem plan 
guide der 3. Rhonekorrektion) 

– Die Identifizierung von Schwerpunktbereichen für die Stadtentwicklung in gut durch den ÖV 
erschlossenen Lagen, namentlich im Talboden (ESP Wohnen, Verdichtungsgebiet, etc.) 

Die Weiterentwicklung der Langsamverkehrsnetze, um eine städtische Mobilität zu ermöglichen 
und zu fördern gemäss dem Motto "in den Pantoffeln zur Arbeit". Die Umsetzung dieser 
Strategie erfolgt durch die Weiterentwicklung der Teilstrategie Langsamverkehr und die Fest-
legung einer Reihe damit verbundener Massnahmen. 

Anpassung der lokalen Mobilitätsnetzwerke, abgestützt auf die Entwicklung des nationa-
len Angebots (Schiene und Strasse)  

Die Fertigstellung der Autobahn A9 ist eine grundlegende Gelegenheit, um die Rolle, Funktionsweise 
und Entwicklung des bestehenden lokalen Strassennetzes neu zu überdenken. Die Vertiefung der sekt-
oralen Strategie des MIV wird es ermöglichen, die notwendigen Entwicklungen auf lokaler Ebene zu 
identifizieren, die daraus resultierenden Massnahmen zu entwickeln und längerfristig Anpassungen 
des nationalen Netzes vorzuschlagen, die es ermöglichen, das Potenzial für die Verkehrsverlagerung 
optimal zu nutzen.  

Konkret bedeutet dies die Fortführung des Strassengestaltungsprogramms mit zum Teil erheblichen 
ergänzenden Massnahmen in den städtischen Zentren zur Verkehrsverlagerung und –beruhigung so-
wie stellenweise auch -reduktion. Prioritäre Abschnitte sind in Visp, Brig-Glis und Naters identifiziert, 
wo die urbane Qualitäten schwach sind und wo die Sicherheit zu erhöhen ist. 

Auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs und der Intermodalität räumt das Agglomerationspro-
gramm der Anpassung der lokalen Netze (ÖV, LV und MIV) an die sehr gute Erreichbarkeit der Agglo-
meration durch den überregionalen ÖV hohe Priorität ein. Die Teilstrategien legen ein besonderes Au-
genmerk auf die Stärkung der öffentlichen Verkehrsknotenpunkte (insbesondere die NEAT-Bahnhöfe 
in Visp und Brig) und auf den Ausbau der lokalen und regionalen Netzwerke. 

Da die zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen nicht unerschöpflich sind, 
konnte die Agglomeration jedoch nicht auf alle Themen eingehen, bei denen Handlungsbedarf be-
steht. Eine Prioritätensetzung war und ist nötig namentlich für die Umsetzungsstrategien (u.a. 
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Agglomerationsprogramm). Insbesondere die folgenden Themen werden in den nachfolgenden Ge-
nerationen des Agglomerationsprogramms vertieft behandelt werden: 

– eine umfassende Verkehrsmanagement-Strategie 

– eine koordinierte Parkraumbewirtschaftung mit anfänglichem Fokus auf strategische Sektoren 
und nachfolgender Ausweitung / Verallgemeinerung. 

– die umfassende Berücksichtigung möglicher Synergien zwischen lokalen und regionalen öf-
fentlichen Verkehrsnetzen. 

Die Arbeiten an diesen 3 Teilbereichen und dem ikRP haben neben der Umsetzung der Massnahmen 
der Agglomerationsprogramme der 1. bis 3. Generation sowie der gemeindeweisen Bestimmung des 
Siedlungsgebiets den Grossteil der mobilisierbaren Energien in der Agglomeration gebunden. Weiter-
gehende zusätzliche thematische und räumliche Vertiefungsstudien waren in dieser Generation nicht 
möglich und sind für die kommenden Jahre namentlich (aber nicht ausschliesslich) in Zusammenhang 
mit den vorgeschlagenen Massnahmen des Agglomerationsprogramms vorgesehen.  

Anpassen des Agglomerationsperimeters 

Der Agglomerationsperimeter basiert seit der ersten Generation auf den neun Gemeinden. Heute 
zeichnet sich jedoch der Bedarf nach einer stärkeren Zusammenarbeit mit den Gemeinden westlich der 
Agglomeration ab (hauptsächlich Raron und Niedergesteln). Die Entwicklungszeit des Agglomerations-
projekts der vierten Generation hat es ermöglicht, die für die Weiterentwicklung des Perimeters not-
wendigen Diskussionen zu initiieren. Der Zeitrahmen erlaubte jedoch nicht die Erweiterung des Peri-
meters für die vorliegende vierte Generation. Im Nachgang zur Einreichung des Agglomerationspro-
gramms der vierten Generation werden die Diskussionen zur Perimetererweiterung weitergeführt und 
gemäss den heutigen Absichten soll in einem ersten Schritt der ikRP auf den erweiterten Perimeter 
ausgedehnt werden, womit für die nachfolgenden Generationen des Agglomerationsprogramms die 
entsprechenden Grundlagen vorliegen würden.  

Die Darstellung der "räumlichen Gliederung der Agglomeration" ist bereits für ein erweitertes Gebiet 
erstellt worden. Dies ist jedoch vorderhand für die nicht in der Agglomeration vertretenen Gemeinden 
nicht bindend. 
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6. Teilstrategien und Massnahmenpriorisierung 

Das Zukunftsbild der Agglomeration und dessen sechs Bausteine sind im Kapitel 4 dargestellt. Sie zei-
gen die Grundprinzipien auf, die die Agglomeration durch das Agglomerationsprogramm erreichen 
will. Diese Prinzipien sind im interkommunalen Richtplan verankert und werden daher mittelfristig (10 
bis 15 Jahre) als stabil angesehen. Die Teilstrategien präzisieren, WIE die Bausteine des Zukunftsbildes 
umzusetzen sind. Sie zeigen jeweils eine räumlich genauere Darstellung der Prinzipien und identifizie-
ren konkrete Aktionen und Massnahmen für die nächsten Generationen des Agglomerationspro-
gramms (A-, B- und C-Horizont). 

6.1. Teilstrategie A1: Attraktive öffentliche Räume gestalten und schaffen 

6.1.1. Konzept öffentlicher Raum 

 

 

Abbildung 45:  Konzept Öffentlicher Raum 
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Hochwertige öffentliche Räume in den städtischen Hauptzentren 

Die öffentlichen Räume der städtischen Zentren sind die Visitenkarte der Agglomeration 
und der Stadtgemeinden. Sie umfassen die Bahnhöfe Visp und Brig und garantieren eine 
hohe Aufenthaltsqualität ebenso wie attraktive Ankunftsorte. Der Langsamverkehr hat Prio-
rität und die Präsenz von Autos im öffentlichen Raum ist minimal. Die Gestaltung ist hoch-
wertig und trägt zur Identität der Stadtgemeinden und der Agglomeration bei.  

 

Aufgewertete öffentliche Räume in städtischen Nebenzentren 

Neben den städtischen Hauptzentren sind auch die Nebenzentren in Glis (Zentrum und Um-
feld Bildackerkreisel), in Naters (Umfeld der Schulen und Sportanlagen im Osten) sowie in 
Visp-Eyholz aufgewertet, als wichtige städtische Begegnungsorte für die grossen Siedlungs-
gebiete im Talboden. Sie sind gut aus den Quartieren zugänglich für den Langsamverkehr 
und verfügen über grosszügige Plätze.  

 

Attraktive Dorfzentren 

Die Dorfzentren sind als Begegnungsorte aufgewertet. Sie zeichnen sich im Netzwerk öf-
fentlicher Räume der Dörfer durch die Nähe zu öffentlichen Nutzungen (Schule, Kirche, Ge-
meindeverwaltung) sowie eine speziell sorgfältige und grosszügige Gestaltung aus.  

 

Strukturierende öffentliche Räume im Siedlungsgebiet 

Die wichtigsten Achsen des Talbodens zwischen Brig und Visp sowie innerhalb der Sied-
lungskörper der Agglomeration sind als öffentliche Räume aufgewertet. Sie sind wichtige 
Achsen für den Langsamverkehr und zum Teil auch Träger des öffentlichen Verkehrs.  

 

Alleen 

Ein Teil der strukturierenden öffentlichen Räume und die Achsen zum Rotten sind als Alleen 
ausgebildet. Mit breiten Bereichen für Fussgänger und Baumreihen zeichnen sich diese aus. 
Sie sind Teil der Durchgrünung des Siedlungsgebiets und leisten einen Beitrag zum Klima-
komfort im Siedlungsgebiet (s. Strategie Landschaft).  

 

Städtische Quartiere  

In den städtischen Quartieren sind die Strassenräume als Quartierstrassen und Begegnung-
sorte gestaltet und nutzbar gemacht. Es entsteht Potential für viele Nutzungen. Die gemein-
sam genutzten Flächen fördern das Quartierleben.  

 

Dörfliche Quartiere und Siedlungsgebiete 

In den dörflichen Quartieren und Siedlungsgebieten ist das Netzwerk von Plätzen gestärkt. 
Strassenachsen sind zu einer Abfolge von Plätzen und Begegnungsorten umgestaltet. Der 
Strassenverkehr wird in den Hintergrund gerückt, das Quartierleben steht im Vordergrund. 

 

Arbeitsplatzgebiete 

Die Arbeitsplatzgebiete verfügen über attraktive öffentliche Aussenräume als Begegnung-
sorte. Es sollen eher urbane Gebiete mit viel Aufenthaltsqualität sein. Die Parkierungsflä-
chen sind minimiert.  

 

Verbindungen, Zu- und Durchgänge 

Die öffentlichen Räume um Verkehrsknoten und namentlich um die Bahnhöfe werden mit-
einander verbunden; die Bahnlinien sind durchlässig. Das Netz für Fuss- und Veloverkehr 
wird so verfeinert und attraktiver gemacht. 

 

Parks und Grünräume im Siedlungsgebiet 

Die Parks und Grünräume im Siedlungsgebiet sind ins Netzwerk der öffentlichen Räume ein-
gebunden und bilden Oasen des Verweilens und der Kühle. Als Möglichkeit zur Naherho-
lung sind sie elementar für eine Siedlung. 

 

Öffentliche Einrichtungen (Stadtpark / Bildung / Sportanlage) 

Die öffentlichen Räume im Umfeld öffentlicher Einrichtungen sind für die Nutzergruppen 
aufgewertet als Ankunftsorte, Warteräume, Begegnungsorte und Spielflächen.  
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6.1.2. Handlungsschwerpunkte und Massnahmen 

Die Zentren und Treffpunkte aufwerten 

In den städtischen und dörflichen Zentren, an den Knoten des öffentlichen Verkehrs, auf den Haupt-
achsen im Siedlungsgebiet des Talbodens sowie in Zusammenhang mit öffentlichen Einrichtungen 
(Schulen, Kirchen, Kultureinrichtungen, Sportanlagen) sind im Sinn einer Weiterführung der bisherigen 
Vorhaben grosszügig dimensionierte und attraktiv gestaltete öffentliche Räume zu realisieren. Sie sind 
in ihrer Gestaltung nutzungsneutral respektive bei öffentlichen Einrichtungen an die Bedürfnisse der 
Hauptnutzergruppen angepasst. Sie sind soweit möglich zu bepflanzen (Baumgruppen, Grünflächen) 
und mit durchlässigen Oberflächenmaterialien zu gestalten, um den Klimakomfort in den Siedlungs-
gebieten zu unterstützen.  

Die Aufwertung der Zentren wird weitergeführt. Die Konkretisierung erfolgt normalerweise im Rah-
men von Massnahmen wie beispielsweise Vernetzung der Langsamverkehrswege oder Betriebs- und 
Gestaltungskonzepten und ist damit Teil der Massnahmen in der Strategien B1 "Das Angebot für den 
Langsamverkehr stärken" und B3 "Den MIV im Siedlungsgebiet verträglich abwickeln und gestalten". 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Schaffung von Haupt- und Subzentren innerhalb der Agglomeration 1G MS2 

Erhaltung und Neubelebung der Dorfzonen und -kerne  1G MS9 

Attraktivierung Dorfkerne 2G S8 

 

Massnahmen AP4G Nr. 

Zentrumsgebiete mit Aufwertung der öffentlichen Räume erweitern mit kon-
kreten Definitionen der Perimeter 

A1.4G.1 

Die Aufenthaltsqualität und Nutzbarkeit der öffentlichen Räume durch eine Gestaltungs-
Charta fördern 

In Zusammenhang mit dem Konzept zur Aufwertung der öffentlichen Räume der Agglomeration ist 
eine Reihe von Prinzipien für die Weiterentwicklung und Gestaltung des Systems von öffentlichen Räu-
men zu beachten. Sie bauen auf den vielfältigen Erfahrungen der letzten Jahre mit der Aufwertung 
der öffentlichen Räume in der Agglomeration. Das unmittelbare Lebens- und Arbeitsumfeld ist als 
Treffpunkt für Einwohner oder Arbeitende nutzbar zu machen. Der gemeinsame Lebensraum in Quar-
tieren beschränkt sich nicht auf den Schulhof, private Gärten oder unbebaute Wiesen: auch der Stras-
senraum muss nutzbar sein für die Naherholung zwischen alltäglichen Tätigkeiten. Namentlich in den 
städtischen Gebieten des Talbodens ist die Durchgrünung des öffentlichen Raums zu maximieren als 
Beitrag zur Klimaqualität. Gleichzeitig sind Flächen im öffentlichen Raum so weit möglich zu entsiegeln. 
Dieser Handlungsschwerpunkt steht in engem Zusammenhang zur Schlüsselstrategie "die Landschaft 
im Talboden und im Siedlungsgebiet aufwerten".  

Der multifunktionale Talboden ist sowohl im als auch ausserhalb des Siedlungsgebiets Träger vielfälti-
ger Verkehrs- und anderer Infrastrukturen. Sie sind als Teil des städtischen Lebensraums und der Land-
schaft zu gestalten und architektonisch sowie landschaftlich aufeinander abzustimmen, über ihre funk-
tionalen Rahmenbedingungen hinaus. 

Die Gestaltungsprinzipien für den öffentlichen Raum, die Landschaft und die Siedlungsqualität sind als 
Ansätze zur Gestaltung der Siedlung zu verstehen. Sie dienen als Handlungsanleitung, namentlich für 
die Akteure der öffentlichen Hand in der Agglomeration, und sollen als Hilfestellung betrachtet und 
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genutzt werden. Die Gemeinden übernehmen eine Vorbildfunktion bei der Gestaltung des öffentlichen 
Raumes und dienen als Inspirationsquelle für private Eigentümer. Die Prinzipien können durch die Ge-
meinden der Agglomeration übernommen sowie z.B. in qualitätssichernde Verfahren oder Quartier-
pläne eingebaut werden. Die Entwicklung einer gemeinsamen Gestaltungscharta als Massnahme des 
AP4 bezweckt eine Präzisierung der Prinzipien sowie die Konkretisierung der Möglichkeit und Notwen-
digkeit ihrer Verankerung je Gemeinde. Sie bezieht sich auf das Koordinationsblatt C.2 “Bauzonen-
qualität” des Kantonalen Richtplans, welches eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen be-
zweckt.  

Die Gestaltungsprinzipien für den öffentlichen Raum zielen unteranderem darauf ab, die Quartierstras-
sen als Begegnungsorte und Lebensraum für die Anwohner zu gestalten (Abbildung 46) und die öko-
logischen Aspekte zu berücksichtigen. Gestaltungsprinzipien der Landschaft bezwecken insbesondere 
die Vereinbarkeit der Siedlung mit der Landschaft. So sollen beispielsweise stark durchgrünte und öf-
fentlich nutzbare Freiflächen, anstelle fragmentierter und ungenutzter Wiesen, bevorzugt werden. Die 
Berücksichtigung parzellenorientierter Bebauungsstrukturen und die Vermeidung ortsfremder Gross-
strukturen kann als ein beispielhaftes Gestaltungsprinzip zur Sicherung der Siedlungsqualität angese-
hen werden. 

 

 

 

 

Abbildung 46: Gestaltungsprinzipsbeispiele für den öffentlichen Raum (oben), für die Landschaft (mitte) und 
für die Siedlungsqualität (unten) 

Massnahmen AP4G Nr. 

Entwicklung Gestaltungscharta  A1.4G.2 
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6.2. Teilstrategie A2: Die Landschaft im Talboden und im Siedlungsgebiet 
aufwerten 

6.2.1. Konzept Landschaft 

 

 

Abbildung 47:  Konzept Landschaft 
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Wasserläufe 

Die Wasserläufe bilden das Grundgerüst der Landschafts-, Natur- und Naherholungsräume im 
Talboden. Sie geben der Siedlung eine Struktur und helfen auch der Orientierung; zudem spielen 
sie eine wichtige Rolle als Rückgrat bezüglich Klimakomfort in der Agglomeration. Sie sollen zur 
Naherholung gut erreichbar sein. 

Eine kontinuierliche Abstimmung mit der 3. Rhonekorrektion ist notwendig. Die Flächenbean-
spruchung innerhalb des Gewässerraums soll auf ein Minimum beschränkt werden. Eine beidsei-
tige Nutzung des Rottens ist mit den Bedürfnissen der Natur abzustimmen. 

 

Flussraum Rotten ("cortège") 

Der Flussraum des Rotten ist das wichtigste verbindende Landschaftselement der Agglomeration. 
Er umfasst Natur- und Naherholungsräume ebenso wie Siedlungsgebiete, die mit einem starken 
Bezug zum Rotten angelegt sind und daraus ihre Attraktivität ableiten. Der Flussraum des Rotten 
ist eines der zentralen identitätsstiftenden Elemente der Agglomeration.  

 

Gewässerkorridore Seitenbäche 

Die Gewässerkorridore der Seitenbäche sind wichtige, die Siedlungsgebiete strukturierende Land-
schaftsräume. Sie treten häufig in Zusammenhang mit wichtigen öffentlichen Freiräumen in den 
Stadtgemeinden auf. Zusammen mit den Alleen und Zugängen zum Rotten verankern sie den 
Flussraum des Rotten im Siedlungsgebiet und bis zu den Talflanken.  

 

Belvédères – Treffpunkte am Rotten 

Im Flussraum des Rotten sind an ausgewählten Orten Treffpunkte, kleine öffentliche Nutzungen 
und Aussichtsplattformen zwischen Wasser und Naturräumen angelegt. Diese dienen als Aufent-
halts- und Begegnungsorte zum Verweilen. Diese Nutzung kann mit Naturschutzzielen Konflikte 
aufweisen. Die genaue Standorte sind auf die Bedürfnisse des Naturschutzes abzustimmen. 

 

Zugangspunkte des öffentlichen Verkehrs zum Flussraum des Rotten  

Der Flussraum des Rotten ist auf der ganzen Länge gut zugänglich von den Angeboten des öf-
fentlichen Verkehrs her, und namentlich von den Bahnhaltestellen und den Haltestellen der struk-
turierenden Buslinien. Diese Zugangspunkte sind speziell zu gestalten mit Informationstafeln und 
Orientierungshilfen zum Rotten als Landschafts-, Natur- und Naherholungsraum.  

 

Grosse öffentliche Einrichtungen am Rotten 

Die grossen öffentlichen Einrichtungen am Rotten – Spital, Brigerbad, Sportanlagen Naters – öff-
nen sich zum Rotten und sind in den Landschaftsraum des cortège eingebettet. Sie prägen den 
Rotten als Raum mit Zugang zu vielseitigen Nutzungen. 

 

Naherholungsräume im Siedlungsgebiet 

Die Naherholungsräume im Siedlungsgebiet übernehmen eine wichtige Rolle der Grünraumver-
sorgung in den Quartieren und unterstützen zusammen mit der Bepflanzung der öffentlichen 
Räume den Klimakomfort im täglichen Lebensumfeld. Das heutige Angebot wird erweitert und 
gestärkt in den grossen Verdichtungsgebieten in Glis, Naters und Visp. Der Grüngürtel Brig-Glis 
wird beispielsweise mit zusätzlichen Naherholungsnutzungen und -flächen angereichert und kon-
solidiert. Seine Zugänglichkeit aus den Quartieren und seine räumliche Wirkung mit grosszügi-
gem Baumbestand werden optimiert. 

 

Rote Meile und Zugänge 

Die Rote Meile stellt eine kontinuierliche Verbindung durch die ganze Agglomeration, abseits 
vom motorisierten Verkehr dar. Sie erschliesst die Quartiere und die Arbeitsplatzgebiete und ist 
speziell gut an den Flussraum des Rotten angebunden, mit vielfachen Zugangspunkten.  

 Landschaftliche Langsamverkehrswege 

Die Landschaft des Talbodens ist Trägerin vielseitiger, toll gestalteter Wege für den regionalen 
und überregionalen Freizeit-Langsamverkehr. So ist das Fortbewegen zu Fuss oder mit dem Velo 
im gesamten Talboden sehr attraktiv. 
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Zugänge zum Rotten sowie zur Landschaft der Talflanken ("échappées") 

Die Alleen und Zugänge zum Rotten bilden landschaftlich geprägte Öffnungen des Siedlungsge-
biets zum Rotten. Zusammen mit den Gewässerkorridoren der Seitentäler erhöhen sie den Klima-
komfort in den Siedlungsgebieten des Talbodens ausgehend vom Flussraum des Rotten.  

 

Naturschutzgebiete  

Die Naturschutzgebiete an den Talflanken werden durch die Aufwertung des Flussraums des Rot-
ten als Naturraum gestärkt.  

 
Wald 

Der Wald an den Talflanken und entlang der Gewässerläufe ist in seinen verschiedenen Funktio-
nalitäten gestärkt.  

 

Siedlungstrenngürtel 

Die Siedlungstrenngürtel werden gestärkt und erhalten in ihrer Funktion als Korridore zwischen 
Natur- und Landschaftsräumen und namentlich zwischen dem Rotten und den Talflanken.  

 

Aussichtspunkte 

Die verschiedenen Aussichtspunkte bieten einen wunderbaren Blick auf die Talebene und ergän-
zen das bereits Angebot an Naherholung. 

 

Strukturierende öffentliche Räume im Siedlungsgebiet 

Die öffentlichen Räume im Siedlungsgebiet bilden ein Kontinuum mit den Landschaftsräumen in 
der Agglomeration, sowohl im Talboden wie auf den Sonnenterrassen.  

6.2.2. Handlungsschwerpunkte und Massnahmen 

Abstimmung mit der 3. Rhonekorrektion 

Die Abstimmung mit der Rhonekorrektion ist bereits im Gang, seit die prioritären Massnahmen in der 
Agglomeration angegangen wurden (hauptsächlich in Visp, Lalden und Baltschieder). Auch für die 
nächsten Jahre ist der Abschnitt des Rotten in der Agglomeration einer der prioritären Handlungsbe-
reiche der 3. Rhonekorrektion. Die Dynamik dieses Vorhabens ist zu nutzen, um die landschaftliche 
Qualität der Agglomeration zu sichern und zu stärken und damit gleichzeitig die Agglomeration be-
züglich Klimawandel besser aufzustellen. Der zeitliche Ablauf der 3. Rhonekorrektion ist dabei drin-
gend zu beachten, um die Synergien verschiedener Vorhaben optimal nutzen zu können. Im Fokus 
stehen dabei ebenso Fragen der Naherholungsräume wie auch die Biodiversität und die Aufwertung, 
Erweiterung und Vernetzung von Naturräumen im Talboden sowie der bestehenden Schutzgebiete im 
Talboden und an den Talflanken. 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Erholung entlang der Rhone 2G L3, 3G L1 

Flussaufwertung durch 3. Rhonekorrektion 2G L5 

 

Massnahmen AP4G Nr. 

Abstimmung mit der 3. Rhonekorrektion A2.4G.1 

Siedlungsstrukturierende Landschaften schaffen, aufwerten und zugänglich machen 

Das Siedlungsgebiet in der Agglomeration stand seit jeher in einem unmittelbaren Kontakt zur Land-
schaft. Mit dem Wachstum der letzten Jahrzehnte und der Erstellung zusätzlicher Verkehrsinfrastruk-
turen ist diese Unmittelbarkeit jedoch keine Selbstverständlichkeit mehr. Viele Quartiere sehen zwar 



Agglomeration Brig-Visp-Naters Agglomerationsprogramm 4. Generation 

mrs partner | Güller Güller 97 

grün aus, verfügen aber über keine wirklichen öffentlichen Grünräume, weder im Inneren noch in 
unmittelbarer Umgebung, wo häufig Infrastrukturen oder Arbeitsplatzgebiete dominieren. Daher 
ergibt sich die Notwendigkeit die Siedlungen im Inneren mit starken Grünraumstrukturen zu struktu-
rieren. Brig-Glis hat diesbezüglich den Grüngürtel rund um die Innenstadt als Konzept entwickelt und 
setzt ihn schrittweise um; in Visp ist ein zentraler Grünraum für Visp West vorhanden. Für grosse Ge-
biete wie in Glis oder das Kleegärtenquartier in Visp sowie die Lonza oder das Industrie- und Gewer-
begebiet Gamsen bestehen jedoch bisher keine entsprechenden Grünraum-Absichten oder -Struktu-
ren. Noch unbebaute Flächen könnten hier temporär oder aber langfristig als Grünräume für die Quar-
tiere gesichert und zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig soll auch hier ein Beitrag zur Vernetzung 
von Naturräumen und Aufwertung von Biotopen geleistet werden, zwischen den Bachläufen und den 
grossen siedlungsstrukturierenden Landschaften. Damit wird auch ein wichtiger Beitrag zum Klima-
komfort in den Quartieren geleistet und die Qualität der Grünräume gesteigert. 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Stadtparks 2G L1 

Kleinparks 2G L2 

Querkorridor Brigerbad – Gamsen 2G L4 

Nutzung (Pflege) der Landschafts- und Landwirtschaftskorridore 3G L2 

 

Massnahmen AP4G Nr. 

Siedlungsstrukturierende Landschaften stärken 

 Subfichen für konkrete Gebiete (Grüngürtel Brig, Visp West) 

A2.4G.2 

Die landschaftliche Qualität in der Agglomeration durch eine Gestaltungs-Charta fördern 

In Zusammenhang mit dem Konzept zur Stärkung des Landschaftssystems der Agglomeration ist eine 
Reihe von Prinzipien für den Umgang mit der Landschaft zu beachten. In Ergänzung zum entsprechen-
den Handlungsschwerpunkt in der Strategie der öffentlichen Räume ist auch die Integration der Infra-
strukturen in die Landschaft ein wichtiges Thema. Es geht um landschaftliche Kontinuitäten, eine sorg-
fältige Einpassung der Infrastrukturen in die Topografie und die landschaftlichen Strukturen, aber auch 
einen Imagefaktor der Agglomeration bezüglich ihres Umgangs mit dem Verkehr und dem Lebens- 
und Landschaftsraum. 

Die konkrete Massnahme ist in der Teilstrategie A1 "Attraktive öffentliche Räume gestalten und schaf-
fen" enthalten (Entwicklung Gestaltungscharta, A1.4G.2). Ergänzende Angaben dazu finden sich im 
Kapitel 6.1.2.  

Zugang zur offenen Landschaft verbessern und garantieren 

Auch die Zugänglichkeit der offenen Landschaft aus allen Siedlungsteilen ist heute eingeschränkt. Vor-
haben wie die Rote Meile mit ihren Zugängen, oder die Rhonekorrektion mit ihrem Anliegen der Ver-
besserung der Zugänge zum Rotten aus dem Siedlungsgebiet und den Quartieren sowie der Stärkung 
der grösseren und kleineren Wasserläufe aus den Seitentälern leisten hier einen wichtigen Beitrag, und 
sind mit zusätzlichen lokaleren Zugängen zur Landschaft aus den Quartieren zu ergänzen. Entlang 
dieser Zugänge sind nach Möglichkeit auch kleinräumige Naturkorridore bis ins Siedlungsgebiet hinein 
anzulegen. Die Konkretisierung erfolgt im Rahmen von Massnahmen Verfeinerung der Vernetzung des 
Langsamverkehrsnetzes und ist damit Teil der Massnahmen in der Strategien B1 "Das Angebot für den 
Langsamverkehr stärken".  



Agglomerationsprogramm 4. Generation Agglomeration Brig-Visp-Naters 

98 mrs partner | Güller Güller 

6.3. Teilstrategie A3: Das Siedlungsgebiet sorgfältig gestalten und weiter-
entwickeln 

6.3.1. Konzept Siedlungsstruktur und Siedlungsentwicklung 

 

 

Abbildung 48:  Konzept Siedlungsstruktur und -entwicklung 
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Städtische Zentrumsgebiete 

Die städtischen Zentren von Brig, Visp und Naters sind die wichtigsten öffentlichen Lebensräume 
der Agglomeration. Hier spielt sich ein Grossteil des öffentlichen Lebens ab. Die Bebauung ist 
kompakt und dicht, auf den öffentlichen Raum orientiert und trägt mit ihrer Anordnung sowie 
den Nutzungen im Erdgeschoss zur Belebung der Zentren bei. Diese Gebiete gehören zu den pri-
oritären Verdichtungsgebieten.  

 

Dichte städtische Quartiere 

Die dichten städtischen Quartiere gruppieren sich um die städtischen Zentrumsgebiete. Hier fin-
den sich neben den Angeboten der städtischen Zentren auch die wichtigen öffentlichen Einrich-
tungen im Gesundheitswesen, in der Bildung sowie Sportanlagen. Von grosser Bedeutung ist die 
Öffnung dieser Quartiere mit grosszügigen Grünanlagen. Die Bebauung dieser Quartiere ist städ-
tisch, dicht und kompakt, mehrheitlich mit freistehenden Bauten. Diese Gebiete gehören zu den 
prioritären Verdichtungsgebieten. 

 

Locker bebaute städtische Wohnquartiere  

Die locker bebauten städtischen Wohnquartiere sind zusammen mit den dichten, städtischen 
Quartieren die Hauptentwicklungsgebiete der Agglomeration für zusätzliche Wohnangebote. Sie 
sind stark durchgrünt und offen zur umgebenden Landschaft. Die Bebauung ist von mittlerer bis 
hoher Dichte und besteht aus freistehenden Bauten.  

 

Dörfliche Strukturen 

Die Siedlungsgebiete auf den Sonnenterrassen sowie in den Hanglagen haben dörflichen Charak-
ter und sind kleinteilig strukturiert, sowohl was die baulichen Typologien angeht als auch in der 
städtebaulichen Anlage. Sie sind von geringer bis mittlerer Dichte und stark durchgrünt. Dichte-
Schwerpunkte finden sich um die dörflichen Zentren sowie um die Haltestellen des öffentlichen 
Verkehrs.  

 

Mischnutzungsgebiete mit Gewerbe  

Punktuell können kleinere Gewerbegebiete mit Wohnnutzung weiterentwickelt werden. Dies ist 
jedoch nicht prioritär, da die Reserven für Wohnnutzung bereits sehr umfangreich sind in der Ag-
glomeration. 

 

Arbeitsplatzgebiete 

Die Arbeitsplatzgebiete sind verdichtet und bieten mit innovativen Typologien die Möglichkeit, 
verschiedenartige Arbeitsplatznutzungen im selben Gebiet, teilweise im selben Gebäude unterzu-
bringen. Restflächen sowie die grossen Parkierungsflächen sind konsequent für die Verdichtung 
der Gebiete genutzt, so dass sie vorderhand nicht in die Landschaft hinaus erweitert werden 
müssen.  

 

 

Gebiete für eine zukünftige Entwicklung 

Gewisse Gebiete scheinen nach heutigem Stand aus regionaler Sicht nicht prioritär für eine Ent-
wicklung in den nächsten 10-15 Jahren. Die Rahmenbedingungen ihrer Entwicklung sind zu ge-
gebenem Zeitpunkt zu überprüfen. 

 

 

Parks und Freizeitanlagen im Siedlungsgebiet  

Die Parks und Freizeitanlagen im Siedlungsgebiet sind erweitert und ergänzt und bieten vielfälti-
gen Nutzungen Raum. 

Öffentliche Einrichtungen (Stadtpark / Bildung / Sportanlage) 

Die öffentlichen Räume im Umfeld öffentlicher Einrichtungen sind für die Nutzergruppen aufge-
wertet als Ankunftsorte, Warteräume, Begegnungsorte und Spielflächen. 

 Grenze des Siedlungsgebiets 
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6.3.2. Handlungsschwerpunkte und Massnahmen 

Verfahren verbessern und Planungsinstrumente weiterentwickeln 

Mit der erstmaligen Erarbeitung eines interkommunalen Richtplans (ikRP), der 3. Rhonekorrektion, dem 
Mobilitätskonzept 2040 und der Neubestimmung des Siedlungsgebiets gemäss Revision des Raumpla-
nungsgesetzes RPG werden die planerischen Grundlagen und Verfahren im Gebiet der Agglomeration 
neu aufgestellt.  

Der ikRP konsolidiert die langjährige Zusammenarbeit der Gemeinden im Rahmen der Agglomerati-
onsprogramme, insbesondere aber auch in anderen Tätigkeitsgebieten (beispielsweise Regional- und 
Wirtschaftsentwicklung, Wasser-Management, Tourismus), im Bereich der Raumentwicklung. Dieser 
Prozess der Konsolidierung ist in den kommenden Jahren weiterzuführen, punktuell thematisch zu 
ergänzen und zu verfeinern. Er wird damit beispielsweise im Bereich Siedlungsgebiet eine Mittlerrolle 
zwischen Gemeinden und Kanton einnehmen, in Fortführung der Arbeiten in Zusammenhang mit der 
RPG-Revision. Die Feinabstimmung des Zusammenspiels zwischen kantonalem Richtplan, ikRP und 
kommunaler Nutzungsplanung (Baureglement, Nutzungsplan / Zonennutzungsplan) ist dabei laufend 
zu optimieren aufgrund der Erfahrung des Zusammenspiels dieser Instrumente.  

Auch geht es darum, für die gemeinsam erarbeiteten Strategien des ikRP und seinen Fokus auf das 
Thema der “urbanen Qualität” einen entsprechenden Niederschlag in den Verfahren und kommunalen 
Planungs- und Entwicklungsinstrumenten wie Quartierplänen und dergleichen zu finden.  

Aufgrund des Mobilitätskonzepts 2040 werden die Verantwortlichkeiten und die Ausrichtung der 
Strassen im Kanton grundlegend überdacht. Dies hat einen direkten Einfluss auf die künftige Nutzung 
und Gestaltung des Strassenraums. Gemäss diesen Ansätzen steht die Abstimmung von Verkehr und 
Siedlung, sowie die Aufwertung des öffentlichen Raums um Vordergrund und soll von kantonaler bis 
kommunaler Ebene verfolgt werden. 

Die 3. Rhonekorrektion initiiert eine langjährige Projektdynamik. Um die möglichen Synergien in Raum, 
Zeit und Investition zu optimieren, sind die entsprechenden Verfahren und Zusammenarbeitsstrukturen 
zu verbessern. Auf der Grundlage der bestehenden Strukturen, deren Fokus auf den infrastrukturellen 
Massnahmen lag (beispielsweise Sofortmassnahmen Brig und Visp), ist nun in Zusammenhang mit dem 
breiteren räumlichen und thematischen Ansatz des "plan guide" der Rhonekorrektion eine weiterge-
hende, breiter aufgestellte Zusammenarbeitsstruktur und –kultur zu entwickeln.  

Diese Herausforderungen bezüglich ikRP, Mobilitätskonzept 2040 und Rhonekorrektion stellen sich in 
allen Walliser Agglomerationen in ähnlicher Art und Weise, wodurch ein gemeinsamer, durch den 
Kanton unterstützter Lernprozess und Austausch sinnvoll erscheint.  

Massnahmen AP4G Nr. 

Entwicklung Planungsinstrumente A3.4G.1 
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Die Siedlungsentwicklung auf gut erschlossene Hauptentwicklungsgebiete konzentrieren 

Das Agglomerationsprogramm Brig-Visp-Naters der 3. Generation hat drei Typen von Entwicklungs-
schwerpunkten vorgeschlagen: die "Top-Entwicklungsschwerpunkte" (Zentren von Brig und Visp), die 
"Entwicklungsschwerpunkte Arbeiten" (die grossen Arbeitsplatzgebiete der Agglomeration in Visp 
und Brig / Gamsen), sowie die Entwicklungsschwerpunkte Wohnen (Visp West, Brig Ost, Bitsch).  

Der interkommunale Richtplan verallgemeinert und differenziert diese Strategie zugleich. Reine Ent-
wicklungsschwerpunkte "Wohnen" werden nicht ausgewiesen; stattdessen treten die "prioritären 
Verdichtungsgebiete" entlang der strukturierenden Ortsbus-Linien und im Bahnhofsumfeld in Brig / 
Naters sowie in Visp und Baltschieder (Abbildung 48: schraffierte Flächen im Plan). Die städtischen 
Zentren von Brig-Glis, Naters und Visp (Top-Entwicklungsschwerpunkte im Agglomerationsprogramm 
3. Generation) sind ebenfalls Teil davon, da sie zwar über eine hohe städtische Qualität verfügen, aber 
nur über geringe oder sehr konzentrierte Entwicklungsreserven.  

Mehrheitlich innerhalb dieser prioritären Verdichtungsgebiete liegen ausserdem die Entwicklungs-
schwerpunkte Wohnen / Arbeiten. Es handelt sich um grossräumige Gebiete, für die entweder bereits 
ein Planungsverfahren läuft oder aber kurz- bis mittelfristig sinnvoll wäre und wo sich also für die 
kommenden Jahre und Jahrzehnte eine starke, konzentrierte und grossräumig koordinierte Verdich-
tung abzeichnet. Dazu gehören insbesondere das grosse Verdichtungsgebiet in Naters um Furkastrasse 
und Rotten (als Teil der Masterplanung der Gemeinde), das Gebiet Bahnhof West in Brig (mit einem 
erweiterten Perimeter vom Bahnhof bis zum Spital, um die Ansätze bezüglich Erschliessung und öf-
fentlichem Raum optimal zu koordinieren), das Bahnhofsumfeld von Visp und das Gebiet um die T9 
Richtung Eyholz (als Erweiterung der Quartierplanverfahren in diesem Gebiet und in Zusammenhang 
mit der Aufwertung der T9 nach Inbetriebnahme der Umfahrung), sowie das Masterplangebiet Sitter-
sch Eija in Baltschieder bis zur oberen Baltschiederbrücke.  

Langfristig interessieren in ähnlicher Weise auch die Umfelder der Bahnhaltstellen Eyholz (bestehend) 
und Eyholz-Lalden (neu) für zukünftige Entwicklungsschwerpunkte Wohnen / Arbeiten. Hier geht es 
darum, den allfälligen Ausbau des Bahnangebots im Talboden und die daraus abgeleitete verbesserte 
Erschliessungsgüte für eine Aufwertung und Verdichtung der umliegenden Siedlungsgebiete (bis nach 
Lalden) zu nutzen. Ob es sich dabei um Arbeitsplatzgebiete oder verstärkt um Mischnutzungsgebiete 
handeln soll, ist insbesondere für das Umfeld der heutigen Bahnhaltestelle Eyholz zu klären.  

Als Richtwert für sinnvolle Dichten kann für die prioritären Verdichtungsgebiete und die Entwicklungs-
schwerpunkte Wohnen / Arbeiten von einer Ausnützungsziffer 0.9 bis 1.2 in den dichten städtischen 
Quartieren und 0.7 bis 1 in den locker bebauten städtischen Quartieren ausgegangen werden. Auf-
grund der vorliegenden Unterlagen kann davon ausgegangen werden, dass ein Grossteil der RPG-
konformen Entwicklungsreserven der Agglomeration in diesen prioritären Verdichtungsgebieten und 
den Entwicklungsschwerpunkten Wohnen / Arbeiten liegen werden.10  

Bezüglich Arbeitsplätze sind aus regionaler Sicht jene Gebiete zu priorisieren, die über eine gute Er-
schliessung durch den öffentlichen Verkehr verfügen (strukturierende Ortsbus-Linie, allenfalls Bahnhal-
testelle), im Talboden liegen (Erreichbarkeit zu Fuss oder mit dem Velo aus den Hauptsiedlungsgebieten 
der Agglomeration) und über wesentliche Entwicklungsreserven verfügen. Daraus leiten sich die Ar-
beitsplatzschwerpunkte im Talboden ab. Wegen des starken wirtschaftlichen Wachstumsdrucks wer-
den dabei alle grossen Arbeitsplatzgebiete der Agglomeration mobilisiert. Das Areal der SBB östlich 
des Bahnhofs Brig (Rhonesand) ist Teil dieser Gebiete: es stellt eine interessante Reserve dar für einen 

 
10 Genauere Angaben sind ab Ende 2021 möglich, sobald seitens der Gemeinden eine konsolidierte Gesamtsicht des überarbei-
teten Siedlungsgebiets gemäss RPG und Vorgaben des Kantons vorliegt.  
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Arbeitsplatzschwerpunkt, wegen seiner Lage unmittelbar bei Bahnhof und Innenstadt von Brig-Glis 
(Gehdistanz), der Nähe zur Fernuni, sowie der relativen "Schattenlage" (ein kühler Arbeitsplatz ist auch 
bei Klimaerwärmung garantiert).  

Neben den Massnahmen zur besseren Erschliessung der Arbeitsplatzschwerpunkte mit dem öffentli-
chen und Langsamverkehr und dem dringenden Parkplatzmanagement (Reduktion und Zentralisierung 
der für die Parkierung genutzten Flächen in den Gebieten) ist auch eine aktive Bodenpolitik der öffent-
lichen Hand wichtig, um der Verknappung des Bodens in Industrie- und Gewerbegebieten nicht mit 
zusätzlichen Einzonungen, sondern mit Massnahmen zur Verdichtung und effizienteren Bodennutzung 
in den bestehenden Gebieten zu begegnen.  

 

 

Abbildung 49: Prioritäre Verdichtungsgebiete und Entwicklungsschwerpunkte im Talboden der Agglomeration 
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Prioritäre Verdichtungsgebiete 

Die prioritären Verdichtungsgebiete konzentrieren sich auf den Talboden und das Umfeld 
der strukturierenden Ortsbus-Linien (300m Umkreis) und der Bahnhöfe in beiden Agglome-
rationsteilen. Hier findet die Mehrheit der Entwicklung der Agglomeration statt in den kom-
menden Jahren.  

 

Entwicklungsschwerpunkte Wohnen / Arbeiten 

Die Entwicklungsschwerpunkte Wohnen / Arbeiten sind Teil der prioritären Verdichtungsge-
biete. Sie sind Objekt laufender oder bevorstehender Planungsverfahren für grossräumige 
Gebiete mit konzentrierten, grossen Entwicklungs- oder Transformationsreserven.   

 

Entwicklungsschwerpunkte Wohnen / Arbeiten > 2040 

Für die Gebiete im Umfeld der Bahnhaltestellen Eyholz (bestehend) und Eyholz-Lalden (ge-
plant) scheint eine konzentrierte Entwicklung heute noch verfrüht. In Zusammenhang mit 
dem Ausbau des Bahnangebots innerhalb der Agglomeration werden diese Gebiete aber 
langfristig spannend und wichtig.  

 

Arbeitsplatzschwerpunkte 

Die Agglomeration braucht alle grossen Arbeitsplatzgebiete im Talboden, um das Wirt-
schaftswachstum zu bewältigen. Es geht um Flächenoptimierungen (Aufhebung ungenutz-
ter Infrastrukturen, flächensparende und zentralisierte Anlage der Parkplätze sowie nach 
Möglichkeit deren Reduktion, die Nutzung von Flächenreserven etc.) und die Verdichtung 
der baulichen Strukturen u.a. durch innovative Typologien.  

 Grenze des Siedlungsgebiets 

 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Siedlungsverdichtungsgebiete 1G 53; 2G S4; 3G S2 

Entwicklungsschwerpunkte 2G S6, 3G S3 

Rahmenplan und Entwicklungsplattform Bahnhof Brig 2G S10 

 

Massnahmen AP4G Nr. 

Entwicklungsschwerpunkte (mit Subfichen pro ESP) A3.4G.2 

Prioritäre Verdichtungsgebiete entlang der strukturierenden ÖV-Achsen im 
Talboden 

A3.4G.3 

Arbeitszonen-Management A3.4G.4 
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Das Siedlungsgebiet der Agglomeration aus einer Gesamtsicht überprüfen 

Die Überprüfung der Reserven in Zusammenhang mit der Revision des Raumplanungsgesetzes und die 
Neubestimmung des Siedlungsgebiets erfolgt durch die Gemeinden und den Kanton bis im Herbst 
2021. Namentlich wird ein Teil der bisherigen Bauzonen als Nichtbauzone (Auszonierung resp. als 
Reservezone resp. Zone mit späterer Nutzungszulassung (erst später zu entwickeln) bezeichnet.  

In diesem Zusammenhang hat der interkommunale Richtplan die Rolle eines kritischen Blicks aus regi-
onaler Sicht vor dem Hintergrund der Koordination Siedlung – Verkehr – Landschaft  und er gibt Emp-
fehlungen strategischer Art ergänzend zur laufenden Bestimmung des Sieglungsgebiets.11 In diesem 
Sinn gibt er Impulse zur Priorisierung der verfügbaren Bauzonen (beispielsweise prioritäre Verdich-
tungsgebiete und Entwicklungsschwerpunkte, s. oben) und zeigt Konflikte zwischen Siedlung und 
Landschaft sowie Erschliessungsdefizite auf. Das Agglomerationsprogramm übernimmt diese Strategie 
des ikRP und unterstreicht sie mit den entsprechenden Massnahmen.  

Die wichtigsten Empfehlungen strategischer Art zum Siedlungsgebiet im ikRP und im vorliegenden 
Agglomerationsprogramm umfassen:  

- die Definition klarer Siedlungsgrenzen und die Sicherung der Siedlungstrenngürtel. Der vorlie-
gende Vorschlag (s. Abbildung 48) basiert auf dem aktuellen Kenntnisstand (maximale Aus-
dehnung des Siedlungsgebiets) und soll in der Überarbeitung des ikRP weiter verfeinert wer-
den nach Vorliegen der bereinigten Bestimmung des Siedlungsgebiets. 

- die Bestimmung prioritärer Entwicklungsgebiete (s. oben). Im gleichen Zug bedeutet dies 
auch, dass die nicht als prioritär gekennzeichneten Flächen in ihrer Entwicklung aus regionaler 
Sicht nicht gefördert und nach Möglichkeiten etappiert oder zeitlich gebremst werden.  

- Die Verlangsamung der Umsetzung. Damit sollen sinnvolle Dichten garantiert werden (s. Richt-
werte im vorangehenden Abschnitt zu den gut erschlossenen Hauptentwicklungsgebieten). 
Ergänzend dazu ist zu klären, ob Mindestdichten für gewisse Gebiete vorgegeben werden 
können, direkt in den Baureglementen oder aber im Rahmen von Quartierplänen.  

- Quartierplanpflicht. Allgemein soll noch mehr als bisher das bewährte Instrument des Quar-
tierplans eingesetzt werden, um eine hohe Dichte bei gleichzeitig hoher Lebensqualität und 
einem Beitrag zum Quartierkontext zu erreichen.  

- Vertiefung der Zeithorizonte. Da das Siedlungsgebiet in den Nutzungsplanungen der Gemein-
den auf einen Zeithorizont von 30 Jahren angelegt sein wird und im Gesamtvorschlag ein Teil 
durch entsprechende Bestimmungen (Reservezone, Zone mit späterer Nutzungszulassung) auf 
die zweite Hälfte dieses Zeitraums zurückgestellt wird, besteht ein gewisser Spielraum, um die 
Etappierung zu vertiefen und allenfalls weitere Flächen zeitlich zurückzustellen, um den Druck 
auf die Hauptentwicklungsgebiete der Agglomeration zu erhöhen. Weitere Auszonungen sind 
dagegen derzeit nicht vorgesehen, über die laufende Bestimmung des Siedlungsgebiets hin-
aus.  

- Massstab der regionalen Sicht. Ein allfälliger Bedarf für Neueinzonungen seitens der Gemein-
den muss aus einer regionalen Optik (ikRP) nachgewiesen werden.  

Die Überprüfung und Anpassung des Siedlungsgebiets sowie insbesondere des Umgangs mit der Pri-
orisierung und der Umsetzung sinnvoller Dichten ist also als schrittweise Optimierung zu verstehen, 
welche in den nächsten Jahren weitergeführt wird. Die Sensibilisierung der Entscheidungsträger und 

 
11 Der interkommunale Richtplan hat nicht unmittelbar über die Überlegungen der Gemeinden hinausgehende, einschneidendere 
Vorschläge eingefordert, um die RPG-konforme Überarbeitung des Siedlungsgebiets durch die Gemeinden in Zusammenarbeit 
mit dem Kanton in der politischen Phase der Validierung der Veränderungen nicht zu blockieren. Er hat jedoch gewisse Flächen 
kritisch hinterfragt aus seiner Gesamtsicht einer koordinierten Entwicklung von Siedlung, Landschaft und Verkehr. 



Agglomeration Brig-Visp-Naters Agglomerationsprogramm 4. Generation 

mrs partner | Güller Güller 105 

der Bevölkerung in der Agglomeration muss in den nächsten Jahren weitergehen, sowohl bezüglich 
der Konzentration der Entwicklung auf die prioritär dafür vorgesehenen Gebiete (Entwicklungsschwer-
punkte und prioritäre Verdichtungsgebiete) wie auch bezüglich der Verlangsamung der Entwicklung 
in anderen Gebieten, und der Möglichkeit, zusätzliche Flächen gezielt in der Zeit (als Reserven) zurück-
zustellen. Der Vierjahres-Rhythmus des Agglomerationsprojekts soll dabei als Taktgeber genutzt wer-
den.   

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Begrenzung der Siedlungsentwicklung nach aussen  1G M53, 2G S1, 3G S1 

 

Massnahmen AP4G Nr. 

Priorisierung / Stabilisierung Bauzonen A3.4G.5 

Die Gestaltungsqualität des Siedlungsgebiets durch eine Gestaltungs-Charta steuern 

In Zusammenhang mit dem Konzept zur Siedlungsentwicklung der Agglomeration ist eine Reihe von 
Prinzipien für die Weiterentwicklung und Gestaltung des Siedlungsgebiets zu beachten.  

Die konkrete Massnahme ist in der Teilstrategie A1 "Attraktive öffentliche Räume gestalten und schaf-
fen" enthalten: 

– Entwicklung Gestaltungscharta, A1.4G.2 

Ergänzende Angaben dazu finden sich im Kapitel 6.1.2. 
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6.4. Teilstrategie B1: Das Angebot für den Langsamverkehr stärken 

Um der Langsamverkehr mit einer genügenden Feinheit weiterzuentwickeln, ist es Zweckmässig zwi-
schen den Anforderungen der Fussgänger- und denen der Velofahrermobilität zu unterscheiden. 

6.4.1. Konzept Fussverkehr 

Das Zielbild des Fussverkehrsnetz zeigt sich wie folgt. 

 

 

Abbildung 50: Konzept Fussverkehr  
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 Rote Meile 

Die Rote Meile stellt eine kontinuierliche Verbindung durch die ganze Agglomeration, abseits 
vom motorisierten Verkehr dar. Sie erschliesst die Landschaftsräume des Talbodens und ist 
speziell gut an den Flussraum des Rotten angebunden, mit vielfachen Zugangspunkten. Ne-
ben der Funktion der schnellen und direkten Verbindung zwischen den grossen Stadtteilen 
verfügt die Rote Meile auch über eine Flanierfunktion. Sie wurde sorgfältig so gestaltet, dass 
sie erkennbar und identifizierbar ist. Das Layout ermöglicht ein angenehmes Zusammenleben 
von Fussgängern und Radfahrern. Verkehrsregeln verhindern im Allgemeinen das Vorhanden-
sein schneller Elektrofahrräder (45 km / h). 

 
Zugang zur Roten Meile 

Zur Roten Meile sollen hindernisfreie und direkte Anbindungen gewährleistet sein. Dabei spie-
len vor allem Strassenquerungen eine wichtige Rolle, da Strassen oftmals Hindernisse darstel-
len. Die Zugänge zur roten Meile sind möglichst verkehrsfrei oder beruhigt. 

 
Agglomerationsallee 

Diese Allee bildet das städtische Rückgrat der Hauptsiedlungsgebiete der Agglomeration. Auf 
dieser wird der ÖV priorisiert und hat eine hohe Präsenz. Die Allee verfügt beidseits über 
breite durchgängige Trottoirs. Die Gestaltung des Strassenraumes ermöglicht einfache Fuss-
gängerquerungen. 

 Urbane Strasse von hoher Bedeutung für Fussgänger 

Diese Strassen sind auch wichtige Achsen für den Fussverkehr. Deshalb sollen die Trottoirs 
beidseitig breit sein, um den Fussgängern einen attraktiven Raum zu bieten. 

 Fussgängerzone, Fussgängerweg (Eigentrassee) 

Diese verkehrsfreien Fussverbindungen innerhalb oder ausserhalb des Siedlungsgebiets bilden 
hochqualitative Verbindungen für den Fussverkehr. Sie machen das Fortbewegen zu Fuss im 
Agglomerationsperimeter attraktiv. 

 Wichtige landschaftliche Verbindung 

Diese Vernetzungen der Landschaft stellen Kontinuität sicher, auch in den Siedlungsgebieten. 

 Zugang zur Landschaft / zum Rotten 

Zur Naherholung ist der Zugang zur Landschaft essenziell. Die Beschilderung ist dabei wichtig 
für die Orientierung. Dabei soll Kontinuität und eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. 
Ebenfalls ist das Zusammenspiel von ÖV und LV von hoher Bedeutung. 

Sämtliche Massnahmen entlang vom Rotten sind eng mit der 3. Rhonekorrektion abzustim-
men. Alle Natur- und Landschaftsschutzvorschriften müssen eingehalten werden. Die Mach-
barkeit der Massnahmen muss dementsprechend noch geprüft werden. 

 Brücke / Passerelle / Steg 

Diese Fluss- und / oder Gleisübergänge sind für den Fussverkehr sehr wichtig, da sie teils 
grosse Hindernisse überwinden. Mit diesen Querungen wird das Netz dichter und es entste-
hen direktere Verbindungen. 

 Bahnlinie 

 
Zugang zur Bahn 

Diese Wege aus den Quartieren zum Bahnhof bilden eine direkte und attraktive Anbindung 
zum ÖV. Bahnhöfe sind für den Fussverkehr dadurch sehr gut erschlossen. 

 
Durchlässigkeit des Bahnhofsgebietes 

Die grosszügigen und vielfältigen Gleisfeldquerungen (Über- oder Unterführungen) reduzie-
ren die sonst grosse Trennwirkung des Gleisfeldes und schaffen direktere Verbindungen im 
Fuss- und Velonetz. 
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6.4.2. Konzept Veloverkehr 

Das Veloverkehrsnetz soll sich wie folgt weiterentwickeln. 

 

 

Abbildung 51: Konzept Veloverkehr 
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 Rote Meile 

Die Rote Meile stellt eine kontinuierliche Verbindung durch die ganze Agglomeration, abseits 
vom motorisierten Verkehr dar. Sie erschliesst die Landschaftsräume des Talbodens und ist 
speziell gut an den Flussraum des Rotten angebunden, mit vielfachen Zugangspunkten. Sie 
wurde sorgfältig so gestaltet, dass sie erkennbar und identifizierbar ist. Das Layout ermöglicht 
ein angenehmes Zusammenleben von Fußgängern und Radfahrern. Verkehrsregeln verhin-
dern im Allgemeinen das Vorhandensein schneller Elektrofahrräder (45 km / h). Für Velos ist 
die Rote Meile niveaufrei befahrbar und verfügt über Veloabstellplätze. 

 
Zugang zur Roten Meile 

Zur Roten Meile sollen hindernisfreie und direkte Anbindungen gewährleistet sein. Für Velos 
soll alles niveaufrei befahrbar sein. 

 Schnellroute auf einer strukturierenden Achse ausserhalb des Siedlungsgebiets 

Auf diesen Routen ausserhalb des Siedlungsgebietes verkehren die Velos auf Radstreifen oder 
Radwegen.  

 Schnellroute auf einer strukturierenden Achse im Siedlungsgebiet 

Auf den Routen innerhalb des Siedlungsgebietes sind die Radstreifen idealerweise durchgän-
gig (falls Platz vorhanden). Ansonsten sind auch Temporeduktionen eine Möglichkeit. Der Fo-
kus liegt auf der Direktheit der Verbindungen (keine Umwege, einfache und direkte Führung) 

 Übergang ausserorts / innerorts 

Bei den Ortseingängen soll es klare Differenzierungen der Strassengestaltung und Tempoän-
derungen für den motorisierten Verkehr geben. So sollen die Übergänge stärker hervorgeho-
ben werden. 

 Komfortroute 

Komfortrouten sind angenehme und sichere Verbindungen. Der Fokus liegt dabei auf der Si-
cherheit und der Naherholung und sie sind niveaufrei befahrbar.  

Sämtliche Natur- und Landschaftsschutzvorgaben müssen eingehalten werden. Die durchge-
hende Wegführung der Velowege beidseits vom Rotten ist prüfen. 

 Zugang zum Rotten 

Die Naherholung muss gut erreichbar sein. Daher gibt es diese befahrbaren Zugänge zur 
Komfortroute entlang des Rottens. 

 Bahnlinie 

 Brücke / Passerelle 

Diese Fluss- und / oder Gleisübergänge sind für den Veloverkehr sehr wichtig, da sie teils 
grosse Hindernisse überwinden. Mit diesen Querungen wird das Netz dichter und es entste-
hen direktere Verbindungen. 

 Velostation 

 Weitere wichtige Standorte mit grosser Anzahl an Veloabstellplätze 

 
  

P
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6.4.3. Handlungsschwerpunkte und Massnahmen Langsamverkehr 

Rote Meile 

Die Dynamik, die seit der ersten Generation des Agglomerationsprogramms mit der Aufhebung des 
MGBahn-Trassees in Naters entstanden ist, wird weiterverfolgt. Dazu gehören infrastrukturelle Mass-
nahmen, die in den künftigen Generationen des Agglomerationsprogramms zu planen sind, sowie die 
Nutzung der starken Identität der Roten Meile für Kommunikation und Förderkampagnen. 

Die Verlängerung der roten Meile westlich der Agglomeration sowie die Wegführung zwischen Brig-
Glis und Visp sind im Wettbewerb definiert worden und müssen auf ihre Umsetzbarkeit geprüft wer-
den. 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Aufhebung und Umgestaltung MGBahn Trassee 1G M18 

LV-Verbindung Brig-Glis - Eyholz (Rote Meile) 2G LV4 

LV-Verbindung Bitsch - Naters (Rote Meile) 2G LV3 

LV-Verbindung Eyholz - Visp (Rote Meile) 2G V5 

LV-Verbindung Visp - Baltschieder (Rote Meile) 2G LV6 
 

Massnahmen AP4G Nr. P.-Paket Priorität 

Rote Meile: Verbreiterung Saltinabrücke (Brig-Glis) B1.4G.2 LV-A A 
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Den Rotten als Chance nutzen 

Der Rotten hat eine hohe Bedeutung für die Längsbeziehungen im Talboden und die Naherholung per 
Fuss und Velo. Er übernimmt als Langsamverkehrskorridor eine komplementäre Rolle zur Roten Meile 
und zu den schnellen Beziehungen.  

Die Fuss und Velowege im Westen der Agglomeration, bis zu den Gemeinden Raron und Niederges-
teln, müssen verbessert und vernetzt werden. Dies ist besonders mit einer Erweiterung des Agglome-
rationsperimeter wichtig. Eine komfortable und direkte Fussverbindung zwischen Baltschieder und Ra-
ron ist zum Beispiel notwendig. Die Veloverbindung kann auch aufgewertet werden. In einer kom-
mende Studie muss geklärt werden, auf welche Seite des Rottens diese Verbesserungen gewährleistet 
werden sollen, ob eine neue Rottenquerung notwendig ist und, ob Fuss und Velo auf derselben Strecke 
aufgenommen werden müssen. 

Sämtliche Massnahmen entlang vom Rotten sind eng mit der 3. Rhonekorrektion abzustimmen. In der 
3. Rhonekorrektion wird zwischen zwei Dämmen unterschieden, nämlich zwischen einem aktiven 
Damm (Damm für den kantonalen Radweg) und einem ruhigen und naturnahen Damm. Die geplanten 
Eigenschaften werden unterschiedlich sein. Die Anhaltung sämtlichen gesetzlichen Vorgaben muss bei 
der Weiterentwicklung der Massnahmen geprüft werden. 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Fuss- und Veloweg entlang der Rhone (nationale Route 1) 2G LV1 

Fuss- und Veloweg entlang der Vispa und Rhone 2G LV2 
 

Aktionen AP4G 

Vorstudie Vernetzung der Fuss- und Langsamverkehrsnetze Agglomeration West 
 

Massnahmen AP4G Nr. P.-Paket Priorität 

Saltina LV-Querung bei der Einmündung in den Rotten, nördlich 
der SBB-Brücke (Brig-Glis) 

B1.4G.3 LV-A A 

LV-Verbindung: Zugang zum Rotten "Finstern Feld" (Naters) B1.4G.4 LV-A A 

LV-Passerelle Einmündung Baltschiederbach (Baltschieder) B1.4G.20 LV-A A 

LV-Verbindungen: Zugang zum Rotten B-Horizont (Naters) B1.4G.17 LV-B B 

LV-Querung der Entlastungsstrasse als Zugang zum Rotten  
(Lalden) 

B1.4G.21 LV-B B 

Abtausch Strasse / Veloroute (Radweg 1) beim Damm östlich 
der oberen Baltschiederbrücke 

B1.4G.19 - C 

Fuss- und Velovernetzung Baltschieder – Raron – Niedergesteln 
Abhängigkeit mit der Erweiterung des Agglomerationsperimeter 

B1.4G.5 - C 

 
  



Agglomerationsprogramm 4. Generation Agglomeration Brig-Visp-Naters 

112 mrs partner | Güller Güller 

Rottenbrücken und weitere Fluss- und Infrastrukturquerungen anlegen 

Die Barrierewirkung des Rotten und der südseitigen Bahnlinien in den Querbeziehungen im Talboden 
soll durch zusätzliche Rottenstege und -querungen verringert werden, beispielsweise zwischen Bri-
gerbad und Eyholz oder von Lalden zum linken Rottenufer. Dasselbe gilt auch für die seitlichen Zu-
flüsse, beispielsweise mit einer zusätzlichen Querung der Vispa zwischen Visp West und dem Areal der 
Lonza im Bereich des IBEX. Bezüglich solcher Vorhaben sind Synergien mit den kantonalen Finanzie-
rungsmöglichkeiten (Wanderwege) zu suchen. 

Bei der Entwicklung der Projekte ist der Hochwassergefährdung Rechnung zu tragen. Die Bauwerke 
sind entsprechend zu dimensionieren und deren räumliche Anordnung ist der lokalen Hochwasserge-
fährdung anzupassen. 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Fussgängerbrücke zwischen Brig und Naters 1G M19 

Fussgängersteg "im Sand" über die Vispa 1G M17 

 

Massnahmen AP4G Nr. P.-Paket Priorität 

Verbesserung der Infrastruktur für den Langsamverkehr auf der 
Laldnerbrücke 

B1.4G.6 LV-A A 

LV Verbindung Visp West - Lonza, inkl. Vispa Brücke (Visp) B1.4G.27 LV-B B 
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Die Verfeinerung der Vernetzung der Fuss- und Velonetze weiterverfolgen 

Im Siedlungsgebiet soll man überall hin zu Fuss gehen oder mit dem Velo fahren können. Um alle Ziele 
gut erreichbar zu machen und die Wege direkt zu halten, müssen die Fuss- und Velonetze vor allem in 
den Zentren sehr engmaschig sein. Es benötigt eine hohe Dichte an Fusswegen und Velorouten. Dafür 
müssen an vielen Orten die bestehenden Infrastrukturen ergänzt werden bzw. neue Infrastrukturen 
müssen geschaffen werden. Zu diesem Handlungsschwerpunkt gehören auch Veloabstellplätze und 
Beschilderungen für den Langsamverkehr. 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Fussgängerverbindung Visp-West 1G M14 

Veloverbindung Brig-Naters 1G M20 

zusätzliche Veloparkplätze in der Agglomeration A 1G M37 

Leitsystem Velo 1G M49  

Sicherung von gefährlichen Velo-Übergängen A 1G M41  

Ausbau Velowege in der Agglomeration A 1G M44  

Umsetzung LV-Konzept 2G LV10  

Erschliessung Eis- und Eventhalle Visp 3G FV1  

Radweg Bitsch-Mörel (Teil auf Gemeindegebiet Bitsch) 3G FV2 
 

Massnahmen AP4G Nr. P.-Paket Priorität 

LV-Verbindungen im Quartier Oberdorf West (Brig-Glis) B1.4G.7 LV-A A 

Rhonezugang bei Saltinabrücke (Verlängerung Spitalweg bis zur 
Rhone) (Birg-Glis) 

B1.4G.8 LV-A A 

LV-Verbindung auf der Höhe Geschina (Brig-Glis) B1.4G.9 LV-A A 

LV-Verbindungen Untere Bina (Naters) B1.4G.10 LV-A A 

Fussgängerquerung der KS20 als Zugang zum IBEX (Visp) B1.4G.11 LV-A A 

Lokale LV-Vernetzungen (Baltschieder) B1.4G.12 LV-A A 

Lokale LV-Vernetzungen (Bitsch) B1.4G.13 LV-A A 

Lokale LV-Vernetzungen (Lalden) B1.4G.14 LV-A A 

Lokale LV-Vernetzungen (Ried-Brig) B1.4G.15 LV-A A 

Lokale LV-Vernetzungen (Termen) B1.4G.16 LV-A A 
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6.5. Teilstrategie B2: Das Angebot des öffentlichen Verkehrs ausbauen 

6.5.1. Konzept öffentlicher Verkehr 

Das ÖV-Netz könnte sich mittel- bis langfristig wie folgt weiterentwickeln. Diese Struktur muss aber 
noch durch eine koordinierte ÖV-gesamt Studie vertieft und überprüft werden. 

 

 

Abbildung 52: Konzept öffentlicher Verkehr 
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 Bahnlinie 

 Strukturierende Ortsbuslinie 

Busse verkehren im Viertelstundentakt auf den Hauptstrassen ohne Umwege in den Quartie-
ren und erschliessen die wichtigsten Verkehrserzeuger der Agglomeration. Die Bushaltestellen 
zeichnen sich durch sehr gute Lesbarkeit und Gestaltung aus. 

 Weitere Ortsbuslinie (Nebenlinie) 

Auf den weiteren Ortsbuslinien verkehren die Busse im Halbstundentakt. Bei den Linien han-
delt es sich um Durchmesserlinien. 

 Regionale Linie 

Die regionalen Linien innerhalb der Agglomeration haben als Funktion den Zugang zu den 
Zentren und zur Bahn sicherzustellen. Die Busse auf diesen Linien verkehren im Halbstunden- 
oder Stundentakt. Die Nachfrage (Fahrgastzahlen auf dem verkehrsreichsten Abschnitt) be-
stimmt das Angebot (Anzahl der Fahrten). Der Fokus liegt auf der Direktheit und möglichst 
kurzen Fahrzeiten. 

Synergien mit den Ortsbuslinien sind zu untersuchen. 

 Regionale Linie (saisonal) 

 

Wichtiger Umsteigepunkt 

Diese Umsteigepunkte bilden gute Umsteigesituationen zwischen Bus-Bahn bzw. Bus-Bus mit 
hoher Aufenthaltsqualität. Auch für den Langsamverkehr sollen sie gut erreichbar sein. Deshalb 
benötigt es eine ausreichende Anzahl an Veloabstellplätzen. Zudem sind diese Punkte mögliche 
Standorte für Carsharing-Angebote. 
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6.5.2. Handlungsschwerpunkte öffentlicher Verkehr 

Die Kontinuität LV + ÖV aktiv entwickeln 

Dieser Handlungsschwerpunkt umfasst insbesondere infrastrukturelle Massnahmen, um den Zugang 
zur Bahn an den Bahnhöfen und Bahnhaltestellen zu verbessern. Für jede Bahnhaltestelle und jeden 
Bahnhof der Agglomeration soll eine Verbesserung der Zugänge für den Fuss- und Veloverkehr, der 
Aufenthaltsqualität auf dem Bahnhofplatz und der Parkierungsmöglichkeiten für Velos studiert und 
umgesetzt werden. 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Erstellen eines ÖV-Hubs mit MGBahn und PostAuto 2G ÖV1 

Nordzugang Bahnhof Brig 2G ÖV3 

Knoten Bahnhof-Nord Visp: Bahnhofplatz / Unterführung West 3G VS2 

 

Massnahmen AP4G Nr. P.-Paket Priorität 

Intermodalität Bahnhof Brig Nord (Brig-Glis) B2.4G.1 - A 

LV Passerelle Dorf - Bahnhofplatz mit vertikaler Verbindung 
(Bitsch) 

B2.4G.2 - A 

Bahnhof Visp Unterführung Ost (Visp) B2.4G.10 - B 

Velostation Visp B2.4G.3 - C 

Bahnhof Brig-Naters: Personenunterführung Ost B2.4G.4 - C 

Velostation Brig B2.4G.5 - C 

Aufwertung Bahnhofplatz Eyholz B2.4G.6 - C 

Weiterentwicklung des Ortsbusnetzes in Brig / Naters 

Das Ortsbusnetz in Naters-Brig-Glis bietet eine gute Grundlage für die zukünftige Entwicklung des 
öffentlichen Verkehrs in diesem Agglomerationsteil. Kurzfristig wird eine neue Ortsbus-Struktur in Brig 
aufgebaut. Diese Struktur bietet neue diametrale Linien zwischen den Gemeinden Naters und Brig-Glis 
und ermöglicht eine bedeutende Entwicklung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs im Agglome-
rationskern. 

 

Abbildung 53: Kurzfristige Weiterentwicklung des Ortsbus in Brig (Quelle: Ortsbus Brig-Glis, Naters, Bitsch) 
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Mittel- bis langfristig besteht jedoch in folgenden Bereichen noch Optimierungsbedarf: 

- Erweiterung der Linie 1 als starke, strukturierende Durchmesserlinie für das gesamte Zent-
rum von Naters-Brig-Glis in einem Viertelstundentakt 

- Systematische Verbesserung der Positionierung, Sichtbarkeit und Qualität der Haltestellen 
- Reorganisation der Nebenlinien, wenn möglich ebenfalls als Durchmesserlinien 
- Realisation von Anschlusspunkten Bahn-Bus mit aufeinander abgestimmten Fahrplänen. 

Aktionen AP4G 

Vertiefungsstudien Weiterentwicklung Ortsbus und Synergien Ortsbus- / Regionallinien mittelfristig 

 

Entwicklung eines Ortsbusnetzes in Visp 

Heute wird die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr in Visp mit den regionalen Linien sicher-
gestellt. Mittelfristig, je nach Weiterentwicklung der Lonza, kann die Einrichtung von ein oder zwei 
lokalen Buslinien zweckmässig werden. Eine im Viertelstundentakt bediente strukturierende Linie, die 
von Eyholz ausgehend als Durchmesserlinie durch das Zentrum führt, Visp West bedient und in Balt-
schieder endet, könnte zum Rückgrat des Siedlungsgebiets und seiner Weiterentwicklung im westli-
chen Teil der Agglomeration werden. 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Busnetz Visp und Umgebung - Etappe 1 2G ÖV6a 

Mini-S-Bahn Agglomeration Brig-Visp-Naters 

Die Rolle der Bahn kann innerhalb der Agglomeration gestärkt werden. Auf der Strecke Visp-Brig könn-
ten neue Bahnhaltestellen interessante Verknüpfungen mit dem Busnetz und dem Fuss- und Veloweg-
netz herstellen, beziehungsweise dichte Gebiete besser erschliessen. Drei neue Bahnhaltestellen sind 
im interkommunaler Richtplan identifiziert: Eyholz West (oder Eyholz-Lalden), Gamsen und Brig Spital. 

Die Machbarkeit solcher Bahnhaltestellen soll geprüft und gegebenenfalls in die Bahnplanung des Bun-
des (STEP Schiene) eingebracht werden. 

Möglichen künftigen nationale Massnahmen: 

• Neuer Bahnhof MGBahn "Brig Spital" 

• Neuer Bahnhof MGBahn "Lalden" 

• Neuer Bahnhof MGBahn "Gamsen" 
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6.6. Teilstrategie B3: Den motorisierter Individualverkehr im Siedlungsge-
biet verträglich abwickeln und gestalten 

6.6.1. Konzept Strassenhierarchie 

Das Strassennetz muss nach den Prinzipien der Hierarchisierung, die durch das folgende Konzept dar-
gestellt werden, betrieben und gestaltet werden. 

 

 

Abbildung 54: Konzept Strassenhierarchie   
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 Autobahn 

Die Autobahn ist eine nationale Infrastruktur. Sie konzentriert den Transitverkehr und die 
grossen Flüsse des Ziel-/Quellverkehrs der Agglomeration. 

 Überregionale Verbindung 

Die überregionalen Verbindungen sind nationale oder kantonale Infrastrukturen. Zusätzlich zu 
ihrer interregionalen Rolle tragen diese Infrastrukturen auch an die räumliche Verlagerung des 
agglomerationsinternen Verkehrs ausserhalb der Siedlung bei. Die Gestaltung ist dabei ten-
denziell verkehrsorientiert und es gibt nur wenige Querungen für den Langsamverkehr. 

 Regionale Verbindung (ausserorts) 

Die regionalen Verbindungen haben eine Funktion als Verbindung zwischen Hauptteilen der 
Agglomeration oder als Zugang zu Siedlungsgebieten vom übergeordneten Netz. Die Gestal-
tung der Strassen ist eher verkehrsorientiert, mit Radstreifen oder Radwegen für Velos und 
Trottoirs für den Fussverkehr. Es gibt gesicherte Fussgänger- bzw. Veloquerungen an Kreu-
zungspunkten mit dem Langsamverkehrsnetz. 

 Städtische Hauptverbindung 

Die städtischen Hauptverbindungen sind verbindende Strasse innerorts oder Zugänge zu den 
Zentren innerhalb der Hauptorte. Die Gestaltung dieser Strassen ist urban, mit breiten Trot-
toirs, mittlerer Fahrbahnbreite und reduziertem Temporegime. 

 Städtische Sammelstrasse 

Die Sammelstrassen bilden eine Anbindung der Quartiere an die Hauptverbindungen. Auf 
ihnen ist Transitverkehr unerwünscht. Bei der Gestaltung liegt der Fokus auf den lokalen Nut-
zungen / NutzerInnen, mit reduziertem Temporegime. 

 Erschliessungsstrasse 

Die Erschliessungsstrassen besitzen nur lokale Funktionen (Erschliessung in Zusammenhang 
mit den Anwohnern / Aktivitäten an der Strasse selbst). Die Gestaltung dieser Strassen bein-
haltet eine minimale Fahrbahnbreite und systematische Temporeduktionen. Sie können auch 
als Begegnungszone gestaltet sein. 

 Besondere Strassenraumgestaltung 

Auf diesen Strassen sind Umgestaltungsmassnahmen erforderlich. Die Anforderungen an 
diese Räume werden mit der bestehenden Gestaltung nicht erfüllt. Durch Umgestaltung kön-
nen diese Strassenräume neu definiert werden. 

 
Parkhaus 

Die Parkhäuser dienen als Zielpunkt für den MIV in den Zentren. Lokalisiert sind sie möglichst 
nahe beim übergeordneten Netz, stadteinwärts. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr soll 
gewährleistet sein. 

 
  

P
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6.6.2. Konzept Verkehrsregime und Verkehrsmanagement 

Verkehrsregime 

Geschwindigkeitsregelungen müssen mit der städtischen Struktur und den Grundsätzen der Erschlies-
sung übereinstimmen. Ausserorts steht Direktheit und schnelles Zurücklegen von Distanzen im Vorder-
grund. Abseits der Autobahn ausserhalb der Ortschaften soll man mit 80 km/h fahren können. Mit 
dem Durchfahren von Ortseingängen wird die gefahrene Geschwindigkeit reduziert. Innerhalb der 
Ortschaften soll grundsätzlich Tempo 50 gelten. Streckenweise in Zentren können auch die Hauptver-
bindungen innerorts auf Tempo 30 reduziert werden. Die Quartiere mit Erschliessungs- und Quar-
tierstrassen werden als flächige Tempo 30-Zonen ausgeschieden. In den Ortszentren mit Einkaufs- und 
Aufenthaltsmöglichkeiten z.B. in den Altstädten sind Begegnungs- oder Fussgängerzonen vorgesehen. 

Verkehrsmanagement 

Am Eingang zu den Zentren können Systeme für das Verkehrsmanagement und die Priorisierung des 
öffentlichen Verkehrs während der Stosszeiten implementiert werden. Dies erfordert eingehendere 
Studien. 

 

Abbildung 55: Konzept Verkehrsregime 
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 Autobahn 

Die Autobahn konzentriert den Transitverkehr und die grossen Verkehrsmengen des Ziel-
/Quellverkehrs der Agglomeration. 

 80 km/h, ausserorts 

Die schnell befahrenen Strecken ausserorts sind regionale und überregionale Verbindungen 
zwischen den verschiedenen Ortschaften. Die Eingänge in den Ortschaften müssen sehr deut-
lich markiert und erkennbar sein. 

 50 km/h, innerorts 

Innerorts ab den Ortseingängen gilt grundsätzlich Tempo 50. Die Strecken mit Tempo 50 sind 
meist verbindende Strassen oder Zugänge zu den Zentren der Ortschaften. 

 Temporeduzierte, Strecke  

Die Strassen innerorts können streckenweise verkehrsberuhigt werden. So werden die zentra-
len Strukturen für den Langsamverkehr attraktiver und sicherer. 

 
Tempo 30-Zone 

Die Quartiere innerhalb der Ortschaften mit den Quartier- und Erschliessungsstrassen werden 
in Tempo 30-Zonen organisiert. Diese Strassen besitzen nur lokale Funktionen und sollen 
nicht verkehrsorientiert gestaltet sein. 

 
Begegnungszone 

Die Zentren mit vielen Einkaufs- und Aufenthaltsmöglichkeiten werden als Begegnungszonen 
gestaltet. Der Strassenverkehr wird auf Tempo 20 beschränkt und der Langsamverkehr ist pri-
oritär und darf den ganzen Raum benutzen. 

 
Fussgängerzone 

Die Fussgängerzonen sind grundsätzlich ähnlich gestaltet wie Begegnungszonen, mit dem 
Unterschied, dass die Fussgängerzonen komplett vom MIV befreit sind und für den Fussver-
kehr dadurch noch attraktiver sind. Dabei handelt es sich oftmals um zentrale Einkaufsstras-
sen mit einer grossen Menge an Fussverkehr. 
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6.6.3. Konzept Parkierung 

Die Gemeinden haben bereits verschiedene Massnahmen entwickelt, um das öffentliche Parken in 
ihren Zentren (Lenkung der Verkehrsverhalten) und die Bereitstellung von Parkplätzen für Neubauten 
zu regeln (mittelfristige Steuerung des Angebotes). 

Diese Vorschriften sind aber noch nicht agglomerationsweit harmonisiert und stehen manchmal im 
Widerspruch zu den Realitäten der Stadtentwicklung (Konflikt mit der Knappheit des Bodens in den 
ESPs zum Beispiel). Besonders in den Industriegebieten (vor allem Lonza und Gamsen) besetzen die 
privaten Parkplätze beträchtliche Flächen, was mit dem Raumbedarf der ansässigen sowie neuer Un-
ternehmen und dem Anliegen der Entwicklung öffentlicher Räume zugunsten der Bevölkerung 
schlecht vereinbar ist. Es ist notwendig, die Praxis der Erstellung von Parkplätzen in Arbeitsplatz- und 
Entwicklungsgebieten zu überprüfen, indem man Reduktionen bezüglich der bestehenden Standards 
und Vorschriften zulässt und bei Neubauten Mobilitätskonzepte einfordert. Auch sollen Sammelanla-
gen anstelle von Einzelparkplätzen erstellt werden.  

Eine klare und vereinheitlichte Klassifizierung der Parkierungsarten und der Arten der Parkplatznutzung 
sowie die Definition geografischer Regeln entsprechend diesen Klassifizierungen kann die "Probleme" 
beim Parken (sowohl für den Nutzer als auch für die Gemeinde) erheblich verringern. Mittelfristig ist 
eine einheitliche Parkierungsstrategie für die Agglomeration wünschenswert. Erste Bestrebungen wur-
den angegangen, z.B. die Bewirtschaftung der Parkplätze in den Kerngemeinden oder der Austausch 
über das Parkingreglement innerhalb der Gemeinden. Weitere Schritte sind derzeit noch nicht mehr-
heitsfähig. 

Die Parkierung braucht auch sehr viel Platz. Heute werden bis zu 60% der Flächen in den Industrie- 
und Gewerbegebieten der Agglomeration für die Parkierung beansprucht. Gleichzeitig zeichnet sich 
eine Knappheit an Industrie- und Gewerbeflächen ab.  

Eine aktive Parkierungsstrategie kann dazu beitragen, den Flächenbedarf des Verkehrssystems deutlich 
zu reduzieren, was als Notwendigkeit anerkannt ist. Die Lonza beispielsweise sistiert die Erhöhung ihres 
Parkplatzangebotes trotz starkem Arbeitsplatzwachstum. 

Kurzfristig sind die Probleme in den zentralen Bereichen am akutesten. Deshalb muss gezielt nach 
Lösungen gesucht werden. Folgenden Herausforderungen sind identifiziert.  

• Die Anzahl Parkplätze um den Bahnhof Brig wird als Folge der Reorganisation und des Ausbaus des 
Umsteigeknotens sinken. Gleichzeitig sind andere Parkhäuser im Umfeld unterbenutzt und ihre 
Nutzertypen ungenügend bekannt (Pendler, Einwohner, Besucher?). Eine Strategie wird parallel zur 
Weiterentwicklung des Bahnhofes Brig definiert. 

• Nördlich des Bahnhofs Visp braucht die starke Entwicklung der Lonza eine Gesamtvision für die 
Organisation der Parkierung. Eine optimale Lage der Parkplatzangebote (so nahe wie möglich beim 
übergeordneten Strassennetz) soll dazu beitragen, die Belastung des Strassennetzes zu reduzieren. 
Zudem soll das Angebot zwischen den verschiedenen Nutzergruppen und den Besitzern der Par-
kierungsangebote optimiert werden. 

 

Aktionen AP4G 

Parkierungsstrategie Bahnhof Brig 

Parkierungsstrategie Industriegebiete Lonza 
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6.6.4. Handlungsschwerpunkte und Massnahmen 

Die Anbindung des Strassennetzes der Agglomeration ans National- und Hauptstrassennetz 
optimieren 

Das nationale Strassennetz muss als Hauptträger der grossen Verkehrsströme genutzt werden. Um den 
Zugang zum nationalen Netz zu gewährleisten, müssen Ergänzungen oder Anpassungen der An-
schlüsse geplant werden. 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Verkehrsoptimierung Überlandstrasse Brig 2G V12 

MIV-Leitsystem (inkl. Leitsystem Autoverlad) 2G V14a 

Parkleitsystem 2G V14b 

Ein zusätzlicher Anschluss im Gebiet Brig Süd (Halban-
schluss Richtung Westen) würde den Quartieren süd-
lich von Brig und Glis, einen direkten Zugang zur H9 
ermöglichen, ohne die Zentrumsgebiete zu durchque-
ren. Damit wäre es möglich, die Verkehrsbelastung in 
den Zentren zu reduzieren, was mit der Dynamik der 
Aufwertung des Strassenraums abgestimmt ist. Eine 
solche Massnahme muss noch gesamtverkehrlich und städtebaulich, sowie landschaftlich weiterunter-
sucht werden.  

Aktionen AP4   

Vertiefungsstudie Brig Halbanschluss Süd   

 

Der Zugang zu den Quartieren Östlich vom 
Bahnhof Brig für den motorisierten Individual-
verkehr fährt heute zwingend auf dem Bahnhof-
platz. Um dies zu vermeiden könnte einen 
neuen Zugang vom H19 direkt ins Quartier Rho-
nesand eine Lösung bieten. Eine solche Mass-
nahme muss mit einer grosszügigen Anpassung 
der Verkehrsführung im Zentrum von Brig koor-
diniert werden und muss gesamtverkehrlich so-
wie städtebaulich vertieft werden.  

 

Aktionen AP4G 

Vertiefungsstudie Zu- und Ausfahrt Rhonesand – H19 koordiniert mit Parkhaus Rhonesand und Aufwertung 
Rhonesandplatz 
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Hauptzentren Agglomeration: Verkehrsführung optimieren und verträglich gestalten  

Um die Konzepte der Strassenhierarchie und der Verkehrsregime in der Realität umsetzen zu können, 
muss die Gestaltung und die Betreibung des Strassennetzes in den Hauptzentren der Agglomeration 
schrittweise angepasst werden. Zu diesem Zweck wurde seit der ersten Generation eine Reihe von 
Strassengestaltungsmassnahmen ergriffen. Solchen Massnahmen werden in den kommenden Gene-
rationen des Agglomerationsprogrammes weiterhin eine wichtige Rolle übernehmen. 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Neugestaltung Einfahrt Neue Simplonstrasse Brig-Glis 1G M40 

Tempo 30-Zonen in der Agglomeration 1G M45 

Sanierung Furkastrasse Naters 1G M26 

Aufwertung Glismattenstrasse Brig-Glis 2G V1 

Aufwertung Hauptverkehrsachse Talstrassenallee 2G V2 

Aufwertung Dorfkern Glis 2G V4 

Begegnungszone Belalpstrasse Naters 2G V8 

Begegnungszone Bahnhof Brig 2G V9 

Begegnungszone Brückenweg Visp 2G V10 

Verkehrsberuhigung Kleegärtenquartier 2G V11 

Aufwertung Dorfkern Visp 2G V3a 

Umgestaltung Knoten West "Dennerkreisel", Brig-Glis 3G VS3 

Erschliessung Spital-Neubau / Quartier Saltina, Brig-Glis 3G VE1 

Erschliessung Gewerbegebiet Brig-Glis 3G VE2  

Erschliessung Gewerbegebiet Visp 3G VE3  

Aufwertung und Verkehrssicherheit Ortskerne - Naters 3G VS1  

 

Massnahmen AP4G Nr. P.-Paket Priorität 

Aufwertung "Lonzaplatz" (Visp) B3.4G.7 - Eig. Leist. 

Aufwertung Gliserallee (Brig-Glis) B3.4G.1 - A 

Aufwertung Marktplatz (Naters) B3.4G.6 BGK-A A 

Aufwertung Kleegartenstrasse (Visp) B3.4G.8 BGK-A A 

Verkehrsmanagement T9: Sofort Massnahme A9 (Visp) B3.4G.9 VM-A A 

Aufwertung Furkastrasse, Abschnitt Kreisel - Kelchbachstrasse 
(Naters) 

B3.4G.5 BGK-B B 

Aufwertung Neue Simplonstrasse Etappe 2 (Brig-Glis) B3.4G.14 BGK-B B 

Aufwertung Industriestrasse (Brig-Glis) B3.4G.15 BGK-B B 

Aufwertung T9 als FIaMA A9 (Visp) B3.4G.17 - B 

Aufwertung Terbinerstrasse (Visp) B3.4G.21 BGK-B B 

Aufwertung Rhonesandplatz und Umgebung (Brig) B3.4G.3  C 

Aufwertung Polenstrasse und Napoleonstrasse nach der  
Inbetriebnahme der Ausfahrt Süd N9 (Brig-Glis) 

B3.4G.25 - C 

Bildackerkreisel: Aufwertung Strassenraum (Brig-Glis) B3.4G.26 - C 

Aufwertung KS20 als Schnittstelle Stadt / Lonza (Visp) B3.4G.27 - C 
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Dörfer und Nebenzentren: ein Programm Strassenraumgestaltung umsetzen 

Massnahmen zur Strassenraumgestaltung ermöglichen es, den Strassenverkehr verträglich mit dem 
dörflichen Umfeld abzuwickeln, das heisst unter Gewährleistung einer hohen Lebensqualität, einer 
guten Verkehrssicherheit und einer Koexistenz der Nutzungen. Gute Beispiele innerhalb der Agglome-
ration, beispielsweise im Zentrum von Termen, haben die Wirksamkeit solcher Massnahmen gezeigt. 

Der Kanton Wallis hat in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen im Prozess der Neugestaltung von 
Ortsdurchfahrten gesammelt. Es sollen Synergien zwischen den Gemeinden, der Agglomeration und 
dem Kanton geschaffen werden, um ein Programm zur Aufwertung der Strassen zu fördern. 

Massnahmen AP1G bis 3G Nr. 

Aufwertung Dorfkern (Ried-Brig) 2G V7 

Aufwertung Dorfkern (Lalden), Dorfplatz 2G V6a 

Aufwertung Dorfkern (Lalden), Erneuerung der Fusswege 2G V6b 

Bushaltestelle Schwendibiel (Naters) 3G VS4 

Aufwertung und Verkehrssicherheit Ortskerne (Bitsch) 3G VS1 

Aufwertung und Verkehrssicherheit Ortskerne (Ried-Brig) 3G VS1 

Aufwertung und Verkehrssicherheit Ortskerne (Termen) 3G VS1 

 

Massnahmen AP4G Nr. P.-Paket Priorität 

Begegnungszone "Alte Gasse" (Ried-Brig) B3.4G.11 BGK-A A 

Aufwertung "Neue Dorfstrasse" (Ried-Brig) B3.4G.12 BGK-A A 

Verkehrsberuhigung Dorfplatz (Termen) B3.4G.13 BGK-A A 

Aufwertung Dorfeingang Lalden (Lalden) B3.4G.19 BGK-A A 

Aufwertung Kantonsstrasse (Baltschieder) B3.4G.10 BGK-B B 

Aufwertung Termenstrasse (Termen) B3.4G.20 BGK-B B 

Aufwertung Dorfkern Mund B3.4G.28 - C 

Aufwertung Dorfkern Birgisch B3.4G.29 - C 

Aufwertung Dorfkern Blatten B3.4G.30 - C 

 

Es ist anzumerken, dass in den Gemeinden, bestehenden Bauzonen in gewisse Fälle neue Erschlies-
sungsstrassen benötigen. Solche Erschliessungsstrassen haben prinzipiell eine lokale Wirkung und gel-
ten daher als eigene Leistung. 

Erschliessungsstrassen Priorität 

Erschliessungsstrasse in der Gemeinde Eggerberg Eigene Leistung 

Erschliessungsstrasse in der Gemeinde Lalden Eigene Leistung 
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Umlagerung LV / MIV Umfahrungstrasse Visp (Rottendamm bei Baltschieder) 

Um die Kontinuität der Langsamverkehrsrouten entlang des Rotten zu gewährleisten, ist es sinnvoll, 
die Umfahrungsstrasse mit dem bestehenden Fussgänger-/Radweg in den Gemeinden Baltschieder und 
Lalden abzutauschen. Die dem motorisierten Verkehr gewidmete Strasse würde vom Rottendamm 
entfernt. Dadurch würde die Kontinuität der Netze gewährleistet und gleichzeitig die Qualität der 
Landschaft verbessert. 

Die wichtige Massnahme diesbezüglich befindet sich in der Teilstrategie B1 Langsamverkehr, Hand-
lungsschwerpunkt "Den Rotten als Chance nutzen". 

Gebiet Bildackerkreisel: neue integrale Konzeption Verkehr und Siedlung 

Der Bildackerkreisel ist heute eine Verkehrsanlage, die den Herausforderungen des motorisierten Ver-
kehrs gerecht wird – oder werden sollte. Er schliesst die Anwesenheit von Fussgängern und Velofahrern 
aus und stellt vor allem einen grossen Bruch in der Landschaft und in der urbanen Kontinuität der 
Agglomeration dar. Darüber hinaus ist die Verkehrsfunktionalität des aktuellen Kreisverkehrs nicht 
überzeugend, da sie zu Kapazitätsengpässen führt. 

In den früheren Versionen des Agglomerationsprogramms wurde eine Lösung für das Verkehrsproblem 
vorgeschlagen, bei der ein Teil des Verkehrs unterirdisch verlegt werden sollte. Eine solcher Vorschlag 
löst jedoch die Probleme der städtischen Kontinuität und der Integration aller Verkehrsträger nicht. Da 
es sich beim Bildackerkreisel um eine nationale Infrastruktur handelt, ist es notwendig, allfällige Mass-
nahmen mit dem Bund (Bundesamt für Strassen ASTRA) abzustimmen. 

Die Suche nach einer integrierten Lösung für den Bildackerkreisel zur Bewältigung der Herausforde-
rungen von Mobilität, Stadtstruktur und Landschaft wird von allen Akteuren anerkannt. Ein städtebau-
liches Verfahren, beispielsweise eine Testplanung oder ein Studienauftrag, ist durchzuführen, um eine 
innovative Lösung für die Herausforderungen einer städtischen Agglomeration zu entwickeln. 

 

Aktionen AP4G 

Gesamtverkehrliche und städtebauliche Studie Gebiet Bildackerkreisel 
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6.7. Güterverkehr 

Die Agglomeration ist aufgrund der Lötschberg-Verbindung, sowie des Simplontunnels und Simplon-
pass ein wichtiger Standort sowohl für den Personenverkehr als auch für den internationalen Güter-
transitverkehr Ein gut funktionierendes internes Güterverkehrssystem ist ein wichtiger Standortfaktor 
für die wirtschaftliche Entwicklung der Agglomeration. Die Infrastrukturen für den Transitverkehr sind 
weitgehend im Betrieb oder im Bau (Autobahn A9). Mit der Zollstelle in Brig sowie dem Güterterminal 
"Bockbart" in Visp verfügt die Agglomeration über gut funktionierende und effiziente Güterverkehrs-
systeme. Die Agglomeration Brig-Visp-Naters besitzt mit dem Güterterminal "Bockbart" in Visp einen 
multimodalen Güterverkehrsknoten von nationaler und internationaler Bedeutung. Neue Umschlag-
plattformen sind zurzeit nicht vorgesehen. 

Weiter war der Güterverkehr in den zuvor erarbeiteten Agglomerationsprogrammen von untergeord-
neter Bedeutung. Die Integration des Güterverkehrs in die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung ist für 
die Agglomeration jedoch von grosser Bedeutung und für zukunftsorientierte und ganzheitliche Lö-
sungen unerlässlich, was sich am Beispiel der Lonza in Visp veranschaulichen lässt. Das steigende Gü-
teraufkommen, unteranderem hervorgerufen durch die Lonza, erfordert neue und effiziente Planun-
gen. Die Lonza verfügt bereits heute über einen eigenen Schienenanschluss. Über 90% des Güterver-
kehrs wickelt die Lonza über die Schiene ab. Dennoch erreichen täglich bis zu 1000 Lastwagen die 
Lonzawerke in Visp. Dieses grosse Verkehrsaufkommen bedarf einer Neuorganisation des Zugangs 
zum Lonzaareal.  

Künftig sollen die Zugangsstrassen über das Zentrum und den Bahnhof Süd von Visp für den Schwer-
verkehr geschlossen werden. Vielmehr wird eine Erschliessung über West angestrebt. So besteht mit 
der Eröffnung der Autobahn A9 die Chance, dass die Lonza ihren Strassengüterverkehr nicht länger 
durch Visp leiten muss. Die Umleitung des Strassengüterverkehrs von Westen her über die KS20 würde 
eine Entlastung für das Strassennetz von Visp bewirken. Die Massnahmen des AP4G sind mit diesem 
Zweck abgestimmt (Strassenaufwertung und LV-Vernetzung). 
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7. Massnahmenlisten 

7.1. Massnahmen Verkehr A-Horizont mit Kostenschätzung 

Massnahmen A-Horizont AP4G Nr. Kosten [CHF] 

Intermodalität Bahnhof Brig Nord (Brig-Glis) B2.4G.1 3 500 000 

LV Passerelle Dorf - Bahnhofplatz mit vertikaler Verbindung 
(Bitsch) 

B2.4G.2 3 500 000 

Aufwertung Gliserallee (Brig-Glis) B3.4G.1 5 500 000 

Massnahmenpaket pauschalen Bundesbeiträge,  
Kategorie Langsamverkehr, A-Horizont  
(Details, siehe unten) 

B1.4G.P-LV-A 9 950 000 

Massnahmenpaket pauschalen Bundesbeiträge,  
Kategorie Aufwertung/Sicherheit Strassenraum, A-Horizont  
(Details, siehe unten) 

B3.4G.P-BGK-A 9 620 000 

Massnahmenpaket pauschalen Bundesbeiträge,  
Kategorie Verkehrsmanagement, A-Horizont  
(Details, siehe unten) 

B3.4G.P-VM-A 500 000 

Total Kosten A-Liste  32 570 000 

Massnahmenpaket Langsamverkehr A-Horizont (B1.4G.P-LV-A) 

Teilmassnahmen Langsamverkehr A-Horizont AP4G Nr. Kosten [CHF] 

Rote Meile: Verbreiterung Saltinabrücke (Brig-Glis) B1.4G.2 800 000 

Saltina LV-Querung bei der Einmündung in den Rotten, nördlich 
der SBB-Brücke (Brig-Glis) 

B1.4G.3 500 000 

LV-Verbindung: Zugang zum Rotten "Finstern Feld" (Naters) B1.4G.4 150 000 

Verbesserung der Infrastruktur für den Langsamverkehr auf der 
Laldnerbrücke 

B1.4G.6 1 000 000 

LV-Verbindungen im Quartier Oberdorf West (Brig-Glis) B1.4G.7 350 000 

Rhonezugang bei Saltinabrücke (Verlängerung Spitalweg bis zur 
Rhone) (Birg-Glis) 

B1.4G.8 500 000 

LV-Verbindung auf der Höhe Geschina (Brig-Glis) B1.4G.9 1 400 000 

LV-Verbindungen Untere Bina (Naters) B1.4G.10 1 350 000 

Fussgängerquerung der KS20 als Zugang zum IBEX (Visp) B1.4G.11 2 000 000 

Lokale LV-Vernetzungen (Baltschieder) B1.4G.12 100 000 

Lokale LV-Vernetzungen (Bitsch) B1.4G.13 300 000 

Lokale LV-Vernetzungen (Lalden) B1.4G.14 200 000 

Lokale LV-Vernetzungen (Ried-Brig) B1.4G.15 300 000 

Lokale LV-Vernetzungen (Termen) B1.4G.16 200 000 

LV-Passerelle Einmündung Baltschiederbach (Baltschieder) B1.4G.20 800 000 

Total Paket Pauschal LV A-Liste (B1.4G.P-LV-A)  9 950 000 
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Massnahmenpaket Aufwertung Strassenraum A-Horizont (B3.4G.P-BGK-A) 

Teilmassnassnahmen BGK A-Horizont AP4G Nr. Kosten [CHF] 

Aufwertung Marktplatz (Naters) B3.4G.6 3 800 000 

Aufwertung Kleegartenstrasse (Visp) B3.4G.8 3 800 000 

Begegnungszone "Alte Gasse" (Ried-Brig) B3.4G.11 820 000 

Aufwertung "Neue Dorfstrasse" (Ried-Brig) B3.4G.12 500 000 

Verkehrsberuhigung Dorfplatz (Termen) B3.4G.13 200 000 

Aufwertung Dorfeingang Lalden (Lalden) B3.4G.19 500 000 

Total Paket Pauschal BGK A-Liste (B1.4G.P-BGK-A) 9 620 000 

Massnahmenpaket Verkehrsmanagement A-Horizont (B3.4G.P-VM-A) 

Teilmassnassnahmen VM A-Horizont AP4G Nr. Kosten [CHF] 

Verkehrsmanagement T9: Sofort Massnahme A9 (Visp) B3.4G.9 500 000 CHF 

Total Paket Pauschal LV A-Liste (B3.4G.P-VM-A) 500 000 CHF 
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7.2. Massnahmen Verkehr B-Liste mit Kostenschätzung 

Massnahmen AP4G Nr. Kosten [CHF] 

Bahnhof Visp Unterführung Ost (Visp) B2.4G.10 4 500 000 

Aufwertung T9 als FIaMA A9 (Visp) B3.4G.17 18 000 000 

Massnahmenpaket pauschalen Bundesbeiträge,  
Kategorie Langsamverkehr, B-Horizont  
(Details, siehe unten) 

B1.4G.P-LV-B 1 540 000 

Massnahmenpaket pauschalen Bundesbeiträge,  
Kategorie Aufwertung/Sicherheit Strassenraum, B-Horizont  
(Details, siehe unten) 

B3.4G.P-
BGK-B 

17 050 000 

Total Kosten B-Liste  41 090 000 

Massnahmenpaket Langsamverkehr B-Horizont (B1.4G.P-LV-B) 

Massnahmen AP4G Nr. Kosten [CHF] 

LV-Verbindungen: Zugang zum Rotten B-Horizont (Naters) B1.4G.17 440 000 

LV-Querung der Entlastungsstrasse als Zugang zum Rotten (Lalden) B1.4G.21 100 000 

LV Verbindung Visp West - Lonza, inkl. Vispa Brücke (Visp) B1.4G.27 1 000 000 

Total Pauschale LV B-Liste (B1.4G.P-LV-B)  1 540 000 

Massnahmenpaket Aufwertung Strassenraum B-Horizont (B3.4G.P-BGK-B) 

Massnahmen AP4G Nr. Kosten [CHF] 

Aufwertung Furkastrasse, Abschnitt Kreisel - Kelchbachstrasse 
(Naters) 

B3.4G.5 1 400 000 

Aufwertung Kantonsstrasse (Baltschieder) B3.4G.10 4 500 000 

Aufwertung Neue Simplonstrasse Etappe 2 (Brig-Glis) B3.4G.14 3 400 000 

Aufwertung Industriestrasse (Brig-Glis) B3.4G.15 1 500 000 

Aufwertung Termenstrasse (Termen) B3.4G.20 2 500 000 

Aufwertung Terbinerstrasse (Visp) B3.4G.21 3 750 000 

Total Pauschale BGK B-Liste (B3.4G.P-BGK-B)  17 050 000 

 
  



Agglomeration Brig-Visp-Naters Agglomerationsprogramm 4. Generation 

mrs partner | Güller Güller 131 

7.3. Massnahmen Siedlung und Landschaft 

Massnahmen Siedlung und Landschaft AP4G Nr. 

Zentrumsgebiete mit Aufwertung der öffentlichen Räume erweitern mit konkreten 
Definitionen der Perimeter 

A1.4G.1 

Entwicklung Gestaltungscharta  A1.4G.2 

Abstimmung mit der 3. Rhonekorrektion  A2.4G.1 

Siedlungsstrukturierende Landschaften stärken A2.4G.2 

Entwicklung Planungsinstrumente A3.4G.1 

Entwicklungsschwerpunkte (mit Subfichen pro ESP) A3.4G.2 

Prioritäre Verdichtungsgebiete entlang der strukturierenden ÖV-Achsen im Talbo-
den 

A3.4G.3 

Arbeitszonen-Management A3.4G.4 

Priorisierung / Stabilisierung Bauzonen A3.4G.5 
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Anhänge 

A3-Karte: Räumliche Gliederung der Agglomeration 

A3-Karte: Zukunftsbild 

A3-Karte: Konzept öffentlicher Raum 

A3-Karte: Konzept Landschaft 

A3-Karte: Konzept Siedlungsstruktur und -entwicklung 

A3-Karte: Konzept Fussverkehr 

A3-Karte: Konzept Veloverkehr 

A3-Karte: Konzept öffentlicher Verkehr 

A3-Karte: Konzept motorisierter Individualverkehr 

A3-Karte: Massnahmen AP1G bis AP3G 

A3-Karte: Massnahmen AP4G 

Tabellen: Umsetzungsreporting 

 


	0. Vorwort zum Agglomerationsprogramm 4. Generation
	1. Einführung
	1.1. Eine Grundhaltung für die Agglomeration im Oberwallis
	1.2. Perimeter der Agglomeration und des Agglomerationsprogramms
	1.2.1. BeSA-Perimeter
	1.2.2. Agglomerationsperimeter

	1.3. Organisation
	1.4. Fortsetzung des Agglomerationsprogramms: Erarbeitung eines interkommunalen Richtplans
	1.5. Mitwirkung und Beschlussfassung
	1.6. Umsetzung und Controlling
	1.6.1. Behördenverbindlichkeit und Verpflichtung
	1.6.2. Übereinstimmung mit übergeordneten Vorgaben
	1.6.3. Umsetzungscontrolling der Massnahmen
	1.6.4. Monitoring Agglomerationsprogramm
	1.6.5. Finanzieller Rahmen


	2. Stand der Umsetzung
	2.1. Entwicklung der Agglomeration Brig-Visp-Naters und deren Agglomerationsprogramm
	2.2. Massnahmen der 3 ersten Generationen und Stand der Umsetzung
	2.2.1. Erste Generation
	2.2.2. Zweite Generation
	2.2.3. Dritte Generation


	3. Analyse der Agglomeration
	3.1. Kontext und überregionale Erreichbarkeit
	3.2. Generelle Struktur der Agglomeration
	3.3. Bevölkerung, Wirtschaft und Evolutionen
	3.3.1. Bevölkerungsverteilung und -dichte
	3.3.2. Beschäftigtenverteilung und -dichte
	3.3.3. Potentiale und Trends

	3.4. Siedlungs- und Landschaftsstruktur
	3.4.1. Siedlung
	3.4.2. Landschaft

	3.5. Umwelt
	3.6. Verkehrsverhalten
	3.6.1. Gesamtverkehr
	3.6.2. Pendlermobilität

	3.7. Verkehrssysteme der Agglomeration
	3.7.1. Struktur des Velonetzes
	3.7.2. Qualität des Fussverkehrsnetzes
	3.7.3. Öffentlicher Verkehr
	3.7.4. Motorisierter Individualverkehr und Parkierung
	3.7.5. Intermodalität
	3.7.6. Freizeitverkehr und Tourismus

	3.8. Öffentlicher Raum
	3.9. Verkehrssicherheit

	4. Zukunftsbild
	4.1. Leitbild
	4.2. Gesamtvision
	4.3. Bausteine der Vision
	4.3.1. Öffentlicher Raum
	4.3.2. Landschaft
	4.3.3. Siedlungsgebiet
	4.3.4. Fuss- und Veloverkehr
	4.3.5. Öffentlicher Verkehr
	4.3.6. Motorisierter Individualverkehr

	4.4. Erwartete Wirkung des Agglomerationsprogrammes
	4.4.1. Modalsplit
	4.4.2. Unfälle
	4.4.3. Anteil Einwohner nach ÖV-Güteklasse
	4.4.4. Anteil Beschäftigte nach ÖV-Güteklasse
	4.4.5. Dichte der überbauten Wohn-, Misch- und Zentrumszonen


	5. Handlungsbedarf und Prioritätensetzung
	6. Teilstrategien und Massnahmenpriorisierung
	6.1. Teilstrategie A1: Attraktive öffentliche Räume gestalten und schaffen
	6.1.1. Konzept öffentlicher Raum
	6.1.2. Handlungsschwerpunkte und Massnahmen

	6.2. Teilstrategie A2: Die Landschaft im Talboden und im Siedlungsgebiet aufwerten
	6.2.1. Konzept Landschaft
	6.2.2. Handlungsschwerpunkte und Massnahmen

	6.3. Teilstrategie A3: Das Siedlungsgebiet sorgfältig gestalten und weiterentwickeln
	6.3.1. Konzept Siedlungsstruktur und Siedlungsentwicklung
	6.3.2. Handlungsschwerpunkte und Massnahmen

	6.4. Teilstrategie B1: Das Angebot für den Langsamverkehr stärken
	6.4.1. Konzept Fussverkehr
	6.4.2. Konzept Veloverkehr
	6.4.3. Handlungsschwerpunkte und Massnahmen Langsamverkehr

	6.5. Teilstrategie B2: Das Angebot des öffentlichen Verkehrs ausbauen
	6.5.1. Konzept öffentlicher Verkehr
	6.5.2. Handlungsschwerpunkte öffentlicher Verkehr

	6.6. Teilstrategie B3: Den motorisierter Individualverkehr im Siedlungsgebiet verträglich abwickeln und gestalten
	6.6.1. Konzept Strassenhierarchie
	6.6.2. Konzept Verkehrsregime und Verkehrsmanagement
	6.6.3. Konzept Parkierung
	6.6.4. Handlungsschwerpunkte und Massnahmen

	6.7. Güterverkehr

	7. Massnahmenlisten
	7.1. Massnahmen Verkehr A-Horizont mit Kostenschätzung
	7.2. Massnahmen Verkehr B-Liste mit Kostenschätzung
	7.3. Massnahmen Siedlung und Landschaft

	Anhänge

